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Entscheidungsprobleme. Denn wie 
Gerhard Kruip in seinem Beitrag deut-
lich macht, sind dann „(d]ie Armen der 
Dritten Welt […] auch ‚unsere Armen‘ 
„, also unsere „Nächsten“. Gerade wenn 
wir auf einer theologisch-ethischen Be-
gründungsebene daran festhalten, dass 
alle Menschen zur globalen Solidarge-
meinschaft gehören, dass schlussend-
lich jeder ein „Nächster“ ist, werden wir 
auf der realen Anwendungsebene mit 
vielfältigen Problemen konfrontiert 
(nicht nur angesichts von Betriebsver-
lagerungen nach Rumänien, wo die 
Arbeitsplätze ja vielleicht noch dring-
licher gebraucht werden als hierzulan-
de). Der gute Wille zur Parteinahme für 
die Armen führt keineswegs direkt zu 
Strategien einer effektiven Armutsbe-
kämpfung (national und weltweit). Da-
her muss sich gerade eine sozialethische 
Zeitschrift, die sich eine internationale 
Perspektive auf die Fahnen geschrieben 
hat („Amosinternational“), diesen wi-
derspenstigen Anwendungsfragen stel-
len. Genau das tut dieses Heft.

Mit dem bloßen Bekenntnis zu ei-
ner christlichen „Option für die Armen“ 
sind die Anwendungsprobleme noch 
nicht gelöst. So hängt etwa eine So-
zialpolitik, die Integration und gesell-
schaftlichen Zusammenhalt wirksam 
befördern möchte, nicht nur vom mo-
ralisch guten Willen ab, sondern nicht 
zuletzt auch davon, dass wirtschafts-
politisch zweckmäßige Spielregeln in-
stalliert werden. Dies gilt vor allem im 
Bereich der Arbeitsmarktpolitik, denn 
nach wie vor muss man mit Udo Leh-
mann „den strategischen Bruchpunkt 
von Integration und Ausgrenzung vor-
nehmlich in der Erwerbsarbeit […] su-

chen“. Auch in anderer Hinsicht reichen 
moralisch motivierte Barmherzigkeiten 
allein nicht aus, um wirksame Hilfe zu 
leisten: Wie Andreas Lob-Hüdepohl in 
seinem Beitrag am Beispiel des „Haus-
haltsOrganisationsTrainings“ (HOT) 
zeigt, kommt es neben fi nanziellen Zu-
wendungen entscheidend darauf an, im 
Sinne subsidiärer Solidarität „die Kom-
petenz zur eigenverantwortlichen und 
selbständigen Lebensführung“ zu be-
fördern („Empowerment“). Weiterhin 
kann sogar die Intention, allen Armen 
gleichermaßen helfen zu wollen, zu un-
gewollten „Eigentoren“ führen: Auf-
grund einer Mittelschichtsorientierung 
der gesellschaftlichen Wahrnehmung 
von Armut kommt es – wie Werner 
Schönig in seinem Beitrag deutlich vor 
Augen führt – zu „Verdrängungseffek-
ten“ im Blick auf das dringlichste Pro-
blem der extremen Armut: „Letztlich 
befördert das Wegschauen eine weitere 
Herausbildung und Verfestigung einer 
sozialen Unterschicht“.

Das Bekenntnis zu einer christlichen 
„Option für die Armen“ ist richtig und 
gut, die Arbeit fängt damit jedoch erst 
an: Es bedarf genauer Analysen der un-
terschiedlichen Situationen und einer 
Einbettung der Probleme in die globa-
len und ökologischen Zusammenhänge 
(so Gerhard Kruip), es bedarf einer un-
voreingenommenen Berücksichtigung 
der Begrenzungen (Restriktionen), der 
realen Problemlösungskapazitäten und 
der (un)erwünschten (Neben)Folgen 
unseres Tuns. 

Die Lösung der Probleme wird uns 
niemand abnehmen, weder die Bibel 
noch die Wirtschaft oder die Politik.

Editorial

Wer ist mein Nächster? 
Diese religiös formulier-
te Frage, die von der Sa-
che her auch hinter allen 
Diskussionen um Armut 
und Ausgrenzung, um 
den Sozialstaat und um 
die Verfestigung einer 
sozial passiven Unter-

schicht steht, ist eine uralte Frage. Sie 
wurde bereits zu biblischen Zeiten kon-
trovers diskutiert: Das Judentum zur 
Zeit Jesu war sich darüber einig, dass 
im Zentrum ihres Glaubens das Dop-
pelgebot der Gottes- und Nächstenlie-
be steht. Notorisch umstritten aber war 
die Defi nition des „Nächsten“. So hat 
etwa die Qumran-Gemeinde den Kreis 
ihrer „Nächsten“ stark eingeschränkt: 
„Gott zu suchen mit ganzem Herzen 
und ganzer Seele […], alle zu lieben, 
die er erwählt hat, und alle zu has-
sen, die er verworfen hat“ (1QS 1,1–4). 
Diese Regel, die sich im Alten Testa-
ment nicht fi ndet, zitiert Jesus in Mt 
5,43: „Ihr habt gehört, dass geschrie-
ben steht, du sollst deinen Nächsten lie-
ben und deinen Feind hassen“. Wer al-
so hat als mein Nächster zu gelten und 
wer nicht? Zu dieser Frage hat Jesus 
von Nazareth eindeutig Stellung bezo-
gen: Er dehnt den Begriff des Nächs-
ten nicht nur auf den „Fremden“ aus 
(im Gleichnis vom barmherzigen Sa-
mariter, Lk 10,25–37), sondern nimmt 
darüber hinaus noch eine weitere Aus-
weitung im Gebot der Feindesliebe vor. 
Jeder ist der  „Nächste“! Alle Menschen 
gehören zur Solidargemeinschaft.

Das klingt schön und gut, stellt 
uns aber in Wahrheit in vielen Kon-
sequenzen vor verdammt schwierige 

Parteinahme für die 
 Armen genügt nicht

Michael Schramm
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Einleitung

In der sozialpolitischen Diskussion – 
speziell in der medialen Öffentlich-
keit, in den politischen Diskursen und 
Hochschulseminaren – ist es verbreite-
te Übung, für Deutschland festzustel-
len, dass es hierzulande relative Ar-
mut gebe und dass sie ein politischer 
Skandal ersten Ranges sei. Gleichzei-
tig wird regelmäßig betont, dass ab-
solute oder auch extreme Armut in 
Deutschland nicht existiere. Das ent-
sprechende Fazit lautet: Moderate Ar-
mut ist in Deutschland ein Problem, 
extreme Armut ist es nicht.

Das kurze Aufl euchten der Unter-
schichtsdebatte, die heftigen Abwehr-
reaktionen auf den Begriff und das 
lange Schweigen danach haben noch 

in jüngster Zeit den Eindruck bestä-
tigt, dass extreme Armut in Deutsch-
land kein Thema ist, mit dem sich Auf-
merksamkeit fi nden lässt. Thematisiert 
wird dagegen vor allem der obere Rand 
der Armutsproblematik, insbesondere 
beim so genannten Prekariat (die so-
ziale Schicht der ungeschützt Arbei-
tenden und Arbeitslosen), das entwe-
der selbst der Mittelschicht zugehört 
oder aber durch seine Nähe zur Mit-
telschicht geprägt ist. Die folgenden 
Überlegungen versuchen angesichts 
dieser Mittelschichtsorientierung der 
Armutsdiskussion, den sonst wenig 
beachteten harten Kern der Armuts-
problematik in seinen verschiedenen 
Formen extremer Unterversorgung zu 
benennen, zu systematisieren und an-
satzweise zu quantifi zieren.

Armut wird durch eine 
Konvention bestimmt, die 
der Europäische Rat im 
Jahr 2001 bei 60 Prozent 
des nationalen Median-Nettoäquiva-
lenzeinkommens1 für alle Staaten ver-
bindlich festgelegt hat. Daran gemes-
sen umfasste die Armutspopulation in 
Deutschland in jenem Jahr 13 Prozent 
der Bevölkerung, eine Größenordnung, 
mit der sich Deutschland im Mittelfeld 

Extreme Formen der Armut bleiben weithin unbeachtet, da sowohl die wissenschaftliche Armutsforschung als auch 
die breite gesellschaftliche Diskussion von einer Mittelschichtsorientierung dominiert werden. Ansatzpunkte zu  einer 
adäquaten Beachtung extremer Armut liegen daher in einer konsequenten Überwindung dieser Perspektive, d. h. 
in einer klaren begriffl ichen Differenzierung und ihrer empirischen Schätzung. Mit Blick auf die Begriffl ichkeiten 
schlägt der Verfasser ein Kontinuum von Armutsbegriffen vor, in dem die extreme Armut als ‚harter Kern der Ar-
mutsproblematik‘ beschrieben wird.

Extreme Armut 
wahrnehmen und aufdecken
Wider die Mittelschichtsorientierung 
in der Armutsforschung

Schwerpunktthema

Relative Armut als Skandal mit Verdrängungseffekten: 
Das Beispiel Europa

Blickt man auf die Armut in der Eu-
ropäischen Union, so ist in den ein-
schlägigen Veröffentlichungen eine 

relative Armut, gemessen am Durch-
schnittswohlstand der Bevölkerung, 
gemeint. Die Grenze jener relativen 

Werner Schönig

Werner Schönig

1 Bei der Berechnung des Nettoäqui-
valenzeinkommens wird das Gesamtnet-
toeinkommen eines Haushalts zugrunde 
gelegt und nach einem bestimmten Schlüs-
sel den Haushaltsmitgliedern zugerechnet. 
Dabei werden unterschiedliche Gewich-
tungen vorgenommen, je nach Größe und 
Zusammensetzung des Haushalts sowie 
nach Bedarf der verschiedenen Personen 
im Haushalt. Das Median-Nettoäquivalenz-
einkommen bezeichnet den zentralen Ein-
kommenswert, der in einer Reihe (Folge) 
aller erhobenen bzw. errechneten Einkom-
menshöhen genau in der Mitte liegt. Ge-
genüber dem arithmetischen Mittel (dem 
Durchschnitt) hat dieser Zentralwert den 
Vorteil, nicht so stark beeinfl usst zu werden 
von extrem abweichenden Einzelwerten.
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Schwerpunktthema

der europäischen Staaten bewegt (Sta-
tistisches Bundesamt 2006, 17). Was ist 
daran problematisch?

Das wohl gravierendste Problem 
besteht in der mangelnden Legitimi-
tät dieser Art von Armutsforschung: 
Durch diesen Berechungsmodus wird 
die europäische Union erstens auf ewig 
Armut in Europa konstatieren. Die 
Armut würde nur bei einer völligen 
Gleichverteilung der Einkommen ver-
schwinden. Aufgrund der großzügigen 
Abgrenzung bei 60 % des Median-Äqui-
valenzeinkommens (‚Armutsgefähr-
dungsgrenze‘) wird die Armutspopula-
tion dauerhaft in erheblichem Umfang 
existieren; das dürfte den Sozialpoliti-
kern, Wohlfahrtsverbänden und Wis-
senschaftlern ebenso dauerhaft ein ge-
wisses Auskommen im Geschäft mit 
der Armutsthematik sichern.

Dabei verstellt die Fixierung auf die 
weiche Grenze relativer Armutsgefähr-
dung den Blick auf den harten Kern 
der Problematik. Es kommt zu einem 
Verdrängungseffekt, der das ethische 
Problem dieses Armutsbegriffs und der 
aus ihm abgeleiteten Armutsdiskussion 
markiert. So stellt sich der Sozialfor-
schung erneut die alte Frage nach der 
Verantwortung des Wissenschaftlers 
für die Folgen seiner Forschung. Denn 
die Sozialforschung verspricht einen 
tieferen Einblick in die Lebenssituation 
der von Armut betroffenen Bevölke-
rung, blendet jedoch den harten Kern 
der extrem Armen aus und verharrt in 
einer Mittelschichtsorientierung. Diese 
zeigt sich in zweifacher Hinsicht:
• Durchschnittlich kommt eine Fami-

lie mit 2 Kindern in Deutschland 
auf ein summiertes Median-Netto-
äquivalenzeinkommen von ca. 
2800 €, d. h. alle Familien mit bis 
zu 1680 € netto im Monat gelten 
als armutsgefährdet. Dies ist ein 
sehr hoher Wert, der nach den Er-
fahrungen des Verfassers in öffent-
lichen Veranstaltungen, in Hoch-
schulseminaren und bei Praktikern 
der Sozialen Arbeit oftmals auf Un-
verständnis stößt. Ein so hoher 
Wert bringt die gesamte Armuts-

forschung in Misskredit, da er die 
Armutsgefährdung überbetont und 
skandalisiert: Jene Menschen „ha-
ben Einschränkungen im alltäg-
lichen Leben […], die zu sozialer 
Ausgrenzung führen können“ (Sta-
tistisches Bundesamt 2006, 29), wie 
z. B. kleine und schlecht ausgestat-
tete Wohnungen, ein subjektiv 
schlechterer Gesundheitszustand, 
Einschränkungen bei Urlaub, Neu-
anschaffung langlebiger Konsum-
güter, Anzahl warmer Mahlzeiten 
(vgl. auch Andreß 1999, 111 und 
116). All dies sind schmerzhafte 
Einschränkungen, die allerdings in 
fast jeder Biographie zu fi nden 
sind, oftmals freiwillig hingenom-
men werden, und die andererseits 
durchaus nicht in allen armutsge-
fährdeten Haushalten auftreten.

• Die extreme Armut wird in dieser 
Berechnung nicht erfasst. Gründe 
hierfür liegen im Erhebungsmodus. 
Erfasst werden nur Haushalte in ei-
genen Wohnungen (also nicht Ob-
dachlose und Heimbewohner). Die 
Erhebung geschieht mittels schrift-
licher Fragebogen (Analphabeten 
werden also nicht erfasst) und dies 
auch noch auf freiwilliger Basis 
für Jahre hintereinander, also fal-
len auch Menschen in wechseln-
den Lebensverhältnissen aus den 

 Schmerzhafte Einschrän-
kungen gibt es nicht nur 
in armen oder armuts-
gefährdeten Haushalten

 Schmerzhafte Einschrän-
kungen gibt es nicht nur 
in armen oder armuts-
gefährdeten Haushalten

Erhebungen heraus (Statistisches 
Bundesamt 2006, 7). Der Fragebo-
gen umfasst je Haushalt knapp 60 
Fragen auf 30 Seiten und für jedes 
Haushaltsmitglied nochmals knapp 
100 Fragen auf 35 Seiten. Das Er-
hebungsinstrument ist sehr kompli-
ziert und anspruchsvoll und damit 
ein „typisches Mittelschichtinstru-
ment, während in den unteren 
Schichten und am Rande der Ge-
sellschaft mit erhöhten Interview-
ausfällen zu rechnen“ ist (Andreß 
1999, 29, vgl. auch 319).

Der harte Kern der Armut wird in wei-
ten Teilen der Armutsforschung auch 
dadurch zum Verschwinden gebracht, 
dass die Verfestigung und Konzentra-
tion von Armut unterbelichtet bleibt 
zugunsten der Bedeutung ihrer „Ver-
zeitlichung“, „sozialen Entgrenzung“ 
und der „Armutsgefährdung der Mit-
telschicht“ (Buhr 2005, 190). Darin 
spiegelt sich der „fundamentale Mit-
telklassecharakter der OECD-Gesell-
schaften“ (Nolte 2007, 96), der weder 
den unteren noch den oberen Rand der 
Gesellschaft thematisiert. Mit Blick auf 
die scheue Oberschicht, die sich seit 
jeher einer systematischen Untersu-
chung entzieht, mag das verständlich 
sein, mit Blick auf die Unterschicht ist 
dieses Wegschauen kaum legitimier-
bar. Es handelt sich um eine Form des 
Politikversagens, die „neuen Formen 
der Marginalität“ (Nolte 2007, 98), ih-
re Ursachen und Manifestationen nicht 
genauer zu beachten.

Extreme Armut im Schatten relativer Armut: 
Das Beispiel Deutschland

Trotz der Willkür des relativen Ar-
mutsmaßes, über dessen Unzuläng-
lichkeit ein breiter Konsens besteht 
(vgl. pointiert Krämer 2000, 32 und 
52; Andreß 1999, 83–87), ist auch in-
nerhalb der empirischen Armutsfor-
schung in Deutschland das Konzept 
der relativen Einkommensarmut all-

gemein anerkannt. Es hat vor allem 
in den beiden Armuts- und Reich-
tumsberichten der Bundesregierung 
(2001, 2004) seinen Niederschlag ge-
funden. Extreme Armut hingegen ver-
harrt unverändert in einer „Grauzone 
der Armutsforschung“ (Schönig /  Ruiss 
2000), in der nur über eine Dunkelzif-
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Armut / Prekariat

fer spekuliert werden kann und ver-
schiedene Interpretationen des Phä-
nomens nebeneinander stehen. Da es 
für die verschiedenen Erscheinungs-
formen extremer Armut keine belast-
bare Statistik gibt, bleiben sie in der 
öffentlichen Wahrnehmung buchstäb-
lich ‚verdeckt‘.

Eine erste Annäherung beschreibt 
extreme Armut als Situation, in der 
grundlegende Bedürfnisse in Bezug auf 
Ernährung, Kleidung, Wohnung, Ge-
sundheit und Bildung nicht erfüllt wer-
den. Für jeden dieser Lebensbereiche 
liegen Schätzungen zur Zahl der Be-
troffenen vor. Um das Jahr 2000 lebten 
in Deutschland ca. 800.000 verdeckt 
Arme, 600.000 verfestigt Langzeitar-
beitslose, 400.000 Wohnungslose und 
4 Millionen funktionale Analphabeten. 
Insgesamt erscheint es plausibel, von 
mindestens 200.000 bis zu 800.000 
Personen auszugehen, die gemäß die-
ser Defi nition von extremer Armut be-
troffen waren. Das entspricht ca. 0,25 
bis 1 Prozent der Bevölkerung der Bun-
desrepublik (vgl. Schönig 2005).

Der Begriff ‚extreme Armut‘ ent-
stammt der entwicklungspolitischen 
Diskussion und wurde von den Verein-
ten Nationen hierfür operationalisiert. 
Seine Übertragung auf die deutsche Si-
tuation ist eine grobe Schätzung, de-
ren ausführliche Ausarbeitung nur 
durch eine umfassende Untersuchung 
zu leisten wäre. Eine solche wurde im 
ersten Armuts- und Reichtumsbericht 
der Bundesregierung (vgl. 2001, 11, 93 
und 236) angedacht, jedoch weder kon-
zeptionell noch empirisch ausgearbei-

tet. Die Fachöffentlichkeit setzte daher 
größere Hoffnungen auf den zweiten 
Bericht (2004), wurde aber erneut ent-
täuscht. Den Beteiligten und insbeson-
dere den verantwortlichen Politiker/in-
nen fehlte offenbar der Mut, in dieser 
heiklen Frage wegweisende Informa-
tionen einzuholen und der Öffentlich-

 Systematische Informatio-
nen zur extremen Armut 
fehlen weitgehend

 Systematische Informatio-
nen zur extremen Armut 
fehlen weitgehend

keit bereitzustellen. Stattdessen fi nden 
sich im zehnten Kapitel des Berichtes 
(vgl. Bundesregierung 2004, XX,  XLVI 
und 160–170) nur kursorische Hinwei-
se auf klassische Randgruppen wie 
Wohnungslose, Straßenkinder, Straf-
fällige, von Suchtkrankheiten, chro-
nische Erkrankungen und Aids Betrof-
fenen. Eine Systematik zur extremen 
Armut sucht man jedoch vergebens.

Symptomatisch ist dafür schon die 
Defi nition: Extreme Armut wird in dem 
zweiten Bericht – wie schon bei seinem 
Vorgänger – nur in einzelnen Erschei-
nungsformen umschrieben und erneut 
nicht trennscharf defi niert: „Mehrfach-
betroffenheit durch Problemlagen wie 
etwa Langzeitarbeitslosigkeit, Einkom-
mensarmut, Wohnungslosigkeit, Dro-
gen- bzw. Suchtmittelgebrauch und 
Straffälligkeit sowie gesundheitliche 
Einschränkungen charakterisieren 
oft extreme Armut“ (XLVII, Hervor-
hebungen durch W. S.). Wesentliche 
Fragen bleiben offen: In welchen und 
in wie vielen Dimensionen muss diese 
Mehrfachbetroffenheit vorliegen? Gibt 
es noch andere Dimensionen? Wird ex-
treme Armut in seltenen Fällen auch 
anders charakterisiert? 

Vereinzelt werden zwar mit erheb-
lichem Aufwand empirische Studien 
zur extremen Armut durchgeführt, je-
doch sind diese immer noch mehr oder 
weniger explorativer Art und nicht fl ä-
chendeckend angelegt (vgl. Neumann /
Mingot 2003). Politisch sind sie völ-
lig irrelevant. Eine ähnliche Resonanz, 
wie sie die Chicagoer Milieustudie zur 
städtischen Unterschicht für die ge-
sellschaftliche Diskussion in den USA 
hatte (vgl. Schönig 2007, 70), ist in 
Deutschland nach Ansicht des Verfas-
sers zur Zeit nicht zu erwarten. Be-
denkt man, welche Abwehrreaktionen 
2007 allein der Begriff ‚Unterschicht‘ 
ausgelöst hat, so scheint die deutsche 
Öffentlichkeit von einer breiten sach-
lichen Befassung mit dem Phänomen 
noch weit entfernt. Das Problem liegt 
somit nicht darin, dass keine Sozialfor-
schung zur extremen Armut möglich 
wäre, sondern dass die konventionelle 

Armutsforschung deren dringend not-
wendige Untersuchung in den Hinter-
grund gedrängt hat. Für die politische 
Enthüllung ‚skandalöser Massenarmut‘ 
zahlen die extrem Armen einen be-
fremdlichen Preis, da sie auch in der 
Armutsforschung am Rande stehen. 
Die empirische Unkenntnis macht es 
jenen leicht, die extreme Armut nicht 
thematisiert sehen wollen.

Zum Begriff „Extreme Armut“

Zur Systematik der Armutsbegriffe 
fi ndet sich in der Literatur eine Viel-
zahl von Vorschlägen, die hier nicht 
referiert werden sollen. Der Verfas-
ser plädiert dafür, das Kontinuum 
unterschiedlicher Ausstattung mit 
Ressourcen durch die Begriffe abso-
lute / akut-fi nale Armut – extreme Ar-
mut – moderate Armut – Nichtarmut 
in vier Bereiche zu unterteilen. Aus-
gangspunkt dieser Unterteilung ist die 
Defi nition absoluter Armut: „Von ab-
soluter Armut spricht man, wenn es 
den Menschen an lebensnotwendiger 
Nahrung, Kleidung, Unterkunft oder 
Gesundheitsfürsorge mangelt und de-
ren physische Existenz unmittelbar 
bedroht ist“ (Statistisches Bundesamt 
2006, 17).

Bei der absoluten Armut geht es um 
eine Unterversorgung, durch die Leib 
und Leben eines Menschen unmittel-
bar bedroht sind. Im Mittelpunkt ste-
hen hier also nur einzelne lebensnot-
wendige Güter sowie der akute und 
deutliche Mangel an ihnen (Neumann /
Mingot 2003, 14). Absolute Armut im 
Sinne eines „Kampfes um Leben und 
Tod“ (Leßmann 2007, 23) ist somit ein 
Problem sui generis. Es ist daher so-
gar fraglich, ob es überhaupt sinnvoll 
als Armutsphänomen tituliert werden 
sollte, da letztlich ‚Armut‘ und ‚Abso-
lutheit‘ inkompatible Begriffe sind: Ar-
mut ist ihrem Wesen nach immer ein 
relatives und normatives Phänomen, 
der Tod jedoch absolut und physio-
logisch. Eine Alternative könnte der 
Begriff akut-fi nale Armut bieten. Er 
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vermeidet den Absolutheitsanspruch, 
bleibt also als Armutsbegriff relativ 
konzipiert. Zudem berücksichtigt er, 
dass kein für alle Menschen gültiges, 
absolutes und eindeutiges physiolo-
gisches Existenzminimum existiert 
(vgl. Andreß 1999, 72 und Leßmann 
2007, 23 f.). In den weiteren Ausfüh-
rungen wird daher der Begriff ‚abso-
lute Armut‘ durch ‚akut-fi nale‘ Armut 
ersetzt. 

Die Skepsis gegenüber dem Begriff 
der absoluten Armut liegt – dies sei 
nochmals ausdrücklich betont – nicht 
im Mangel an empirischen Indizien. 
Auch in Deutschland gibt es Armut, 
die dem Alltag einzelner Menschen den 
‚Kampf um Leben und Tod‘ aufzwingt. 
Menschen sterben auch hier und jetzt 

an akuter Unterversorgung. Erinnert 
sei an erfrierende Wohnungslose, Dro-
gentote sowie an verwahrloste Kinder 
und alte Menschen. Es handelt sich 
hierbei nicht um ein Massenphänomen, 
sehr wohl aber um ein soziales Pro-
blem, das in der öffentlichen Wahrneh-
mung aufgrund seines Skandalgehalts 
wohlbekannt ist (vgl. Neumann / Min-
got 2003, 14 und 17 ff.).

Extreme Armut kann durch Ab-
grenzung zu den anderen Armuts-
begriffen konkretisiert werden. Die 
Reihenfolge von akut-fi naler Armut, 

 Auch in Deutschland 
 sterben Menschen an 
 akuter Unterversorgung

 Auch in Deutschland 
 sterben Menschen an 
 akuter Unterversorgung

extremer Armut, relativer Armut bis 
hin zur Nicht-Armut konstituiert ein 
Kontinuum, in dem unterschiedliche 
Aspekte die Gemeinsamkeiten und Un-
terschiede kennzeichnen. Zwischen 
den Polen ‚akut-fi naler Armut‘ und 
‚Nicht-Armut‘ ist die ‚relative Armut‘ 
angesiedelt, die wiederum in die mo-
derate und eine extreme relative Ar-
mut unterteilt wird.

Kontinuum der Armutsbegriffe

Zu betonen ist, dass im Falle von ex-
tremer Armut die gravierende Unter-
versorgung in einer Dimension eben 
nicht durch eine mögliche Überver-
sorgung in einer anderen Dimension 
kompensiert werden kann und die Be-
troffenen sich nicht aus eigener Kraft 
aus der Armut befreien können. Bei-
spiele für extreme Armut sind desola-
te Familienverhältnisse, austherapierte 
Drogenabhängige oder Mehrfach-
straftäter – mithin in aller Regel Per-
sonen, die seit Jahren in einem in-
tensiven Kontakt mit spezialisierten 
sozialen Diensten verschiedener Art 
stehen. Extreme Armut ist dabei ei-
ne Stufe im Ausgrenzungsprozess, der 
einen Umschlagspunkt erreicht hat, so 
dass die extreme Armut ohne umfas-
sende externe Intervention nicht mehr 
revidiert werden kann (vgl. Kronauer 
2005, 175 und Gillich 2005, 338). Hil-
festellung kann diesen Menschen ein-
zig eine intensive, vertrauensvolle und 

langfristige Betreuung aus einer Hand 
bieten.

Mit dieser speziellen Situation ex-
tremer Armut – Multidimensionalität 
und Kontinuität – ist der entscheidende 
Unterschied zur moderaten Armut for-
muliert. Die Überwindung ist bei letz-
terer defi nitionsgemäß sehr wohl mög-
lich und kann sogar aus eigener Kraft 
erreicht werden.

Diese vorgeschlagene Defi nition 
löst die extreme Armut aus ihrem en-
gen traditionellen Bezug der Rand-
gruppenarbeit und Wohnungslosenhil-
fe (vgl. Neumann / Mingot 2003, 17 und 
25 f., Specht 1985; Sidler 1989, 144–
151). Der Randgruppenbegriff ist zur 
Beschreibung extremer Armut heute 
schon deshalb nicht adäquat, weil es 
sich bei extrem Armen um keine Grup-
pe im soziologischen Sinne handelt. 
Menschen in extremer Armut vereint 
nicht zwingend ein Sinnzusammen-
hang, zwischen ihnen kommt es nicht 
unbedingt zu einer Interaktion, und sie 
bilden auch keine Dauerhaftigkeit der 
Beziehung untereinander aus. Extrem 
Arme vereint weder ein gemeinsames 
Ziel oder eine gemeinsame Herkunft, 
noch werden sie gar von außen als ho-

mogene Gruppe aufgefasst. Sie fi nden 
sich heute häufi g nicht zu ‚Randgrup-
pen‘ zusammen und wenden sich auch 
nicht gemeinschaftlich aktiv von der 

 Extrem Arme leben meist 
weitgehend isoliert

 Extrem Arme leben meist 
weitgehend isoliert

Akut-fi nale Armut Relative Armut Nicht-Armut

Extreme Armut Moderate Armut

Armut Nicht-Armut

Gesellschaftlicher Rand, d. h. einzelne Unterversorgungs-
tatbestände sind so gravierend, dass sie nicht durch andere 
Überversorgung aufgehoben werden können. Eine Überwin-
dung der Armutslage aus eigener Kraft ist unmöglich.

Gesellschaftlicher Kern, d. h. einzelne Unterversorgungs-
tatbestände können durch  Übervorsorgungstatbestände
  aufgewogen werden. Eine Überwindung der Armutslage 
aus eigener Kraft ist möglich.

Qualitativer Aspekt eines Le-
bens im Kampf mit dem Tod

Quantitativer Aspekt des unterschiedlichen Versorgungsgrads mit Gütern, die gesellschaftlich 
als notwendig angesehen werden

Abbildung 1 – Quelle: Eigene Darstellung
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Gesellschaft ab (vgl. Sidler 1989, 148). 
Vielmehr leben sie in der Regel weit-
gehend isoliert.

Das Adjektiv ‚extrem‘ betont – so 
Neumann und Mingot – unmissver-
ständlich „besonders ausgeprägte, 
schwerwiegende Formen von Ar-
mut, die weit über bloßen Einkom-
mensmangel hinausgehen. Es handelt 
sich um ‚die Ärmsten der Armen‘. […] 
Die ‚Ärmsten der Armen‘ bedeutet ja 
nichts anderes als das deutliche Unter-
schreiten einer – wie auch immer defi -
nierten – Armutsgrenze“. Den Autoren 
„gilt als extrem arm ein in Deutschland 
lebender Mensch, der den minimalen 
Lebensstandard eines in Deutschland 
Lebenden deutlich unterschreitet und 
der diese Lebenslage nicht aus eige-
ner Kraft verlassen kann“ (Neumann /
Mingot 2003, 3 und 26, vgl. auch 27–
31).

Vom Begriff ‚Ärmste der Armen‘ 
ist es zur Beschreibung eines „‚harten 
Kerns‘ sozialer Ungleichheit“ (Hra-
dil 2001, 318) nicht mehr weit. Dieser 
‚harte Kern‘ beschreibt einerseits eine 
dauerhafte Symptomatik der Lebens-
lage, bei der ein multidimensionaler 
Ausschluss über die Zeit verfestigt ist 

(vgl. Kögler 1976, V; zum Kumulati-
onsaspekt vgl. ebd., XIII f.). Anderer-
seits verweist der Begriff des ‚harten 
Kerns‘ auf seine besondere Relevanz 
für das Forschungsparadigma (vgl. 
Schönig 2001, 300) zur sozialen Un-
gleichheit. Der Ausschluss aus der Ge-
sellschaft defi niert im Sinne eines ‚har-
ten Kerns‘ einen Punkt im Spektrum, 
auf den sich alle anderen Formen so-
zialer Ungleichheit beziehen und des-
sen Gültigkeit nicht in Frage gestellt 
wird. Ohne das Bewusstsein um einen 
harten Kern der Armutsproblematik 
versumpft die gesamte Armutsdiskus-
sion in einem diffusen Relativismus.

Menschen in extremer Armut ver-
bindet eine Kombination extremer Un-
terversorgungslagen, die sich durch 
‚typische‘ Verlaufsmuster und typische 
Kombinationen auszeichnen (vgl. Neu-
mann / Mingot 2003, 7 f.). Ein diesbe-
zügliches Forschungsprogramm wurde 
zwar bereits Mitte der 1970er Jah-

re angemahnt (Kögler 1976, XI und 
431 f.), bislang jedoch nur in groben 
Zügen umgesetzt. Erste Ansätze, aus 
der Lebenslagenforschung ein Konti-
nuum zwischen den Polen Inklusion 
und Exklusion zu konstruieren (vgl. 
Engels 2006, 115 f.) und typische Ver-
laufsmuster zu identifi zieren (vgl. Neu-
mann / Mingot 2003, 8), haben nach 
wie vor explorativen und kursorischen 
Charakter.

Die folgende Skizze einer multidi-
mensionalen Defi nition extremer Ar-
mut basiert im Wesentlichen auf Ger-
hard Weissers Lebenslagenansatz, 
bezieht jedoch Aspekte von Amar-
tya Sens Verwirklichungsmöglichkei-
tenansatz ein (vgl. dazu die vorzüg-
liche Gegenüberstellung in Leßmann 
2007). Im Fokus der Betrachtung steht 
die Unterversorgung mit konkreten 
Gütern, nicht primär das Einkommen 
als solches. Beide Ansätze sind daher 
letztlich darauf angewiesen, norma-
tiv Unterversorgungstatbestände mit 
Blick auf einzelne Güter zu defi nie-
ren. Der folgende Vorschlag ist daher 
eine Zuspitzung der verbreiteten Pra-
xis lebenslagentheoretischer Erfassung 
relativer Armut. 

 Noch fehlen verlässliche 
Untersuchungen zu ty-
pischen Biographien, die in 
extreme Armut führen

Lebenslage und extreme Armut

Lebenslagen-
dimension

Indikator Unterversorgungsschwelle 
moderate Armut

Unterversorgungsschwelle 
extreme Armut

Einkommen Nettoäquivalenz-
einkommen

50 % des durchschnittlichen Netto-
äquivalenzeinkommens

Geringsteinkommen durch Nicht-
inanspruchnahme von Sozialhilfe

Erwerbs-
beteiligung

Umfang der Erwerbs-
tätigkeit

Arbeitslosigkeit und / oder unterwertige 
Beschäftigung

verfestigte Langzeitarbeitslosigkeit mit 
mindestens zwei Jahren Dauer

Wohnen Wohnungsversorgung Weniger als ein Zimmer je Haushalts-
mitglied und / oder 50 % der mittleren 
Wohnfl äche und / oder 50 % eines Aus-
stattungsindexes

Wohnungslosigkeit

Bildung Bildungsstatus kein allgemeiner oder berufsbildender 
Abschluss

funktionaler Analphabetismus

Gesundheit Erkrankungen 50 % des Zufriedenheitsindex gemäß 
Selbsteinschätzung

signifi kantes Unterschreiten von Gesund-
heitsindikatoren und / oder nachhaltige 
Rationierung

Abbildung 2 – Quelle: Eigene Darstellung angelehnt an die kumulativen Armutskonzepte in der Nachfolge von Townsend 
(1979). Vgl. ähnliche Synopsen bei Hanesch u. a. (1994, 126 ff.) und Engels (2006, 112)
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Betrachtet man die Unterversorgungs-
schwelle für extreme Armut, so ist sie 
in Deutschland keineswegs ‚exotisch‘. 
Einzelne Aspekte werden in der Öffent-
lichkeit durchaus thematisiert. Nur ge-
schieht dies bislang nicht zusammen-
hängend und nicht in dem Bewusstsein, 
dass man es hier mit dem Thema ‚ex-
treme Armut in Deutschland‘ zu tun 
hat. Angesichts der Verfestigungsphä-

nomene extremer Armutslagen besteht 
die Chance, den ‚harten Kern‘ der Ar-
mutsdiskussion auch in Deutschland 
wieder freizulegen. Die Kernaussa-
ge des vorliegenden Beitrags ist es, 
dass es sehr wohl Sinn macht, auch in 
Deutschland nach extremer Armut zu 
suchen und dass man hierfür eine ope-
rationale Defi nition auf Basis der Le-
benslagenansatzes formulieren kann.

Nur ein enger und präziser Armuts-
begriff ist geeignet, „tatsächlich den 
Ärmsten der Armen Rechnung zu tra-
gen“ (Mingot / Neumann 2003, 3) und 
den Problemkern, die Genese und mög-
liche Hilfsangebote freizulegen. Nur 
dies schützt schließlich vor der Gefahr, 
„ungeprüft Erklärungsmuster der etab-
lierten Armutsforschung zu überneh-
men“ (Mingot / Neumann 2003, 7). Ex-
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dingung extremer Armut sind (vgl. 
Schönig 2007, 65 und Kronauer 2005, 
177–182), ist es nahe liegend, beide 
Phänomene analog zu defi nieren, bei 
der Bekämpfung extremer Armut de-
ren Sozialraumbezug zu prüfen und 
soziale Dienste sozialraumorientiert 
auszurichten.

Fazit

Während Medien und Politik in 
Deutschland von immer neuen Wellen 
der Thematisierung moderater Formen 
relativer Armut erfasst werden, blei-
ben extreme Formen der Armut weit-
hin unbeachtet. Ein wichtiger Grund 
dafür ist die Tatsache, dass die Armuts-
forschung und überhaupt die gesell-
schaftliche Wahrnehmung von Armut 
von einer Mittelschichtsorientierung 
dominiert werden.

Zwar sind moderate Formen rela-
tiver Armut schon für sich genommen 
ein soziales Problem, ihre ausschließ-
liche Thematisierung führt jedoch zu 

treme Armut ist ein eigenständiges 
soziales Problem und muss in Diag-
nose und Therapie deutlich von den 
moderateren Formen der Armut abge-
setzt werden. Als Problem sui generis 
kann sie als verfestigte extreme Un-
terversorgung in mehreren Dimensio-
nen der Lebenslage defi niert werden: 

• Erstens setzt extreme Armut eine 
extreme Unterversorgung in meh-
reren Dimensionen der Lebensla-
ge voraus, d. h. eine Unterversor-
gung, durch die Personen so stark 
eingeschränkt werden, dass ihnen 
Handlungsspielräume in mehreren 
Dimensionen der Lebenslage völ-
lig verschlossen bleiben. In der Re-
gel wird diese extreme Unterversor-
gung mit einer Einkommensarmut 
einhergehen, es ist jedoch auch 
denkbar, dass Personen in mehre-
ren Dimensionen extrem unterver-
sorgt sind, ohne einkommensarm 
zu sein. Wenn nur in einer Dimen-
sion eine extreme Unterversorgung 
vorliegt, soll noch nicht von extre-
mer Armut gesprochen werden.

• Zweitens setzt extreme Armut zeit-
liche Dauer voraus. Oftmals wird 
sich die extreme Unterversorgung 
auf kürzere Phasen der Biographie 
beschränken. Ist dies der Fall, so 
liegt noch keine extreme Armut 
vor. Erst wenn die extreme, mehrdi-
mensionale Unterversorgung über 
einen längeren Zeitraum – mindes-
tens zwei Jahre – anhält, soll ex-
treme Armut konstatiert werden.

Extreme Armut ist durch diese beiden 
Elemente analog zur Defi nition sozia-
ler Brennpunkte in städtischen Sozial-
räumen konzipiert, die ebenfalls durch 
eine multidimensionale und gleichzei-
tig verfestigte Problemlage gekenn-
zeichnet sind. Da soziale Brennpunkte 
oftmals eine strukturelle Rahmenbe-

 Extreme Armut muss in 
jeder Hinsicht von mode-
rateren Formen der Armut 
unterschieden werden

 Extreme Armut muss in 
jeder Hinsicht von mode-
rateren Formen der Armut 
unterschieden werden

noch weiter gehenden Verdrängungs-
effekten. Letztlich befördert das Weg-
schauen eine weitere Herausbildung 
und Verfestigung einer sozialen Un-
terschicht.

Eine systematische Erfassung extre-
mer Formen relativer Armut mag zum 
einen auf der hier vorgeschlagenen ter-
minologischen Abgrenzung zwischen 
akut-fi naler Armut, extremer relativer 
Armut, moderater relativer Armut und 
Nicht-Armut aufbauen. Dieses Vorge-
hen hat den Vorteil, irreführende An-
lehnungen an verwandte Begriffe zu 
vermeiden und das relevante Phäno-
men in den Kontext der Marginalisie-
rungsdiskussion zu stellen.

Defi niert man extreme Armut als 
eine dauerhafte extreme Unterversor-
gung in mehreren Dimensionen der 
Lebenslage, so können die Größen-
ordnungen zuverlässiger angegeben 
und entsprechende Handlungsansät-
ze formuliert werden. Es ist ein Ver-
such der weiteren Forschung wert, aus 
den vorliegenden qualitativen Unter-
suchungen zu Teilaspekten extremer 
Armut Verknüpfungshypothesen zu er-
stellen, durch die zur Zeit noch ver-
streute Schätzungen zu einem Ge-
samtbild zusammengeführt werden 
könnten. Diese bessere Datenlage 
würde mehr Möglichkeiten eröffnen, 
den ‚harten Kern‘ der Armutsproble-
matik gesellschaftspolitisch adäquat 
zu thematisieren.

Werner Schönig, Prof. Dr. rer. pol. ha-
bil. (*1966); seit 2004 Professor für 
Fachwissenschaft Soziale Arbeit mit 
Schwerpunkt soziale Dienste, Ar-
mut, Sozialraum und Sozialökonomik 
an der Katholischen Fachhochschule 
Nordrhein-Westfalen, Abteilung Köln; 
aktuelle Veröffentlichungen: Sozial-
raumorientierung. Grundlagen und 
Handlungskonzepte. Schwalbach/Ts.: 
Wochenschau 2007; Aktivierungspo-
litik. In: Dollinger, Bernd / Raithel, Jür-
gen (Hg.): Aktivierende Sozialpädago-
gik. Ein kritisches Glossar. Wiesbaden: 
Verlag für Sozialwissenschaften 2006, 
23–39; Bildungsförderung, Verteilungs-
politik und soziale Durchlässigkeit. Zur 
Theorie und Empirie eines vernachläs-
sigten Handlungsfeldes. In: Aus Politik 
und Zeitgeschichte. B 28/2004, 17–23 
(zusammen mit Oliver Farhauer).
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Integration und 
Ausgrenzung 
im Sozialstaat
Sozialethische Anmerkungen 
zur neueren  Sozialgesetzgebung

Die Sozialgesetzgebung der Bundesrepublik Deutschland stellt sich selbst unter den 
Anspruch, Integration und gesellschaftlichen Zusammenhalt zu befördern. In der öf-
fentlichen Diskussion wird die faktische Einlösung dieses Anspruchs nicht selten in 
Frage gestellt. Die sachgerechte Beurteilung von Sozialpolitik und ihres Integrati-
onspotenzials erfordert einen erweiterten Blick, welcher nicht nur fi nanzielle Trans-
fers berücksichtigt, sondern auch soziale Dienstleistungen und die gesamtgesell-
schaftliche Bereitschaft, Sozialpolitik demokratisch mitzutragen. Die Erwerbsarbeit 
gilt nach wie vor als ein entscheidender strategischer Bruchpunkt zwischen Integra-
tion und Ausgrenzung. Daher kann dieser Bereich als Anknüpfungspunkt einer so-
zialethischen Begutachtung der neueren Sozialgesetzgebung dienen.

Udo Lehmann

 „Der Zweiklassenstaat“, mit diesem 
Buchtitel erreichte der SPD-Ge-

sundheitsexperte Karl Lauterbach eine 
beachtliche öffentliche Aufmerksam-
keit. Ungerechtigkeit spiegele sich ins-
besondere in den Bereichen Bildung, 
Rente, Gesundheit und Pfl ege. Statt für 
Ausgleich zu sorgen, zementiere der 
Sozialstaat den Graben zwischen Arm 
und Reich. Kinder aus armen Familien 
hätten beispielsweise geringere Chan-
cen, ein höheres Bildungsniveau zu er-
reichen. Damit verblieben ihnen meist 
nur Jobs für Niedrigqualifi zierte, die 
mit höheren gesundheitlichen Risiken 
verbunden seien. Als gesundheitlich 
Benachteiligte seien sie dann abermals 
vom Zweiklassensystem betroffen, wel-
ches im Bereich Gesundheit Privatver-
sicherte bevorzuge. Brisant an Lauter-
bachs Überlegungen sind nicht seine 
detaillierten Ausführungen, die in der 
sozialpolitischen Auseinandersetzung 
immer wieder mit gegenteiligen An-
sichten konfrontiert werden, sondern 
vielmehr seine umfassende Systemkri-
tik, die den sozialstaatlichen Struktu-

ren selbst vorwirft, die Ausgrenzung 
Ärmerer systematisch zu organisieren 
(Lauterbach 2007). In ähnlicher Wei-
se erkennt Katrin Mohr beim Blick auf 
das System der Arbeitslosensicherung 
in Deutschland „Soziale Exklusion im 
Wohlfahrtstaat“ (Mohr 2007).

Ausgrenzung als Prozess

Wie ist es also um die Integrations-
kraft des Sozialstaats bestellt? Weit-
gehend unstrittig ist eine bedarfsori-
entierte Mindestsicherung, die sich die 
Bürger/innen wechselseitig schulden. 
Die Begründung solidarischer Gegen-
seitigkeit lässt sich sowohl aus dem 
christlichen Menschenbild als auch 
aus vertragstheoretischen Ansätzen 
einsichtig machen. Das Grundgesetz 
der Bundesrepublik Deutschland (GG 
Art. 1 Abs. 1) hebt die Unantastbarkeit 
der menschlichen Würde hervor. Die 
entsprechenden Voraussetzungen zu 
gewährleisten, wenn der Einzelne da-
zu nicht imstande ist, leiten sich direkt 

aus dieser Schutzwürdigkeitsnorm ab. 
Umstritten bleiben indes Art und Um-
fang dieser Grundsicherung. Auch die 
Frage, in welchen Fällen überhaupt ein 
Bedarf vorliegt, der eine staatliche In-
tervention rechtfertigt, wird kontrovers 
diskutiert. Eine sozialethische Begut-
achtung der Sozialgesetzgebung nimmt 
vor allem die Frage der Gerechtigkeit in 
den Blick. Es dürfen jedoch ebenso we-
nig Effi zienz-, Leistungs- und Finan-
zierungsfragen außer Acht gelassen 
werden. Ein sozialpolitisches Arran-
gement, welches zwar ein Höchstmaß 
an sozialer Gleichheit herstellt, jedoch 
mittel- und langfristig nicht fi nanzier-
bar ist, könnte nur schwerlich als so-
zial gerecht klassifi ziert werden, wenn 
es z. B. nachfolgende Generationen un-
angemessen belastet oder durch erheb-
liche Minderung ökonomischer Leis-
tungs- und Konkurrenzfähigkeit zu 
kollektiven Wohlfahrtsverlusten führt. 
Die eigentliche Konfl iktlinie wird hier 
bereits deutlich, wenn man Fragen be-
denkt wie z. B.: „Wo beginnt eine un-
angemessene Belastung? Was führt zu 
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kollektiven Wohlfahrtsverlusten? Was 
darf gerechterweise gegeneinander 
abgewogen werden? An dieser Stelle 
kann freilich keine erschöpfende Defi -
nition der Begriffe Integration / Inklu-
sion und Ausgrenzung / Exklusion er-

folgen. Es spricht einiges dafür, sich 
Ausgrenzung als eine prozesshafte Be-
wegung vorzustellen, die sich über ver-
schiedene gesellschaftliche Zonen bzw. 
Lebenslagen erstreckt, wie es Robert 
Castel vorschlägt (Castel 2000).

fähigen Hilfebedürftigen zwischen 15 
bis unter 65 Jahren sowie die mit ihnen 
in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden 
Angehörigen. Die erwerbsfähigen Hil-
febedürftigen erhalten Arbeitslosengeld 
II, die nicht erwerbsfähigen Mitglieder 
in der Bedarfsgemeinschaft bekommen 
Sozialgeld. Anders als bei der früheren 
Arbeitslosenhilfe oder beim Arbeitslo-
sengeld ist es dafür nicht notwendig, 
vorher sozial versicherungspfl ichtig ge-
arbeitet zu haben. Auch Arbeitslosig-
keit ist nicht vorausgesetzt: Leistungen 
nach dem SGB II kann auch erhalten, 
wer z. B. zu wenig verdient oder ein 
kleines Kind betreut und deshalb dem 
Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung 
steht. Zentrales Werkzeug der neuen 
Gesetzgebung ist eine aktive Arbeits-
marktpolitik, welche die dauerhafte In-
tegration von Arbeitslosen in reguläre 
Beschäftigung zum Ziel hat. Die ent-
sprechenden Eingliederungswirkungen 
und ihre Effekte auf den Arbeitslosen-
bestand sind eher mittelfristig zu mes-
sen. Allerdings reduzieren einige ar-
beitsmarktpolitische Maßnahmen den 
gesamtwirtschaftlichen Bestand vor-
übergehend auch unmittelbar, da diese 
Personen für den Zeitraum ihrer Teil-
nahme nicht zu den Arbeitslosen ge-
rechnet werden. Über deren dauerhafte 
Re-Integration sagt dies freilich noch 
nichts aus.

Die Reform führte bei den einzel-
nen Zielgruppen zu unterschiedlichen 
Veränderungen. Für die Arbeitssuchen-
den vermindert sich die Leistungshö-
he gegenüber der bis 2005 geltenden 
Arbeitslosenhilfe beträchtlich. Diese 
Gruppe wird also mit der Reform fi -
nanziell schlechter gestellt. Aus sozial-
ethischer Sicht ist zu prüfen, ob im 
Rahmen des Gesamtreformwerkes ein 
solcher einseitiger Einschnitt gerecht-
fertigt werden kann. Früher erhielten 
Arbeitslose mit höheren Einkommen 
bei langandauernder Beschäftigungs-
losigkeit eine unbefristete Transfer-
leistung, die deutlich über der jetzigen 
Grundsicherung lag. Andererseits be-
kamen Niedriglöhner oft so wenig 
Lohn, dass sie auf ergänzende Sozi-

Soziale Gerechtigkeit ist Ziel der Sozialgesetzgebung

Die inhaltliche Nähe der Sozialgesetz-
gebung zu den genannten Begriffl ich-
keiten erschließt sich bereits aus dem 
SGB I § 1 Abs. 1 und 2: „(1) Das Recht 
des Sozialgesetzbuchs soll zur Verwirk-
lichung sozialer Gerechtigkeit und so-
zialer Sicherheit Sozialleistungen ein-
schließlich sozialer und erzieherischer 
Hilfen gestalten. Es soll dazu beitra-
gen, ein menschenwürdiges Dasein zu 
sichern, gleiche Voraussetzungen für 
die freie Entfaltung der Persönlichkeit, 
insbesondere auch für junge Menschen 
zu schaffen, die Familie zu schützen 
und zu fördern, den Erwerb des Le-
bensunterhalts durch eine frei gewähl-
te Tätigkeit zu ermöglichen und beson-
dere Belastungen des Lebens, auch 
durch Hilfe zur Selbsthilfe, abzuwen-
den oder auszugleichen. (2) Das Recht 
des Sozialgesetzbuchs soll auch dazu 

beitragen, dass die zur Erfüllung der in 
Absatz 1 genannten Aufgaben erfor-
derlichen sozialen Dienste und Einrich-
tungen rechtzeitig und ausreichend zur 
Verfügung stehen“. Das Gesetz bringt 
damit wichtige Anknüpfungspunkte 
zum Ausdruck, die auch aus sozialethi-
scher Perspektive hervorzuheben sind. 

 Gesellschaftliche Integra-
tion gelingt nicht allein 
über eine genügende 
 fi nanzielle Ausstattung

 Gesellschaftliche Integra-
tion gelingt nicht allein 
über eine genügende 
 fi nanzielle Ausstattung

Gesellschaftliche Integration bedarf 
nicht nur einer gewissen fi nanziellen 
Ausstattung, sondern ebenso der nicht 
primär monetären Voraussetzungen 
zur Beteiligung und gesellschaftlichen 
Einbindung, wie etwa gute Erziehung, 
ausreichende Bildung, bedarfsorien-
tierte Gesundheitsvorsorgung und ähn-
liches. Die Betonung des Prinzips „Hil-
fe zur Selbsthilfe“ unterstreicht darüber 
hinaus die subsidiäre, auf Eigeninitia-
tive anzulegende Struktur sozialpoli-
tischen Handelns. Die Reichtums- und 
Armutsberichte haben diese wichtigen 
Indikatoren erkannt und untersuchen 
soziale Ungleichheit nicht nur unter 
materiellen Gesichtspunkten. So gerät 
die umfassende Lebens-, Bildungs- 
oder Berufssituation des Einzelnen ins 
Blickfeld (2. Armuts- und Reichtums-
bericht der Bundesregierung 2005). 
Gleichwohl gehört die Einkommenssi-
tuation zu den elementarsten Indika-
toren des sozialen Status. Entspre-
chend naheliegend ist es, den 
strategischen Bruchpunkt von Integra-
tion und Ausgrenzung vornehmlich in 
der Erwerbsarbeit zu suchen. Ausge-
hend von der Hartz IV-Gesetzgebung 
gilt es daher, beispielhaft die Integra-
tions- und Ausgrenzungspotentiale 
konkreter Sozialpolitik zu sichten. Da-
ran anknüpfend bietet sich ein kurzer 
Blick in die Familien- und Bildungs-
politik an.

Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe

Mit dem „Vierten Gesetz für moder-
ne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“ 
(Hartz IV) wurden mit Wirkung vom 
1. Januar 2005 die Arbeitslosen- und 

Sozialhilfe für Erwerbsfähige durch ei-
ne einheitliche Grundsicherung für Ar-
beitsuchende abgelöst. Anspruch auf 
die neue Leistung haben alle erwerbs-
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alleistungen angewiesen waren – im 
Hinblick auf den Gleichheitsgrund-
satz eine gewiss unbefriedigende Si-
tuation. Das Problem nicht auskömm-
licher Löhne besteht freilich nach der 
Reform weiterhin und wird in der so-
zial- und arbeitsmarktpolitischen Dis-
kussion je nach Standpunkt mit den 
Forderungen nach Mindest- oder 
Kombilöhnen oder eines bedingungs-
losen Grundeinkommens geführt. Aus 
Sicht der früheren Sozialhilfeempfän-
ger zeichnet sich ein anderes Bild. Die 
Höhe der Sozialtransfers wurde in bei-
den Systemen angeglichen, so dass den 
Sozialhilfeempfängern beim Wechsel 

in das Arbeitslosengeld II-System kei-
ne gravierenden fi nanziellen Nachteile 
entstehen. Neu und positiv zu bewer-
ten ist die Tatsache, dass die Bundes-
agentur für Arbeit jetzt Beiträge in die 
Sozialversicherung einzahlt, so dass 
den ehemaligen Sozialhilfeempfän-
gern individuelle Ansprüche, etwa auf 
(allerdings geringe) Rentenzahlungen, 
erwachsen, was auch unter psycholo-
gischen Gesichtspunkten nicht un-
terschätzt werden sollte. Gleichzeitig 
profi tieren sie von den arbeitsmarktpo-
litischen Fördermaßnahmen der Bun-
desagentur, wodurch sich ihre Einglie-
derungschancen verbessern.

matik vor allem im Niedriglohnsektor 
kollidiert. Höherwertig ist der Anspruch 
der Kinder an die Gesellschaft auf Un-
terstützung. Überproportional von Ar-
mutsrisiken betroffen sind Kinder von 
Alleinerziehenden und in Familien mit 
hoher Kinderzahl. Um die Reproduk-

tion von Benachteiligungslagen zu 
durchbrechen, muss Sozialpolitik ge-
rade bei den Kindern ansetzen. Eine 
zielgerichtete Förderung verbessert 
nicht nur die Chancen auf eine umfas-
sende Integration in die Gesellschaft, 
sondern ist auch im wirtschaftlichen 
Interesse der Allgemeinheit. Die Ri-
siken, später von Sozialtransfers leben 
zu müssen, nehmen mit dem Grad der 
Bildung tendenziell ab. Langfristig ge-
sehen ist es nicht nur solidarisch gebo-
ten, sondern auch ökonomisch vorteil-
hafter, jetzt in diese Kinder zu 
investieren, als sie später durch lan-
gandauernde Grundsicherung zu ali-
mentieren und ihre fi nanzielle Abhän-
gigkeit zu zementieren. Obgleich diese 
Zusammenhänge bekannt sind, ist das 
entschlossene politische Handeln noch 
immer nicht befriedigend umgesetzt. 
Immer deutlicher wird die Notwendig-
keit, jenen Grundsatz zu forcieren, der 
im SGB I auf die fl ankierenden Insti-
tutionen und Einrichtungen sozialpo-
litischen Handelns Bezug nimmt. Nach 
wie vor stehen zu wenig hochwertige 
Ganztagschulen und Förderprogramme 
für benachteiligte Kinder und Jugend-
liche zur Verfügung. Welchen Ertrag 
bringen in Zukunft aufwändige För-
derprogramme im Rahmen aktiver Ar-
beitsmarktpolitik nach SGB III, wenn 
die Versäumnisse im Kindes- und Ju-
gendalter nicht eingeholt werden kön-
nen? Hier ist vorsorgende Gerechtig-
keit nachsorgender Gerechtigkeit 
vorzuziehen. Arbeitsmarkt-, Bildungs- 
und Familienpolitik müssen systemisch 
ineinander greifen, damit Sozialpolitik 
als Ganzes integrative Kraft entfalten 

 Sozialpolitik muss bei den 
von Armut betroffenen 
Kindern ansetzen

 Sozialpolitik muss bei den 
von Armut betroffenen 
Kindern ansetzen

Eingliederung und Aktivierung statt Verwaltung

Unzweifelhaft ist Integration vor-
nehmstes Ziel der neuen Regelungen. 
Kritiker werfen der Reform vor, gera-
de die Eingliederungsansprüche nicht 
einzulösen. Es stehe zu sehr das For-
dern im Mittelpunkt (vgl. SGB II Ka-
pitel 1). Teilweise würden Arbeitssu-
chende in wertlose Bildungszertifi kate 
und mehr oder weniger sinnlose Ar-
beitsgelegenheiten getrieben, wodurch 
Eingliederung nur simuliert werde. 
Wo keine Arbeitsplätze zur Verfü-
gung stünden, dürfe weniger gefor-
dert und müsse mehr nach Alterna-
tiven gesucht werden. So sehr diese 
Einwände sozialethisch betrachtet im 
Einzelfall berechtigt sind und die zu-
treffende Erkenntnis spiegeln, dass der 
Erfolg aktiver Arbeitsmarktpolitik von 
den gesamtwirtschaftlichen Rahmen-
daten abhängt, so wenig kann diese 
Kritik das gesamte Reformwerk in 
Zweifel ziehen, denn die Grundidee 
der Eingliederung und Aktivierung im 

Gegensatz zur früheren Tendenz der 
Verwaltung ist richtig (zu den Statis-
tiken: Bundesagentur für Arbeit: Ar-
beitsmarkt 2006).

Überhaupt wird an dieser Stelle ein 
sensibler Punkt des Reformwerks an-
gesprochen, der mit dem Anreizgedan-
ken der Neuordnung zusammenhängt. 
Arbeitsanreize sollen durch Transfer-
leistungen deutlich unterhalb niedriger 
Gehaltsgruppen gestärkt werden. An-
dererseits sollen Fehlanreize, die etwa 
zu Schwarzarbeit führen, durch Zuver-
dienstmöglichkeiten abgebaut werden. 
Nach wie vor sind allerdings die Zuver-
dienstmöglichkeiten durch eine stark 
steigende Abgabenquote nicht ausrei-
chend attraktiv gestaltet. Vermutlich 
werden einige ALG II-Empfänger fak-
tisch eher in den Schwarzarbeitsmarkt, 
denn in den legalen Arbeitsmarkt in-
tegriert. Nüchtern betrachtet, besteht 
hier ein Dilemma im Hinblick auf das 
Lohnabstandsgebot.

Benachteiligungslagen überwinden

Dieses Dilemma wird größer, wenn man 
die Situation vieler Familien betrach-
tet. Insbesondere die Kinder in ALG II-
Haushalten leiden zunehmend unter 
Armut, wie die neueren Erhebungen 

gezeigt haben. (Kinderreport Deutsch-
land 2007) Man wird und darf nicht 
umhin kommen, hier eine verbesserte 
Situation zu schaffen, auch wenn dies 
mit dem Ziel der Arbeitsanreizsyste-
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kann. Soziale Dienstleistungen, die ja 
im Sozialgesetzbuch selbst vorgesehen 
sind, müssen in ausreichendem Maß 
bereitgestellt werden (siehe den Beitrag 
von Lob-Hüdepohl in diesem Heft). 
Wenn man sich Ausgrenzung als Pro-
zess vorstellt, so ist hier frühzeitig zu 
intervenieren, denn auch durch ge-
stoppte Ausgrenzungsdynamik erfüllt 
der Sozialstaat seine Integrationsauf-

gabe. Monetäre Sozialtransfers alleine 
sind noch kein Garant für gelingende 
Integration. Überlegenswert ist in be-
gründeten Fällen sogar die Kopplung 
fi nanzieller Zuwendungen an die In-
anspruchnahme sozialer Dienste. Dies 
darf allerdings nicht den Eindruck der 
Bevormundung erwecken, sondern 
muss als echte Integrationshilfe erfahr-
bar werden.

tung zukommt, v. a. im Hinblick auf die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 
Der Anspruch von SGB III § 1, Frauen 
und Männer gleich zu stellen, scheitert 
immer noch häufi g daran, dass die 
Aufgabe der Kindererziehung mehr-
heitlich den Frauen zufällt und ihre 
Chancen auf Integration am Arbeits-
markt, u. a. durch Ermangelung erzie-
hungsunterstützender Maßnahmen 
und Einrichtungen, erheblich schlech-
ter sind. Gleichwohl liegt der Schlüssel 
hier nicht nur in der Hand der Sozial-
politik, sondern ebenso bei den Unter-
nehmen, die sich, den nordischen Län-
dern folgend, auf erziehungs- und 
familienfreundliche Beschäftigungs-
strukturen umstellen müssten. Die Idee 
des Bundesfamilienministeriums, mit-
telfristig für jedes dritte Kind unter 3 Jah-
ren einen Krippenplatz zur Verfügung 

zu stellen, geht in die richtige Rich-
tung. Hier „ideologiegeleitete Famili-
enpolitik“ zu Lasten traditioneller Fa-
milien- und Erziehungskonzepte zu 
erkennen, wie in der Öffentlichkeit 
wiederholt geäußert, erfordert ein ge-
höriges Maß an Unterstellung. Ande-
rerseits ist auch den Bedürfnissen der 
Eltern sozialpolitisch Rechnung zu tra-
gen, die sich ganz für die Erziehung 
der Kinder entscheiden. Entsprechende 
Initiativen öffentlich mit Begriffen wie 
„Herdprämie“ zu etikettieren, sollte 
ebenfalls unterbleiben, da sie legitime 
Lebenskonzepte diffamieren. Gleich-
wohl muss die konkrete Umsetzung so 
gestaltet sein, dass die bereitgestellten 
Mittel wirklich dem Kind zugute kom-
men. Sozialpolitik hat die Aufgabe, die 
Problematik komplexer Gesellschaften 
mit unterschiedlichen Lebensentwür-
fen aufzugreifen. Stabilisierendes Fun-
dament demokratischer Sozialpolitik 
ist ein möglichst breiter Grundkonsens, 
der sich nicht zuletzt im wechselsei-
tigen Respekt vor den legitimen Le-
bensentwürfen anderer äußert.

 Sozialpolitik muss unter-
schiedlichen Lebensent-
würfen gerecht werden

 Sozialpolitik muss unter-
schiedlichen Lebensent-
würfen gerecht werden

Arbeitslose unter Generalverdacht

Die mitunter geäußerte Behauptung, 
die Anreizstrukturen für Arbeitssu-
chende seien generell nicht ausrei-
chend, weshalb sie gar nicht in den Ar-
beitsmarkt integriert werden wollten, 
ist hingegen zurückzuweisen. Gerade 
Langzeitarbeitslosigkeit kann nicht 
pauschal dem Unwillen der Betrof-
fenen angelastet werden. Vielmehr ist 
sie in erster Linie Folge von Ungleich-
gewichten am Arbeitsmarkt und feh-
lender Qualifi kationen. Widerlegt wird 
ein derartiges Argument bereits beim 
Blick auf die regionalen Unterschiede 
der Arbeitslosigkeit. Es gibt keinerlei 
Hinweise darauf, dass Arbeitsmotiva-
tion und Arbeitsanreize in jenen Re-
gionen gering sind, die durch hohe Ar-
beitslosigkeit geprägt sind. Auch sind 
die Einkommen von Arbeitslosen im 
Vergleich zu den Erwerbstätigenhaus-
halten in den letzten Jahren gesunken, 
gleichzeitig sind die Leistungsvorrau-
setzungen verschlechtert und die Zu-
mutbarkeitsmaßstäbe verschärft wor-
den (Bäcker u. a. 2008, 518 f.). Diese 
Zusammenhänge pointiert herauszu-
stellen ist schon deshalb so wichtig, 
da die Argumentationsfi gur fehlender 
Anreiz- und Sanktionsinstrumente die 
Arbeitssuchenden unter einen Gene-
ralverdacht stellt, was das subjektive 
Ausgrenzungs-Empfi nden bei den Be-

troffenen verstärkt. Grundsicherung 
im Falle von Arbeitslosigkeit oder So-
zialhilfe und die entsprechenden För-
dermaßnahmen sind als soziale Rech-
te zu deklarieren, die den Betroffenen 
nicht etwa im Sinne einer ungeschul-
deten Mildtätigkeit zuteil werden. Auf 
der anderen Seite ist es gerechtfertigt, 
die Anspruchsvoraussetzungen durch 
eine Bedürftigkeitsprüfung festzustel-
len. Einige Autoren (z. B. Mohr 2007) 
sehen darin die Gefahr eines sich zu-
sätzlich verstärkenden Ausgrenzungs-
bewusstseins auf Seiten der Transfer-
empfänger, die sich in der Rolle des 
bevormundeten Bürgers wieder fän-
den. Dem ist entgegen zu halten, dass 
dies ganz entscheidend auch von der 
Art und Weise abhängt, wie ihnen im 
konkreten Unterstützungshandeln be-
gegnet wird. Nicht nur das einzelne 
Gesetz ist ausschlaggebend, sondern 
ebenso die wertschätzende Grundhal-
tung, mit der es in den Ämtern und 
Servicecentern auf persönlicher Ebe-
ne umgesetzt wird. Im Übrigen soll-
te nicht in Vergessenheit geraten, 
dass gegenseitig geschuldete Solida-
rität nicht nur Rechte, sondern auch 
Pfl ichten beinhaltet. Zu den zumut-
baren Pfl ichten gehört sicherlich die 
Auskunftspfl icht zur Feststellung und 
Festsetzung der Transferzahlungen.

Gleichberechtigung von Mann und Frau

Großes Gewicht haben soziale Dienst-
leistungen auch in der Familienpolitik, 

welcher im Rahmen der neueren Ar-
beitsmarktpolitik fundamentale Bedeu-
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Aus dem wirtschaftsliberalen Lager 
kommt der Sozialpolitik eine ganz an-
ders gelagerte Kritik entgegen. So wird 
der Vorwurf geäußert, sie verhindere 
Integration, da etwa Jugendarbeitslo-
sigkeit erst durch Jugendarbeitsschutz 
entstehe und Frauenarbeitslosigkeit ei-
ne direkte Folge von Mutterschutz 
oder Elternzeit sei. Weiter wird den 
Schwerbehindertengesetzen unter-
stellt, sie würden die Arbeitslosigkeit 
von Behinderten forcieren. Auch sei 
die Arbeitslosigkeit älterer Arbeitneh-
mer auf zu rigide Kündigungsbestim-
mungen zurückzuführen. In dieser Lo-
gik werden deshalb eine größere 
Flexibilität und ein Abbau des Kündi-
gungsschutzes gefordert, da vor allem 
letzterer zur Hürde für jene werde, die 
noch nicht am Arbeitsmarkt integriert 
seien. Wie ist auf diese Vorwürfe zu 
antworten? Es besteht sicher kein 
Zweifel daran, dass Unternehmen ihre 
Personalpolitik nach Kosten-Ertrags-
Gesichtspunkten organisieren. Aller-
dings sind die dargestellten Zusam-
menhänge zwischen Schutzvorschriften 
und Exklusionsmechanismen empi-
risch höchst zweifelhaft (vgl. Bäcker 
u. a. 2008, 514–516). Vor allem aber 
ist darauf zu verweisen, dass die So-
zialgesetzgebung die sozialethisch 
wichtige Aufgabe erfüllt, schwächere 
Teilnehmer am Arbeitsmarkt mit sys-
tematisch schlechter Marktposition zu 
stärken und vor unzumutbaren Ar-

beits- und Entgeltbedingungen zu 
schützen. So ist die Forderung eher 
kritisch zu sehen, Arbeit müsse um je-
den Preis und unter allen Umständen 
vermittelt werden. Gleichberechtigte 
Integration in die arbeitsteilige Gesell-
schaft gelingt nur dann nachhaltig, 
wenn die Arbeit nicht erneut das Ge-
fühl der Ausgrenzung – diesmal in-
nerhalb der Erwerbstätigkeit – erweckt. 
Der politische Wille, Schutzinstitutio-
nen einzurichten, hat Vorrang vor ver-
meintlichen ökonomischen Sachzwän-
gen. Entsprechende Sozialpolitik dient 

dem sozialen Frieden und stärkt darü-
ber hinaus die Risikobereitschaft, da 
der Einzelne im „Fall der Fälle“ Hilfe 
erwarten darf. Falsch wäre auch der 
Eindruck, Sozialpolitik verursache in 
erster Linie Kosten und gehe zu Las-
ten der Effi zienz. Das immense Sozi-
albudget der Bundesrepublik Deutsch-
land ist ein ebenso beachtlicher 
Wertschöpfungsfaktor, da die entspre-
chenden Ausgaben in Form staatlicher 
und privater Nachfrage dem Wirt-
schaftskreislauf wieder zufl ießen. Öko-
nomische Vernunft und soziale Ge-
rechtigkeit lassen sich durchaus 
miteinander vermitteln.

 Der Schutz der Schwä-
cheren hat Vorrang vor 
vermeintlichen ökono-
mischen Sachzwängen

 Der Schutz der Schwä-
cheren hat Vorrang vor 
vermeintlichen ökono-
mischen Sachzwängen

hängt auch davon ab, inwieweit er An-
nerkennung erfährt, welcher Platz ihm 
zugewiesen und welcher Respekt ihm 
in der sozialpolitischen Debatte entge-
gen gebracht wird. Problematisch an 
manchen diskriminierenden Kommen-
taren ist, dass durchaus sinnvolle Vor-
schläge, wie z. B. Coaching-Angebote 
zur Lebensbewältigung, mit Klischees 
verbunden werden, die Ausgrenzung 
befördern und gesellschaftliche Mar-
ginalisierung verfestigen. Gesellschaft-
licher Zusammenhalt speist sich aus 
verschiedenen Quellen. Ebenso wichtig 
wie die Sozialpolitik ist der gesamtge-
sellschaftliche Wille, den Sozialstaat in 
republikanischer Grundhaltung mitzu-
tragen und den jeweils Schwächeren 
bereitwillig zu unterstützen. 

Integration ist vielschichtig

Ein weiteres fundamentales Element 
im demokratischen Sozialstaat ist die 
Option, den Rechtsweg einschlagen zu 
können, wenn der Einzelne oder ganze 
Gruppen der Überzeugung sind, unge-
recht behandelt zu werden. Die Hartz 
IV-Gesetzgebung hat zu einer Flut an 
Verfahren bei den Sozialgerichten ge-
führt. Im Durchschnitt sind 30 Pro-
zent aller Verfahren bei Sozialgerichten 
ganz- oder teilweise erfolgreich, bei den 
Hartz IV-Klagen liegt der Durchschnitt 
allerdings deutlich unterhalb dieses 
Wertes (vgl. BSG: Tätigkeitsbericht 
2007, 46–54). Rechtlich beanstandet 
wurde vom Bundesverfassungsgericht 
darüber hinaus auch die Mischverwal-
tung in Form der 353 Arbeitsgemein-
schaften, in denen die Bundesagentur 
für Arbeit und die Kommunen gemein-
sam zuständig sind. Um das Vertrauen 
in den Sozialstaat zu stärken, sind kla-
re Gesetze und eine ebensolche Recht-
sprechung von großer Bedeutung. Im 
Hinblick auf das Gerechtigkeitsempfi n-
den der Bürger hat der Gesetzgeber auf 
Sorgfalt und verständliche Nachvoll-
ziehbarkeit zu achten. Auch hier ent-
scheidet sich, ob Sozialpolitik die Zu-
stimmung in der Bevölkerung fi ndet.

Wendet sich der Sozialstaat gegen seine Adressaten?

Der Sozialstaat in der öffentlichen Wahrnehmung

Wenn über die Integrationskraft des 
Sozialstaates gesprochen wird, so sind 
nicht nur die einzelnen Gesetze oder 
die Höhe des Sozialbudgets in Betracht 
zu ziehen, sondern ebenso der größere 
politische und gesellschaftliche Kon-
text. Der Sozialstaat ist auf die Ak-
zeptanz der Bürger/innen angewiesen. 
Diese erreicht er dann besonders gut, 
wenn seine Leistungsfähigkeit und Ge-
rechtigkeit offensichtlich sind. Die Idee 

eines „demokratischen Sozialstaats“ 
nimmt diese politische Konnotation 
auf (vgl. Lessenich / Möhring-Hesse 
2004, 49–78). Wer berechtigterweise 
Leistungen des Sozialstaates in An-
spruch nimmt, darf nicht als Bürger 
zweiter Klasse abgestempelt werden. 
Schnell werden in der Öffentlichkeit 
Ausnahmen zur Regel gemacht und 
Stigmatisierungen verfestigt. Ob sich 
ein Transferempfänger integriert fühlt, 
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In diesem Zusammenhang wird auch 
das Phänomen der verdeckten Ar-
mut virulent. Nach der Zusammenle-
gung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe 
zeichnet sich in dieser Frage, zumindest 
aus Sicht der Sozialhilfeempfänger, ei-
ne positive Entwicklung ab. Ergebnisse 
von Studien zur bisherigen Nicht-In-
anspruchnahme von Sozialhilfe zeigen, 
dass das Hauptmotiv dafür darin lag, 
dass viele Anspruchsberechtigte ihre 
Angehörigen vor dem Rückgriff des 
Sozialamtes schützen wollten. Mit der 
Aufhebung der Unterhaltspfl icht zwi-
schen Eltern und Kindern ist nun ein 
wichtiger Grund für die Nicht-Inan-
spruchnahme entfallen. Zudem könnte 
eine stärkere Kenntnis der Leistungsan-
sprüche ein weiterer Grund für die Ab-
nahme verdeckter Armut sein. Das SGB 
II ist seit seiner Einführung Gegenstand 
breiter öffentlicher Diskussionen, und 
im Kontext des Systemwechsels sind 
eine Vielfalt von Informationsmateria-
lien bereitgestellt und ein breites Netz 
von Beratungsstellen eingerichtet wor-
den – aus Sicht der Bedarfsgerechtig-
keit eine positive Entwicklung. Es gibt 
also zahlreiche Hinweise darauf, dass 
die steigenden Leistungsbezugszahlen 
im SGB II unter anderem auch eine Re-
duzierung der verdeckten Armut wi-
derspiegeln (vgl. Becker/ Hauser 2005 
und Ombudsrat 2006).

Fazit

Ob man dem deutschen Sozialstaat 
insgesamt eine systematische Ausgren-
zung anlasten kann, ist zu bezweifeln. 
Vor allem dann, wenn man den Begriff 
„systematisch“ im Sinne einer Vorsätz-
lichkeit interpretiert.1 Die übergeord-
neten Gesetzestexte legen hier das ge-
genteilige Urteil nahe.

Unbestreitbar ist allerdings, dass 
Benachteiligungen existieren, die wie-
derum Ursachen für weitere Benach-
teiligungen sind. Mit solchen Verket-
tungen darf sich der Sozialstaat nicht 
abfi nden. Die Sozialgesetzgebung ist 
tatsächlich daran zu messen, inwieweit 
es ihr gelingt, akute Not zu lindern und 
Menschen umfassend beteiligungsfä-
hig zu machen, aber auch daran, ob 
sie es schafft, ungerechte Ungleich-
heiten durch frühzeitige Intervention 
erst gar nicht entstehen zu lassen so-
wie die Reproduktion von bestehen-
den Benachteiligungen, vor allem in 
der Generationenfolge, zu verhindern. 
Prävention im Sinne vorsorgender Ge-
rechtigkeit sollte erste Wahl sozialpo-
litischen Handelns sein. 

Klar ist auch, dass die politische 
Willensbildung eine weitgehende Be-
rücksichtigung der verschiedenen In-
teressensgruppen erforderlich macht, 
um konsensfähig zu werden. Dabei 

bedürfen Menschen und Gruppen mit 
eher geringem Organisations- und 
Machtpotential besonderer Unterstüt-
zung. Hier sind gerade die Kirchen und 
Sozialverbände aufgerufen, die Ausge-
staltung und Anwendung der Gesetze 
mit Aufmerksamkeit zu verfolgen, um 
gegebenenfalls im Hinblick auf mehr 
Gerechtigkeit und größeres Integrati-
onspotential zu intervenieren.

Verdeckte Armut und steigende Leistungsbezugszahlen
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Vorsorge ist besser 
als Nachsorge
Das „HaushaltsOrganisationsTraining“ (HOT) und 
die Philosophie des bundesdeutschen Sozialstaates

Der deutsche Sozialstaat beschränkt sich weder in seiner Philosophie noch in seiner 
Praxis auf die Nachsorge prekärer Lebenslagen durch fi nanzielle Transfers an Bedürf-
tige. Er umfasst gerade auch solche Dienstleistungen, die die Kompetenz zur eigen-
verantwortlichen und selbständigen Lebensführung wiederherstellen und verstetigen 
wollen. Damit trägt er fundamentalen Normen des deutschen Grundgesetzes Rech-
nung. Am Beispiel des HaushaltsOrganisationsTrainings können die Wirkweisen wie 
die Gefahren solcher Kompetenz fördernden Maßnahmen veranschaulicht werden. 
Auf der einen Seite werden alltagsweltliche Kompetenzen trainiert, die auch für die 
Prävention von armutsnahen Lebenslagen eine Schlüsselstellung einnehmen. Auf der 
anderen Seite besteht die Gefahr, die Lebensführung der Betroffenen durch die Ex-
pertise der professionellen Familienhilfe unbeabsichtigt fremdzubestimmen. Kompe-
tenzorientierte Präventionsarbeit beschränkt sich deshalb auf behutsame Assistenz 
und erschließt zugleich die endogenen Ressourcen des sozialen Nahraums – eine be-
sonders wichtige Dimension subsidiärer Solidarität.

Andreas Lob-Hüdepohl

Über den Umbau des bundesdeutschen 
Sozialstaates wird seit geraumer Zeit 
gestritten. Die Anlässe sind vielfältig. 
Im Mittelpunkt der öffentlichen De-
batten in Politik und Gesellschaft ste-
hen vor allem die Krisenphänomene 
des Systems sozialer Sicherungen, ge-
nauer: seine Finanzierungsprobleme. 
Diese werden in der Regel an einer 
(mutmaßlich) nicht mehr zeitgemäßen 
Struktur sozialer Sicherungssysteme 
festgemacht: Sowohl die (überwie-
gend) umlagefi nanzierten Sozialver-
sicherungen als auch die steuerfi nan-
zierte Sozialhilfe hängen hauptsächlich 
an der Entwicklung der Erwerbsarbeit 
bzw. am Gesamtvolumen der abhän-
gigen Beschäftigungsverhältnisse. In 
Zeiten prosperierender Erwerbstätig-
keit steigen die Einnahmen der Ver-
sicherungen und das Steueraufkom-

men, während Zahl und Bedarf der 
sozialstaatlich Abzusichernden sin-
ken. Umgekehrt steigen die Ausga-
ben der Sozialversicherungen bzw. 
der steuerfi nanzierten Fürsorgeleis-
tungen dann, wenn das Volumen der 
individuellen wie der volkswirtschaft-
lichen Erwerbstätigkeit sinkt. Die Fi-
nanzierungsprobleme der gesetzlichen 
Rentenversicherungen werden wesent-
lich an der prekären demographischen 
Entwicklung festgemacht; im Bereich 
der gesetzlichen Krankenversiche-
rung werden sie der (vermeintlichen) 
Kostenexplosion im Gesundheitswe-
sen zugeschrieben. Die Finanzierung 
staatlicher Fürsorgeleistungen (hier 
an erster Stelle die Sozialhilfe) wie-
derum wird durch die Überschuldung 
der öffentlichen Haushalte oder – noch 
grundsätzlicher – mit Verweis auf eine 

ungerechte Schiefl age zwischen Leis-
tungsfi nanzierenden (Steuerzahler) 
und Leistungsbeziehern (Sozialhilfe-
empfänger) in Frage gestellt.

Die sozialstaatliche Daseinsvorsorge 
wird freilich noch aus anderen Grün-
den in Zweifel gezogen: Sind die Geld-
leistungen der Sozialhilfe überhaupt 
effektiv? Vermeiden sie das Abgleiten 
in die Armut? Stärken sie die Selbsthil-
fekräfte der Empfänger? Unterstützen 
sie wirklich die möglichst eigenständi-
ge Bewältigung der prekären Lebensla-
ge seitens der Betroffenen? Führen sie 
nicht stattdessen eher zu einer zuneh-
menden Abhängigkeit, da sie die vor-
fi ndlichen Eigenkräfte sukzessive er-
lahmen lassen?

Solche und ähnliche Fragen spiegeln 
das dominante Wahrnehmungsmuster 
sozialstaatlicher Leistungen. Erfreut, 
aber auch überrascht nimmt da die öf-
fentliche Debatte zur Kenntnis, dass so-
zialstaatliche Ziele wie das der Armuts-

Überraschte Öffentlichkeit: Sozialstaatlichkeit durch 
 kompetenzorientierte Prävention als Normalfall?
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vermeidung auch durch ganz andere In-
strumente und Leistungsarten, also 
nicht durch geldliche Transfers an Be-
dürftige, erreicht werden können. Ein 
Beispiel ist das HaushaltsOrganisati-
onsTraining in der Familienpfl ege 
(HOT)1: Das HOT ist ein Angebot an Fa-
milien, die über einen längeren Zeit-
raum hinweg ihre hauswirtschaftliche 
Versorgung nicht mehr aus eigener Kraft 
sicherstellen können. Zwar mögen auch 
fi nanzielle Engpässe die hauswirt-
schaftlichen Versorgungskompetenzen 
einbrechen lassen. Die Ursachen dieser 
Versorgungsschwierigkeiten sowie de-
ren Folgen (unstrukturierter Tagesab-

lauf, Vernachlässigung der Kinder, Ver-
müllung der Wohnung, Gewalt zwi-
schen den Familienmitgliedern usw.) 
werden aber nicht durch zusätzliche 
Geldleistungen kompensiert, sondern 
durch den zielgerichteten (Wie-
der-)Aufbau der haushaltswirtschaft-
lichen Lebensführungskompetenzen al-
ler Familien- bzw. Haushaltsmitglieder. 
Mit der gemeinsamen Arbeit aller in 
einem Haushalt lebenden Familienmit-
glieder, mit der Vorbild- und Anlei-
tungsfunktion der professionellen Fa-
milienpfl egerin, mit dem Erlernen von 
Fähigkeiten und Fertigkeiten im unmit-
telbaren Alltagszusammenhang wird 
nicht nur die unmittelbar vorliegende 
Situation bewältigt. Die lebensweltna-
he Vermittlung und Förderung basaler 

 Ziel ist der Aufbau 
von Fähigkeiten zur 
 eigenständigen Haushalts- 
und Lebensführung

 Ziel ist der Aufbau 
von Fähigkeiten zur 
 eigenständigen Haushalts- 
und Lebensführung

Alltagskompetenzen steigert zugleich 
das Selbstwertgefühl und das Selbstver-
trauen aller Haushaltsangehörigen in 
ihre durchaus immer noch fragilen Ei-
genkräfte. Und sie strahlen positiv auf 
andere Lebensbereiche aus. Darauf kann 
eine erfolgreiche Armutsprävention 
keinesfalls verzichten. Natürlich verur-
sachen solche Haushaltsorganisations-
trainings auch Kosten; die Familienpfl e-
gerin will über einen beträchtlichen 
Zeitraum vergütet werden. Aber solche 
Kosten vermeiden die viel höheren Kos-
ten einer langzeitigen Abhängigkeit von 
zusätzlichen fi nanziellen Transfers. 
Und was entscheidend ist: Sie stützen 
die selbstbestimmte und eigenverant-
wortliche Lebensführung der Betrof-
fenen und schützen damit deren 
Menschen würde.

Solche und ähnliche persönlichen 
(Familien-)Hilfen gehören längst zum 
Standardrepertoire professioneller 
Dienstleistungen, die auf der Grund-
lage der bundesdeutschen Sozialge-
setzbücher refi nanziert werden. Das 
verbürgt zwar längst nicht ihren Er-
folg, wohl aber ihre Normalität. Und 
dennoch werden sie in der öffent-
lichen Debatte über den Sozialstaat 
weitgehend ausgeblendet. Der bun-
desdeutsche Sozialstaat wird in der 
öffentlichen Wahrnehmung auf ein 
nachsorgendes und allein um fi nan-
ziellen Risikoausgleich bemühtes Sys-
tem reduziert. Dass damit neben der 
Realität auch die normativen Leitopti-
onen der bundesdeutschen Verfassung 
verkannt werden, ist ein weiteres De-
fi zit, dem als erstes abgeholfen wer-
den muss.

bot des Grundgesetzes wird in Über-
einstimmung mit der Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts ge-
meinhin als die Aufgabe des Staa-
tes ausgelegt, jedem Bürger ein men-
schenwürdiges Dasein zu sichern, den 
Schwächeren in besonderem Maße 
Unterstützung angedeihen zu lassen, 
für gleiche Entfaltungsmöglichkeiten 
und Beteiligungschancen am öffent-
lichen Leben zu sorgen sowie insbe-
sondere die angemessene Teilhabe am 
wirtschaftlichen und kulturellen Wohl-
stand der Gesellschaft zu sichern.

Der Sozialstaat zielt zunächst auf 
soziale Sicherheit. Sicherheit ist ein 
gleichermaßen elementares Grundbe-
dürfnis wie Handlungsziel des Men-
schen. Sie umfasst unterschiedliche As-
pekte: Freiheit von Furcht, das Gefühl 
von Selbstachtung und Selbstvertrau-
en, verlässliche Rahmenbedingungen 
für die persönliche Lebensführung, 
Vertrauen in die Zukunft, Ordnung 
(im Sinne der inneren Konsistenz et-
wa des Alltaglebens), Schutz vor Be-
schädigung und Missachtung der leib-
lich-psychischen Integrität usw. Weil 
soziale Sicherheit in dieser Weise ei-
ne Bedingung der Möglichkeit gelin-
gender und darin menschenwürdiger 
Lebensführung ist, ist Sicherheit ein 
Menschenrecht – übrigens mit langer 
Tradition, die sich bis in die Formu-
lierungen der Französischen Erklärung 
der Rechte des Menschen und des Bür-
gers von 1789 (Art. 2) zurückverfol-
gen lässt. Soziale Sicherheit umfasst 
deshalb keineswegs nur die Sicherung 
eines soziökonomischen Existenzmi-
nimums, sondern ebenso immaterielle 
Güter und soziokulturelle Ressourcen 
wie Bildung, Freizeit, kulturelle Ange-
bote, Gesundheit, soziale Beziehungen Soziale Sicherheit in menschenwürdigen Lebenslagen: 

zur normativen Leitoption des bundesdeutschen Sozialstaates

Die normative Leitoption des bundes-
deutschen Sozialstaates ist im Grund-
gesetz verankert. Neben dem Men-
schenwürde-Grundsatz des Art. 1 GG 
sind die Staatszielbestimmungen des 
Art. 20 Abs. 1 („Die Bundesrepublik 
Deutschland ist ein demokratischer 

und sozialer Bundesstaat“) bzw. des 
Art. 28 Abs. 1 („Die verfassungsmä-
ßige Ordnung muss den Grundsät-
zen des republikanischen, demokra-
tischen und sozialen Rechtsstaates im 
Sinne dieses Grundgesetzes entspre-
chen“) zu nennen. Das Sozialstaatsge-

1 Vgl. Deutsche Gesellschaft für Haus-
wirtschaft: HOT, das HaushaltsOrganisati-
onsTraining – die Ergebnisse der wissen-
schaftlichen Begleitung – Konzepte und 
Modell der Armutsprävention. Band 6, Aa-
chen 2004; im Überblick: Deutscher Cari-
tasverband e. V., Materialien des „Referat 
Familie, Frauen, Kinder“.
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und nicht zuletzt politische Teilhabe, 
also solche Güter, die für eine men-
schenwürdige Lebenslage erforder-
lich sind.

In Deutschland ruht soziale Sicher-
heit im Wesentlichen auf zwei Säulen: 
Primäre Säule ist die individuelle Da-
seinsvorsorge über Familie, Erwerbs-
arbeit und Eigentumsbildung. Sekun-
däre Sicherung bieten die gesetzlichen 
Sozialversicherungen oder die staatli-
chen Fürsorgeleistungen der Sozialhil-
fe, des Arbeitslosengeldes II oder des 
Kinder- und Jugendhilfegesetzes. Die 

letztgenannte Säule ist nachrangig. 
Vorrangig ist die persönliche Daseins-
vorsorge, und das aus moralisch guten 
Gründen: Die persönliche Erstzustän-
digkeit für die Daseinsvorsorge will die 
eigenständige Lebensführung mög-
lichst frei halten von externen Bestim-
mungen, wie sie schnell mit den Ins-
trumenten der zweiten Säule auf die 
Lebenswelt des Unterstützten Einfl uss 
nehmen können. Damit kann jeder 
Mensch wirklich Autor seiner Lebens-
geschichte werden; die Gefahr, dass er 
zum bloßen Objekt staatlicher Leistun-
gen und folglich fremder Bevormun-
dungen degradiert wird, verringert 
sich. Freilich bedeutet die Erstzustän-
digkeit eines Menschen für seine Da-
seinsvorsorge niemals eine Alleinzu-
ständigkeit. Dort, wo es nicht aus 
eigenen Kräften gelingt, ein Grundmaß 
an menschenwürdiger Lebensführung 
zu realisieren, steht die staatliche Ge-
meinschaft in der Pfl icht, sozialer Si-
cherheit zu ermöglichen und zu ge-
währleisten. Das hat nicht nur 
Auswirkungen auf die Art und Weise, 
wie die zweite Säule organisiert ist. 
Auch die erste Säule muss der Sozial-
staat durch eine aktive und vor allem 
aktivierende Familien-, Eigentumsbil-
dungs- und Arbeitsmarktpolitik stabi-
lisieren und fördern.

 Jeder Mensch soll die 
Möglichkeit haben, 
Autor seiner Lebens-
geschichte zu werden

 Jeder Mensch soll die 
Möglichkeit haben, 
Autor seiner Lebens-
geschichte zu werden

Der deutsche Sozialstaat hat also 
keinesfalls nur Nachsorge, sondern vor 
allem auch Vorsorge zu betreiben. In 
ähnlicher Weise gestalten sich die In-
strumente staatlicher Fürsorgeleis-
tungen. Zwar gilt hier das Nachran-
gigkeitsprinzip; Fürsorgeleistungen 
werden erst dann gewährt, wenn Ei-
genanstrengungen versagen (vgl. z. B. 
§ 2 SGB XII). Das bedeutet aber we-
der eine Absage an präventive, also 
vorsorgende Maßnahmen noch ei-
ne ausschließliche Konzentration auf 
Geld- oder materielle Sachleistungen, 
die den eingetretenen Schaden nur 
notdürftig kompensieren. Im Gegen-
teil: Die erste von drei Leistungsarten 
nach dem Sozialgesetzbuch sind so-
ziale Dienstleistungen. Sie umfassen 
alle Formen persönlicher Beratung, 
Betreuung, Assistenz und Begleitung, 
die die sozialen Rechte der Sozialge-
setzbücher (zusammengefasst in den 
§§ 3–10 des SGB I) verwirklichen hel-

fen. Dazu zählen so unterschiedliche 
Instrumente wie die Beratung bei der 
Wahl des Bildungswegs und des Be-
rufs, die individuelle Förderung einer 
berufl ichen Weiterbildung, die Hilfe 
zur Erlangung und Erhaltung eines 
angemessenen Arbeitsplatzes und 
letztlich auch die wirtschaftliche Si-
cherung bei Arbeitslosigkeit oder bei 
Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers. 
Dazu zählen ebenso umfassende Hil-
fen zur Erziehung, allgemeine Lebens-
beratung, psychosoziale Versorgungen 
oder auch Familien- und Hauspfl ege, 
die – wie das HOT – auf die Wieder-
erstarkung (empowerment) eigener 
Lebensführungskompetenzen abzie-
len. Alle diese Instrumente dienen 
der „Verwirklichung sozialer Gerech-
tigkeit und sozialer Sicherheit“ (§ 1 
SGB I), um „den Leistungsberechtigten 
die Führung eines Lebens zu ermög-
lichen, das der Würde des Menschen 
entspricht.“ (§ 1 SGB XII)

Armutsprävention durch kompetenzgestützte Lebenslagen

Die normative Leitoption des deutschen 
Sozialstaates bezweckt also nicht nur 
die Vermeidung soziökonomischer Ex-
klusion, sondern sie zielt auf die För-
derung umfassender soziokultureller 
Inklusion. Diese ist freilich nicht erst 
dann gegeben, wenn jede Person ein 
allseits und allezeit glückliches und ge-
lingendes Leben führt. Sie beginnt be-
reits dort, wo armutsnahe Lebenslagen 
erfolgreich vermieden werden und re-
lativer Wohlstand nachhaltig, also 
dauerhaft belastbar stabilisiert ist.

Diesem Verständnis soziokulturel-
ler Inklusion liegt ein spezifi sches Ver-
ständnis von Armut wie Wohlstand zu 
Grunde. Es ist mittlerweile üblich, zwi-
schen absoluter und relativer Armut 
zu unterscheiden (vgl. Schönig in die-
sem Heft). Absolute Armut herrscht, 
wenn Betroffene ihre physiologischen 
Grundbedürfnisse nicht mehr befrie-
digen können und so vom Tode be-
droht sind. Diese Form von Armut ist 
in den meisten entwickelten Industrie-

nationen weitgehend unbekannt. Da-
gegen ist das Ausmaß relativer Armut 
auch in Deutschland beträchtlich. Re-
lative Armut entsteht, wenn Menschen 
erheblich unter einen durchschnitt-
lichen Standard an materiellen, kultu-
rellen oder sozialen Ressourcen fallen. 
Natürlich muss das noch tolerierbare 
Maß an Unterschreitung normativ be-
stimmt und festgesetzt werden. Aber 
es gibt eine Grenze an, die als sozio-
kulturelles Existenzminimum gilt. So-
ziokulturelle Existenzminima sind der 
Bezeichnung nach eine Erfi ndung der 
Gegenwart, nicht aber der Sache nach. 
Schon Adam Smith stellte die existen-
tielle Bedeutsamkeit bestimmter Güter 
heraus, die zwar für das physische 
Überleben kaum notwendig sind, wohl 
aber für das soziale bzw. seelische 
Überleben. Auf Grund gesellschaft-
licher Wertvorstellungen, so Smith in 
seiner Abhandlung über den Wohl-
stand der Nationen, war etwa das Lei-
nenhemd eines Arbeiters für dessen 
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Selbstachtung absolut notwendig, um 
nicht in seinem sozialen Umfeld an der 
eigenen Scham zu zerbrechen.

Die Orientierung relativer Armut am 
Unterschreiten des soziokulturellen 
Existenzminimums legt eine weitere 
Unterscheidung nahe, die mittlerweile 
auch von der offi ziellen Armuts- und 
Reichtumsberichterstattung – etwa der 
Bundesregierung – aufgegriffen wird: 
Einerseits gibt es die Einkommensar-
mut, die ausschließlich auf rein öko-
nomische bzw. monetäre Indikatoren 
abhebt. Relativ einkommensarm sind 
solche Personen, die nach einer Defi ni-
tion der Europäischen Union bzw. der 
OECD über weniger als 60 % des durch-
schnittlich gewichteten Pro-Kopf-
Einkommens eines Landes verfügen. 
Andererseits gibt es die Lebenslagen-
armut. Sie umfasst neben monetären 
Indikatoren auch Bildung, Wohnen, Er-
nährung, Gesundheit, Freizeit und Er-
holung, soziale Beziehungen und Netz-
werke (Familie, Freundschaften und 
weitere Sozialkontakte) usw. Der Vor-
teil der Mehrdimensionalität dieses Ar-
mutskonzepts ist freilich zugleich ein 
Nachteil: Die Indikatoren der Lebensla-
genarmut sind weitaus schwieriger zu 
messen, und schon die Gewichtung der 
immateriellen Indikatoren untereinan-
der wird immer strittig sein.

Mit Blick auf die normative Leitop-
tion des bundesdeutschen Sozialstaa-
tes ist das Lebenslagenkonzept den-
noch höchst ergiebig, ja unverzichtbar. 
Denn es greift nicht nur die objektiven 
Befunde über materielle wie immateri-
elle Ausstattungsmerkmale wie verfüg-
barer Wohnraum, Bildungsabschlüsse, 
Freizeit- und Erholungschancen, mili-
euspezifi sche Erkrankungsrisiken oder 
Kriminalitätsraten usw. auf, die auf die 
gelingende Lebensführung von Men-
schen unzweifelhaft einen großen Ein-
fl uss haben. Lebenslagen spiegeln auch 

 Neben der Einkommens-
armut spielt die soziokul-
turelle Lebenslagenarmut 
eine wichtige Rolle

 Neben der Einkommens-
armut spielt die soziokul-
turelle Lebenslagenarmut 
eine wichtige Rolle

die subjektive Seite der Betroffenen 
wider. Sie vermitteln Einsichten,
• wie die Betroffenen mit den äuße-

ren Begebenheiten ihrer Lebens-
situation umgehen;

• welche Entscheidungs- und Hand-
lungsspielräume ihnen nicht nur 
prinzipiell offen stehen, sondern 
von ihnen als solche auch wahr-
genommen und ergriffen oder aber 
verweigert werden;

• welche traumatischen oder andere 
psychosozialen Erfahrungen den 
Ausstieg aus einer prekären Lebens-
lage trotz der äußerlich gewährten 
Hilfe erschweren und verhindern.

Das Lebenslagenkonzept ist deshalb 
ein wichtiges Instrument, um Ansatz-
punkte für zielführende sozialprofes-
sionelle Interventionen, also für wirk-
lich hilfreiche Hilfe (Subsidiarität) zu 
ermitteln. Denn es erklärt beispielswei-
se die Bildungs- und Erwerbsarbeits-
chancen eines Menschen als Resultat 
seiner herkünftigen (prekären) Lebens-

lage, so dass seine möglicherweise nur 
schwach ausgebildeten individuellen 
Ressourcen durch professionelle Un-
terstützung gestärkt werden können. 
Das Lebenslagenmodell geht aber auch 
die umgekehrte Richtung: Es versucht, 
die absehbare (möglicherweise prekäre) 
Lebenslage eines Menschen (einer Fa-
milie usw.) als Konsequenz jener miss-
lingenden oder gelingenden Bewälti-
gungsstile zu erklären, mit denen die 
Betroffenen kritische Lebensereignisse 
wie schwerwiegende Erkrankungen, 
Erwerbslosigkeit, Trennungen, Verein-
samungen (durch Tod des Lebenspart-
ners usw.) bestehen oder eben nicht 
durchstehen. Beides, die Lebenslage als 
Ursache wie als Konsequenz stehen da-
bei in einer engen Wechselwirkung und 
können schlimmstenfalls in einer ver-

 Das  Lebenslagenkonzept 
ermöglicht eine 
 Armutsprävention, 
die beim Kernbereich 
des Alltags anknüpft

 Das  Lebenslagenkonzept 
ermöglicht eine 
 Armutsprävention, 
die beim Kernbereich 
des Alltags anknüpft

heerenden Abwärtsspirale münden.
Das ist der entscheidende Anknüp-

fungspunkt für eine wirksame Ar-
mutsprävention, wie sie auch das HOT 
beabsichtigt: Es knüpft an den Kernbe-
reich alltäglichen Lebens an. Probleme 
in der Haushaltsführung, also unregel-
mäßige Mahlzeiten, mangelnde Hygie-
ne bei Erwachsenen und Kindern, Ver-
müllung der Wohnung, Verschlafen 
der täglichen Schul- oder Erwerbsar-
beitszeit usw., sind oftmals Resultat ei-
ner wie auch immer gearteten prekären 
Lebenslage, die durch kritische Lebens-
ereignisse mit verursacht ist. Sie selbst 
reproduzieren und verschlimmern aber 
auch umgekehrt prekäre Lebenssitua-
tionen, weil sie Kernbereiche der all-
täglichen Lebensführung prägen. Die 
Kompetenz, einen Haushalt zu führen, 
also „alle Handlungen und Entschei-
dungen der privaten Daseinsvorsorge 
zu steuern“ (Rosemarie von Schweizer), 
diese Kompetenz wächst den Familien-
angehörigen keinesfalls naturwüchsig 
zu. Sie müssen und sie können gelernt 
werden. Und in großen Teilen sind sie 
Schlüsselkompetenzen, die auch zur 
erfolgreichen Bewältigung anderer Le-
bensbereiche beitragen:
• zum Beispiel die Kompetenz zu Pla-

nung, Koordination und Kontrolle, 
also Wichtiges von weniger Wich-
tigem zu trennen, ergebnisorientiert 
und pragmatisch vorzugehen oder 
auch fi nanzielle Ausgaben zu kon-
trollieren;

• zum Beispiel die Kompetenz dia-
logischer Kommunikation oder die 
persönliche Kompetenz, sich durch 
neue Aufgaben herausfordern zu 
lassen, das eigene Entscheiden und 
Verhalten zu überdenken usw.

Die Stärkung solcher und weiterer All-
tagskompetenzen wirkt auf die Selbst-
achtung und das Selbstvertrauen der 
Haushaltsmitglieder zurück und strahlt 
damit auf andere Lebensbereiche aus. 
Dies ist ein empirisch nachweisbarer 
Schlüssel zur Verbesserung der pre-
kären Lebenslage und folglich zur Prä-
vention von Lebenslagenarmut. 
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Die Stärke des HOT, die es als gelun-
genes Modell für sozialstaatliche Ar-
mutsprävention auszeichnet, signali-
siert zugleich auch seine Schwäche – 
auch darin stellvertretend für die Am-
bivalenz vieler sozialstaatlicher Instru-
mente. Seine Stärke besteht unzweifel-
haft darin, dass dieses Training unter 
den gewöhnlichen Bedingungen des 
Alltags verläuft. Die professionelle 
Familienpfl egerin wirkt in verschie-
den strukturierten Phasen („Phasenmo-
dell der sequentiellen Intervention“) im 
Haushalt mit, ermöglicht in einer Phase 
intensiver Begleitung durch ihrer eige-
ne „ordnende Hand“ ein Vorbildlernen 
und eröffnet der Familie in der Phase, 
in der sie sich behutsam zurückzieht, 
die eigenverantwortliche Entscheidung 
über Neuerungen in der Haushaltsfüh-
rung und damit die Stabilisierung er-
lernter (oder oftmals wiedererlernter) 
Haushaltsführungsstile. Und doch ist – 
und darin besteht ihre unvermeidliche 
Schwäche – jede noch so behutsame 
Intervention in das Gefüge und das Le-
ben eines Haushalts eine Intervention, 
ein Dazwischengehen also, das zwar 
manchen Teufelskreislauf in die Ar-
mutsspirale heilsam unterbricht, aber 
zugleich auch Richtungen der Verän-
derungsprozesse setzt, deren Orientie-
rungspunkte von den Betroffenen nicht 
automatisch geteilt werden. Denn na-
türlich spielen in jeder Haushaltsorga-
nisation auch grundlegende Wertvor-
stellungen etwa über Erziehungsstile, 
Partnerschaftsmodelle, Freizeitgestal-
tungen, Gewichtungen zwischen den 
einzelnen Bereichen eines Haushalts 
(„Wohnkultur“ versus „Ordnungskul-
tur“) usw. eine Rolle, die Ausdruck des 
individuellen Lebensstils eines Men-
schen bzw. einer Familie sind und die 
unabhängig vom Ausmaß einer pre-
kären Lebenslage im höchstpersön-
lichen Verantwortungs- und Ent-
scheidungsbereich der Betroffenen 
verbleiben (müssen). Zudem können 
sich – durchaus gegen die Absicht der 

Familienpfl egerin – informelle Abhän-
gigkeiten einschleichen, die aus ihrer 
Vorbildfunktion resultieren.

Diese und weitere Gefahren kon-
traintendierter Effekte teilt das HOT 
mit nahezu allen Formen sozialprofes-
sioneller Interventionen bzw. sozial-
staatlicher Instrumente insgesamt. Ob 
das HOT der Caritas oder die allgemei-
ne Lebensberatung des Allgemeinen 
Sozialen Dienstes (ASD); ob die Schuld-
nerberatung der Kommune oder die 
ambulante Pfl egeassistenz des Jü-
dischen Wohlfahrtsverbandes: Je nä-
her die sozialprofessionellen Hilfen des 
Sozialstaates an der Lebenswelt der 
Betroffenen angesiedelt sind, desto 
größer ist die Gefahr, dass deren Le-
benswelt unbemerkt kolonisiert wird. 

Gerade die unhintergehbare Asymme-
trie zwischen dem Sozialprofessio-
nellen und dem Hilfeempfänger ver-
leitet letzteren schnell dazu, den 
‚zweckmäßigen‘ Handlungsvorschlä-
gen des Experten unrefl ektiert zu fol-
gen und damit Schritt für Schritt die 
Authentizität seines individuell-bio-
graphischen Lebensvollzugs der exper-
tokratisch verordneten Zweckrationa-
lität einer durchschnittlichen 
Lebensführung preiszugeben. Zwil-
lingsschwester dieser faktischen Ent-
mündigung ist ebenso schnell die 
schleichende Entmächtigung des Hil-
feempfängers. Denn die Angleichung 
expertokratisch vorgeschlagener Mus-
ter der Lebensführung kann die vor-
handenen Lebensführungskompe-
tenzen weiter depotenzieren.

Aus der sozialpädagogischen Ar-
beit mit Kindern und Jugendlichen 
ist bekannt, was mutatis mutandis 
auch für die Arbeit mit Erwachsenen 

 Das asymmetrische Hilfe-
verhältnis kann dazu ver-
leiten, die Hilfeempfänger 
zu entmündigen oder zu 
entmächtigen
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und Familien gilt: Prävention orien-
tiert sich automatisch an einem Leit-
bild („Normal-“ bzw. „Idealzustand“). 
Je geschlossener, ja abgeschlossener 
dieses Leitbild ist – etwa einer gelin-
genden Haushaltsführung – und je we-
niger die Adressaten präventiver Ar-
beit – hier die Jugendlichen oder die 
Haushaltsmitglieder – an seiner Erstel-
lung beteiligt sind, desto mehr mutiert 
Prävention zur Fremdbestimmung. 
Sie verhindert dann das, was eigent-
lich das sozialstaatlich intendierte Ziel 
von Prävention ist: nämlich die Eigen-
verantwortung und die Selbstbestim-
mung zu fördern. Und es begünstigt 
eine Hermeneutik des Verdachts: Gera-
de Präventionsarbeit mit Jugendlichen 
und Erwachsenen in prekären Lebens-
verhältnissen ist nicht selten durch ei-
ne Haltung des Misstrauens geprägt, 
hinter dem sich ein defi zitorientiertes 
Menschenbild verschanzt.

Eine solche Hermeneutik des Ver-
dachts ist sozialen Professionen seit 
langem als Last ihrer eigenen Ge-
schichte wohl vertraut. Sie kleidet 
sich in den Mantel des so genannten 
Doppelmandats Sozialer Arbeit. De-
ren staatlicher Auftrag („Mandat“) war 
lange Zeit allein die Fürsorge und Kon-
trolle. Neben der Fürsorge sollten die 
Hilfeempfänger zugleich hinsichtlich 
ihrer Lebensführung kontrolliert und 
abweichendes bzw. sozial dysfunkti-
onales Verhalten vermieden werden. 
Das Zusammenspiel von Fürsorge und 
Kontrolle kann bereits auf niedrigstem 
Level erfolgen – und zwar ohne dass 
es den Sozialprofessionellen immer be-
wusst oder von ihnen beabsichtigt ist. 
Das alltägliche Mitwirken und Mitle-
ben einer Familienpfl egerin im Rah-
men des HOT verschafft ihr zuweilen 
Einblicke in die intimsten Bereiche 
der häuslichen Privatsphäre und lie-
fert diese schonungslos den beobacht-
enden, prüfenden und damit schnell 
kontrollierenden Blicken aus. In die-
ser Hinsicht sind die fi nanziellen Un-
terstützungsleistungen der Sozialhilfe 
im Vorteil. Sie muten dem Hilfeemp-
fänger nicht nur den eigenverantwort-

Kontraintendierte Wirkungen: 
zur Ambivalenz sozialstaatlicher Instrumente
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lichen Umgang mit den ihm nun zu-
gänglichen materiellen Ressourcen zu, 
sondern sie wahren zugleich die nach 
außen hin notwendige Anonymität 
seiner intimen Privatsphäre.

Solche Ambivalenzen sozialpro-
fessioneller Interventionen sind un-
vermeidlich. Die Alternative ist nicht 
der Rückbau sozialstaatlicher Unter-
stützungssettings, sondern die ex-
pertokritische Haltung aufgeklärter 
Professionalität. Diese weiß um die 
Notwendigkeit fachlicher Expertise, 

kennt aber auch deren Grenzen und 
Gefahren. Sie klärt sich selbst über 
die heimlichen oder offen zu Tage tre-
tenden normativen Implikationen aller 
sozialstaatlichen Instrumente auf und 
refl ektiert die moralischen Dimensio-
nen ihrer eigenen professionellen In-
terventionen im Lichte ihrer obersten 
Zieloption: der Unterstützung einer 
möglichst eigenverantwortlichen und 
selbstbestimmten Lebensführung der 
Hilfeempfänger inmitten von deren 
jeweiliger Lebenswelt.

Im Idealfall greift das HOT jedoch 
über den einzelnen Haushalt als sepa-
rierte Einheit hinaus. Denn hilfreiche 
Unterstützungssettings fi nden die 
Haushaltsmitglieder keinesfalls nur in 
professionellen sozialen Dienstleistun-
gen, sondern oftmals in den sozialen 
Nähen und informellen Netzwerken 
ihres Sozialraumes, also ihrer Nach-
barschaften. Die Eigenressourcen und 
Selbstkompetenzen, mit denen Men-
schen gerade prekäre Lebenssituatio-
nen meistern können, beschränken 
sich keinesfalls auf individuelle Fä-
higkeiten und Fertigkeiten. Zu ihnen 
zählen auch jene sozialen Nahbereiche 
und solidarischen Netzwerke, mit und 
in denen gemeinsam ein würdevolles 
Leben realisiert werden kann. Sozial-
professionelle Interventionen, ja sozi-
alstaatliche Instrumente insgesamt ge-
winnen hier einen besonderen Sinn: 
nämlich in der Erzeugung und Ver-
stetigung von sozialen Nähen und zi-
vilen Solidaritäten zwischen den Mit-
gliedern eines alltagsweltlich geteilten 
und gemeinsam zu gestaltenden Ge-
meinwesens. Soziale Nähen mit ihren 

Entwicklungsperspektiven: vom Haushalt zur Nachbarschaft

Die durchgängige Lebensweltorientie-
rung sozialer Professionen nötigt sie 
zu einer systemischen Betrachtungs-
weise (prekärer) Lebenslagen und da-
mit zu fortwährender Entgrenzung 
ihres Arbeitsfeldes. Auch dafür liefert 
das HOT ein anschauliches Beispiel: 
Die HOTs verstehen sich zunächst sel-
ber als systemischer Interventionsan-
satz, in dem sie an und mit dem Sys-
tem Haushalt unter Einschluss aller 

Haushaltsmitglieder und deren Wech-
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Bindungskräften sind der ‚gefühlte 
Nährboden‘ sowie der reale Vollzugs-
raum jenes gemeinschaftlichen Lebens 
mit den anderen Mitgliedern des Ge-
meinwesens. Hier können, über die 
rechtliche Anerkennung als gleichbe-
rechtigte Bürgerinnen und Bürger hi-
naus, vor allem soziale Wertschätzung 
und fürsorgende Verantwortung prak-
tisch gelebt werden, die letztlich auf 
die „selbstorganisierte Bewältigung des 
guten Lebens in Gesellschaft“ (Günter 
Frankenberg) abzielen. Dadurch entste-
hen Biotope einer demokratischen Re-
publik in einem emphatischen Sinne: 
einer staatlich verfassten Gesellschaft, 
die das gelingende Leben eines Jeden 
als öffentliche Angelegenheit (res pu-
blica) begreift und in einem möglichst 
hohen Standard der Partizipation jedes 
Einzelnen an den politischen Gestal-
tungsprozessen einer Gesellschaft ver-
wirklicht sehen will. So lässt sich das 
Sozialstaatsgebot als Leitoption einer 
demokratischen Republik und damit 
als der „Body-Maß-Index“ (Siegfried 
Broß) des bundesdeutschen Grundge-
setzes prägnant zusammenfassen.

Fazit

Die Philosophie des bundesdeutschen 
Sozialstaates erschöpft sich – entge-
gen einer weitverbreiteten Auffas-
sung in der Öffentlichkeit – nicht in 
der Bereitstellung fi nanzieller Ressour-
cen, die besonders gravierende mate-
rielle Unterversorgungen ausgleichen 
wollen.

Die Instrumente des bundesdeut-
schen Sozialstaates heben besonders 
auf die Gewährung persönlicher Hil-
fen bzw. sozialer Dienstleistungen ab, 
die die Selbstkompetenzen der Hilfe-
empfänger bzw. Leistungsberechtigten 
in Richtung eigenverantwortlicher Le-
bensführung stärken. Eingeschlos-
sen ist dabei das Ziel einer möglichst 
selbstständige Bewältigung prekärer 
Lebenslagen.

Das HaushaltsOrganisationsTrai-
ning ist ein modellhaftes Instrument zur 
Armutsprävention, weil es alltagswelt-
liche Kernkompetenzen der Lebensfüh-
rung entwickelt und damit auf andere 
Bereiche ausstrahlt. Gleichwohl macht 
es auch die Ambivalenzen sozialstaat-

licher Instrumente deutlich, die durch 
eine selbstkritische Professionalität im-
mer wieder refl ektiert werden müssen.
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Die Option 
für die Armen
Was bedeutet sie in Deutschland?

Auch in Deutschland berufen sich viele sozial engagierte Christen auf die in Latein-
amerika entstandene „Option für die Armen“. Eine genauere Analyse ihres Entste-
hungszusammenhangs kann helfen, sie in richtiger Weise auf die deutsche Situation 
zu übertragen. Sie ist keinesfalls allein von einem religiösen Hintergrund her ver-
ständlich, sondern Ergebnis einer genauen Analyse der Situation, einer moralischen 
Beurteilung nach Gerechtigkeitskriterien und eines Willens zur effektiven und rea-
listischen Armutsbekämpfung. Die Option für die Armen in Deutschland muss jedoch 
eingebettet werden in globale und ökologische Zusammenhänge. Sie darf Armuts-
probleme in Deutschland nicht isoliert bekämpfen wollen.

Gerhard Kruip

Vertreter/innen kirchlicher Einrich-
tungen und Verbände berufen sich 

in ihrem Engagement häufi g auf die 
„Option für die Armen“ und leiten aus 
ihr wirtschafts- und vor allem sozial-
politische Forderungen ab. Auch in 
wichtigen bischöfl ichen Dokumen-
ten der letzten Jahre zu sozialen Fra-
gen wird die Option für die Armen 
genannt. Das gemeinsame Sozialwort 
von 1997 macht die Option für die 
Armen zum „verpfl ichtenden Kriteri-
um des Handelns“ (105): „In der Per-
spektive einer christlichen Ethik muss 
darum alles Handeln und Entschei-
den in Gesellschaft, Politik und Wirt-
schaft an der Frage gemessen werden, 
inwiefern es die Armen betrifft, ihnen 
nützt und sie zu eigenverantwort-
lichem Handeln befähigt.“ (107) Diese 
Passage wird auch im Impulspapier 
Das Soziale neu denken der Kommis-
sion VI der Deutschen Bischofskonfe-
renz von 2003 zitiert (4.1). Im Papier 
der Kommission VI zum Klimawan-
del wird die Option für die Armen als 
„Wesenskern“ des christlichen Glau-
bens bezeichnet (40). Besonders aus-
führlich wird sie im Dokument Cari-
tas als Lebensvollzug der Kirche und 
als verbandliches Engagement in Kir-

che und Gesellschaft der Kommission 
für caritative Fragen aus dem Jahre 
1999 (3.4.3) thematisiert. Selten wird 
jedoch eindeutig und konkret formu-
liert, welche wirtschafts- und sozialpo-
litischen Maßnahmen denn im Sinne 
dieser Option liegen würden. Offenbar 
ist dies auch nicht so einfach möglich. 
Auch unter Sozialethikern/innen be-
steht wenig Uneinigkeit darüber, dass 
die Option für die Armen ein wichtiges 
sozialethisches Prinzip ist, sehr wohl 
aber darüber, was aus ihr in welchem 

Kontext folgt. Dies zeigten beispiels-
weise die Debatten um das Impulspa-
pier Das Soziale neu denken (vgl. Kruip 
2004).

Der Begriff der „Option für die Ar-
men“ kommt ursprünglich aus Latein-
amerika. Dieser originäre Kontext soll-
te stärker berücksichtigt werden, wenn 
hier in Deutschland auf diese Option 
Bezug genommen wird, damit mög-
liche Kurzschlüsse und Missverständ-
nisse (vgl. Wieland 1996) vermieden 
werden.

Die Option für die Armen in ihrem Entstehungszusammenhang 
und ihrer Entwicklung in Lateinamerika

Allerdings beginnt die lateinamerika-
nische Rede von der Option für die Ar-
men nicht bei Null. Schon im Neuen 
Testament, bei den Kirchenvätern und 
in den Armutsbewegungen des elften 
bis dreizehnten Jahrhunderts wird sie 
implizit gefordert. Die Auseinander-
setzung der Kirche mit der Sozialen 
Frage im 19. Jahrhundert trug einen 
weiteren wesentlichen Aspekt bei: Die 
christlich-soziale Bewegung lernte aus 
der Begegnung mit der konkreten Not 
des verarmten Proletariats, dass Chris-

ten auch Verantwortung für die Gestal-
tung gesellschaftlicher Strukturen zu 
übernehmen haben. Auch beim Konzil 
spielte das Thema eine Rolle. In einer 
Rundfunkbotschaft vom 11. September 
1962 betonte Papst Johannes XXIII: 
„Den unterentwickelten Ländern zeigt 
sich die Kirche so, wie sie ist und sein 
will, als die Kirche aller, besonders 
aber als die Kirche der Armen.“ (Ac-
ta Apostolicae Sedis 54 (1962), 682) 
Diese Aussage ist deshalb bemerkens-
wert, weil sie den Vorrang der Armen 
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als Konsequenz aus dem universellen 
Heilswillen Gottes behauptet. Dement-
sprechend wird in Gaudium et Spes 1 
die Verbundenheit der Kirche mit al-
len Menschen von heute, „besonders 
mit den Armen und Bedrängten aller 
Art“, unterstrichen. 

Für die Entstehung der Theologie 
der Befreiung in Lateinamerika ist ne-
ben dem Konzil die gerade zwanzig 
Jahre alt gewordene Enzyklika Popo-
lorum Progressio (1967) (vgl. Kruip 
2007) von Paul VI. besonders wich-
tig. In ihr wird erkannt, dass die so-
ziale Frage inzwischen weltweite Aus-
maße angenommen hat, und dass die 
Entwicklung der Völker eine für den 
Glauben und die Kirche relevante Fra-
ge ist, weil der Einsatz für eine ge-
rechte Entwicklung aller Menschen 
durchaus etwas mit der Verkündigung 
des Heiles zu tun hat. Aus dieser, sehr 
stark vom französischen Theologen 
Lebret geprägten Theologie der Ent-
wicklung wird dann im lateinameri-
kanischen Kontext 1968 die Theolo-
gie der Befreiung.

Die Theologie der Befreiung ist 
nichts anderes als die Kontextualisie-
rung des Konzils in Lateinamerika1. 
Die Methode Sehen – Urteilen – Han-
deln bedeutet auch, dass der christli-
che Glaube sich nicht im Fürwahrhal-
ten bestimmter Aussagen oder in 
existentiellen Grundentscheidungen 
erschöpft, sondern sich in konkretem 
Handeln verkörpern muss. Die Befrei-
ungstheologie hat immer wieder be-
tont, dass die Liebe auch „effektiv“ 
werden muss, dass sie sich deshalb mit 
wirtschaftlichen und politischen Struk-
turen und deren Veränderung befassen 
muss. Anders als in der „Ersten Welt“ 
ist Armut dort nicht das Phänomen ei-
niger Randgruppen, sondern ein Mas-
senphänomen. Sie betrifft die Mehrheit 
der Bevölkerung. Ihre Ursachen liegen 
in wirtschaftlichen und politischen 
Strukturen, die man in den 1960er 
Jahren mit den Begriffen der Depen-
denztheorie zu analysieren versuchte, 
was heute auch von Befreiungstheo-
logen selbst als unterkomplex angese-

hen wird (vgl. Gutiérrez 1996, 296). 
Aber im Kontext von Militärdikta-
turen, massiver Repression und extre-
mer sozialer Ungleichheit wurde of-

fensichtlich, dass Armut kein Schicksal 
ist, sondern von Menschen gemacht 
und aufrechterhalten wird. Weil in ei-
ner solchen Situation keine Neutrali-
tät möglich ist, wird sehr schnell der 
Gedanke plausibel, dass die Liebe zu 
denen, die dieser Liebe am meisten be-
dürfen, Parteilichkeit impliziere.

Schon im Dokument der Zweiten 
Lateinamerikanischen Bischofskonfe-
renz in Medellín 1968 trägt einer der 
Beschlüsse die Überschrift „Armut der 
Kirche“. Hier wird ungerechte Armut 
angeprangert, geistige Armut als Hal-
tung der Offenheit gegenüber Gott und 
den Menschen aber gefordert. Die Kir-
che verpfl ichtet sich selbst zu einem 
Leben in materieller Armut. „Der be-
sondere Auftrag des Herrn, ‚den Ar-
men die Frohe Botschaft zu verkün-
den‘, muss uns zu einer Verteilung der 
Kräfte und des apostolischen Personals 
führen, die den ärmeren und bedürf-
tigeren und aus irgendwelchem Grun-
de ausgeschlossenen Sektoren wirk-
lichen Vorrang gibt […].“ (Nr. 9–10) Der 
Begriff der „Option für die Armen“ fi n-
det sich jedoch explizit erst 1970 im 
Schlussdokument eines Treffens der 
Priestergruppe ONIS in Lima/Peru. Er 
ist dort eingeordnet in den Kontext ei-

ner bestimmten Gesellschaftsanalyse, 
die die innergesellschaftlichen Kon-
fl ikte betont und sie als Klassenkämp-
fe interpretiert, die keine Neutralität 
zuließen. Unter einer solchen Neben-
bedingung lässt sich aus der allgemei-
nen Nächstenliebe bzw. der allgemei-
nen Forderung nach Gerechtigkeit die 

 Armut wird von 
Menschen gemacht und 
aufrecht erhalten

 Armut wird von 
Menschen gemacht und 
aufrecht erhalten

 Die Armen sind einge-
schlossen in den univer-
sellen Heilswillen Gottes

 Die Armen sind einge-
schlossen in den univer-
sellen Heilswillen Gottes

Option für die Armen schlussfolgern. 
Es wird aber eindeutig daran festge-
halten, dass die Option für eine be-
stimmte Gruppe besonders Benachtei-
ligter eine Konsequenz aus dem 
universellen Heilswillen Gottes für al-
le Menschen darstellt. Es geht ihr ge-
rade darum, diejenige Gruppe eben 
nicht auszuschließen, die sonst immer 
vergessen und übergangen wird, näm-
lich die Armen.

Auf der Dritten Bischofsversamm-
lung der lateinamerikanischen Bischö-
fe 1979 in Puebla legt sich die latein-
amerikanische Kirche zusammen mit 
dem Papst insgesamt auf die Option 
für die Armen fest. Puebla spricht da-
bei von einer „vorrangigen“ Option für 
die Armen (Dokument von Puebla Nr. 
1134–1165), um das Missverständnis 
auszuschließen, Gott wolle eventuell 
nicht das Heil aller Menschen und die 
Kirche sei in ihrer Sendung nicht zu 
allen Menschen gesandt. Puebla ge-
sellt der Option für die Armen drei 
weitere Optionen hinzu, wobei deren 
Verhältnis zur Option für die Armen 
nicht eindeutig geklärt wird. Es sind 
dies die „Option für die Jugend“, die 
„Option für die Baumeister der neuen 
Gesellschaft“ und die „Option für den 
Menschen in der nationalen und inter-
nationalen Gesellschaft“. In der Vor-
bereitung und im Schlussdokument 
der Vierten lateinamerikanischen Bi-
schofsversammlung in Santo Domingo 
1992 setzt sich dieser Prozess der Dif-
ferenzierung und Multiplizierung der 
Optionen fort. Man kann diesen Pro-
zess als Ergebnis einer immer wieder 
neuen Deutung der Zeichen der Zeit 
verstehen, die eben auch neue und ver-
änderte Optionen nötig machten. Man 
kann ihn aber auch als Versuch der 
konservativen Kräfte interpretieren, 
die Option für die Armen in ihrer Be-
deutung zurückzudrängen. Santo Do-

1  Vgl. insgesamt zur Befreiungstheolo-
gie und zur Option für die Armen beson-
ders Klinger 1990; Kruip 1988; Kruip 2003; 
Collet 1992; Lois 1986; Bucher 1991; Boff, 
Pixley 1987; Bedford-Strohm 1993; Haslin-
ger 1996, 784–834; Schmidt 2005.
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mingo formuliert eine „Option für die 
Laien“, eine „Option für die Evange-
lisierung der städtischen Kultur“, eine 
„Option für die Präsenz der Kirche in 
der Welt der Kommunikationsmittel“ 
und schließlich eine „Option für die 
Achtung der indianischen und afro-
amerikanischen Kulturen“. 

Die Fünfte Generalversammlung der 
lateinamerikanischen Bischöfe in Apa-
recida / Brasilien im Mai 2007 hat die 
Option für die Armen erneut bekräftigt 
(v. a. 391 ff.). Unter Berufung auf die 
Eröffnungsansprache des Papstes wird 
betont, diese Option sei „im christolo-
gischen Glauben an jenen Gott implizit 
enthalten, der für uns arm geworden 
ist, um uns durch seine Armut reich zu 
machen.“ (392) Allerdings bleibt von 
pastoralen Absichtserklärungen abge-
sehen ziemlich unklar, was aus dieser 
Option für die Armen konkret folgen 
soll. Die Bischöfe verweisen allgemein 
auf die Notwendigkeit einer verän-
derten Wirtschaftspolitik: „Die vorran-
gige Option für die Armen verlangt 
von uns, dass wir uns mit besonderer 
Aufmerksamkeit an jene katholischen 
Fachleute richten, die für die Finanzen 
der Nationen verantwortlich sind, die 
Arbeitsplätze schaffen können oder die 
Politiker sind und dafür zu sorgen ha-
ben, dass sich die Länder wirtschaft-
lich entwickeln. Ihnen müssen wir zu 
einer ethischen Orientierung verhelfen, 
die mit ihrem Glauben in Übereinstim-
mung steht.“ (395)

Systematische Einsichten

„Option“ kommt vom lateinischen 
„Wahl“, „Wunsch“, „freie Entschei-
dung“. Dabei ist keine Willkür-Ent-
scheidung gemeint, sondern eine be-
gründete Entscheidung, die nach 
sorgfältigem Abwägen des Für und 
Wider getroffen wird. Optionen wer-
den also fällig, wenn man sich in einer 
Entscheidungssituation befi ndet, in der 
nicht alles, was man machen könnte, 
sinnvoll ist, bzw. in der nicht alles, was 
man machen möchte, auch möglich ist. 

Für einen vernünftigen Entscheidungs-
fi ndungsprozess und die Abwägung 
der Folgen ist natürlich die Analyse 
der Situation der Ausgangspunkt. Das 
bedeutet auch: Veränderte Situationen 
erfordern ggf. neue Optionen. Optio-
nen müssen deshalb als Ergebnis der 
Erforschung der Zeichen der Zeit und 
ihrer Deutung im Licht des Evangeli-
ums (GS 4) verstanden werden. Auch 
die Option für die Armen gibt es nicht 
abstrakt, sondern als Entscheidung in 
einer bestimmten Situation. Mit der Si-
tuationsbezogenheit und der existen-
ziellen Dimension ist auch gegeben, 
dass Optionen „relativ“ sind, d. h. ab-
hängig von der Situation sowie den 
Grundentscheidungen und Perspekti-
ven desjenigen, der sie trifft. Sie ha-
ben deshalb subjektive Aspekte und 
setzen die Autonomie (Fähigkeit zu ei-
genverantwortlicher Entscheidung) der 
Subjekte voraus. Dies hat zur Folge, 
dass verschiedene Personen oder Grup-
pen, die sich in verschiedenen Situa-
tionen befi nden, auch unter Umstän-
den unterschiedliche Optionen oder 
Optionen unterschiedlichen Konkreti-
sierungsgrades zu treffen haben. Vom 
lateinamerikanischen Entstehungszu-
sammenhang her geht es dabei nicht 
in erster Linie um innere Haltungen 
oder Überzeugungen, sondern tatsäch-
lich um die Frage des Handelns, der 
konkreten Praxis und um die Effekti-
vität dieser Praxis. 

Die lateinamerikanische Option für 
die Armen wurde getroffen in einer 
gesellschaftlichen Situation, in der die 
Armen die Mehrheit der Bevölkerung 
darstellen (auch wenn sie häufi g mit 
dem eigentlich falschen Begriff der 
„Marginalisierten“ bezeichnet werden). 
Sie ist keine Option für eine Minder-
heit, für die Betroffenen eines Rand-
problems, sondern für die Mehrheit 
und die Betroffenen desjenigen Pro-
blems, das für alle sichtbar und un-
strittig im Zentrum der gesellschaft-
lichen Entwicklung steht und auch 
ethisch als die drängendste Herausfor-
derung wahrgenommen wird. Diese 
Option für die Armen ist aber eine Op-

tion gegen die Armut der Armen. Ihr 
Ziel ist es, die Armut zu bekämpfen, 
die Armen von der Armut zu befreien 
und dadurch – wenn man so will – sich 
selbst überfl üssig zu machen. Sie im-
pliziert deshalb auch nicht eine Idea-
lisierung der Armut. Die Option für die 
Armen war zunächst eine Option der 
Kirche im Blick auf ihr eigenes Han-
deln, d. h. eine Prioritätensetzung in 
Bezug der pastoralen Schwerpunkte, 
ihrer anwaltschaftlichen Aufgaben, ih-
rer unterschiedlichen Solidarität mit 

verschiedenen Gruppen der Gesell-
schaft. Damit die Liebe zu den Armen 
aber effektiv werden kann, impliziert 
sie eine Option für die Veränderung 
gesellschaftlicher Strukturen, da ja die 
Armut nicht als individuelles Schick-
sal, als naturhaftes Ereignis oder Er-
gebnis individuellen schuldhaften 
Handelns richtig verstanden wird, son-
dern als Ergebnis gesellschaftlicher 
Strukturen, Mechanismen, Systeme ge-
sehen werden muss. Es genügt deshalb 
nicht, die Gesinnung der Personen zu 
verändern. Es ist nötig, auf politischem 
Wege auch die „Zustände“ zu verän-
dern. Je länger man die eigene kirch-
liche Praxis in Lateinamerika im Licht 
dieser Option refl ektierte, um so mehr 
wurde bewusst, dass mit der Hetero-
genität der Armen zu rechnen ist. Die 
Armut hat verschiedene Gesichter, wie 
auch das Dokument von Puebla (Nr. 31) 
formuliert. Keinesfalls sind die Armen 
allein mit einer ganz bestimmten Grup-
pe, etwa dem Proletariat im marxisti-
schen Sinne, oder Menschen mit ein-
heitlichen Problemlagen zu identifi zie-
ren. 

Besonders betont wurde immer 
wieder, die Armen seien nicht Objekte 
der Hilfe, sondern selber Subjekte von 
Selbsthilfe und Widerstand.  Letzten 
Endes wissen sie selbst am besten, was 
für sie gut und wichtig ist. Die Soli-
darität mit ihnen darf deshalb nicht 

 Der Option für die Armen 
geht es um die Befreiung 
von Armut

 Der Option für die Armen 
geht es um die Befreiung 
von Armut
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paternalistisch oder assistenzialistisch 
missverstanden werden. Die Option für 
die Armen darf die Armen nicht noch-
mals demütigen. Die Kirche verstand 
sich in Lateinamerika zunächst als „die 
Stimme derer, die keine Stimme ha-
ben“. Im Zuge des Lernprozesses je-
doch, der mit der Option für die Ar-
men verbunden war, lernte sie, sich als 
eine Instanz zu begreifen, die in Soli-

darität mit den Armen dafür kämpft, 
dass die Armen selbst zu Wort kommen 
und eine Stimme haben – ihre eigene. 
In Lateinamerika wurden die Armen 
dabei immer auch als Hoffnungsträ-
ger für eine menschlichere Gesellschaft 
angesehen, wobei man sich der Gefahr 
möglicher Idealisierungen nicht immer 
bewusst war. Das „Hereinbrechen der 
Armen“ (Gutiérrez 1996, 293) wurde 
als ein epochales Ereignis in der Ge-
schichte Lateinamerikas betrachtet, als 
Zeitenwende im Übergang von neoko-
lonialer Abhängigkeit zu einer selbst-
bewussten und eigenständigen Ent-
wicklung. 

„unsere Armen“, die auch von uns So-
lidarität einfordern, und zwar unab-
hängig davon, ob wir für diese Armut 
verantwortlich gemacht werden kön-
nen oder nicht (vgl. Bleisch et al. 
2007).

Aber auch in Deutschland gibt es 
Armut. Die Beiträge in diesem Heft ana-
lysieren ihre vielfältigen Ursachen, ih-
re unterschiedlichen Gestalten und ma-
chen Vorschläge zu ihrer Bekämpfung. 
Auch wenn soziale Ungleichheiten 
durch Arbeitslosigkeit, Reformen des 
Sozialstaats und eine teilweise verfehl-
te Steuer-, Wirtschafts- und Arbeits-
marktpolitik in Deutschland zugenom-
men haben, so hat Armut bei uns doch 
ganz andere Charakteristika als in La-
teinamerika. Sie ist hier kein Massen-
phänomen. Die Armen sind eine mar-
ginalisierte Minderheit, die selbst dazu 
tendiert, die eigene Armut zu verde-
cken, während die sie umgebende 
Wohlstandsgesellschaft alles daran-
setzt, sie möglichst nicht ins Blickfeld 
nehmen zu müssen. Die Armen sind 
hier in sich nochmals sehr viel hetero-
gener als in den Ländern der soge-
nannten Dritten Welt. Und es geht ih-
nen bei uns materiell in der Regel 
besser, als den unteren sozialen Schich-
ten dort. Meist treten materielle und 
nichtmaterielle Faktoren kumulierend 
zu einer Armutslage zusammen, die 
damit sehr komplexe Ursachen hat, so 
dass das Verhältnis von individuellen 
und strukturellen Ursachen schwerer 
zu bestimmen ist. Einfache Schuldzu-
weisungen sind kaum möglich, wo-
durch auch die Parteinahme für die Ar-
men nicht automatisch zur Klarheit 
darüber führt, gegen wessen Interes-
sen man eigentlich angehen müsste, 
um Armut zu bekämpfen. Anders als 
in Lateinamerika können die Armen in 
Deutschland auch nicht als ein wich-
tiger Faktor gesellschaftlichen Wan-
dels identifi ziert werden. Sie sind nicht 
die treibende Kraft, die gesellschaft-
liche Veränderungen provozieren wird. 
Sie gefährden nicht die Stabilität und 
Legitimität der Gesellschaft und ihrer 
Institutionen, auch wenn manche po-

Die Option für die Armen in Deutschland

Die Option für die Armen ist in Deutsch-
land immer in engster Verbindung zur 
Theologie der Befreiung wahrgenom-
men worden. Im Kontext des Ost-
West-Gegensatzes und des traditionel-
len Antikommunismus der deutschen 
katholischen Kirche erhielt sie ihre 
Sprengkraft dadurch, dass sich in La-
teinamerika Annäherungen von Chris-
tentum und Marxismus ergaben, die 
hierzulande den einen als Erfüllung 
ihrer Visionen, den anderen als Pro-
vokation und Alptraum erschienen. 
Nachdem sich seit 1989 die Land-
schaft politischer und sozialer Denk-
weisen massiv verändert hat, kostet es 
heute einige Anstrengungen, sich den 
Kontext dieser Rezeption noch vor Au-
gen zu führen. Im Gegensatz zu den 
vorherrschenden Tendenzen der bishe-
rigen Rezeption müsste versucht wer-
den, aus Lateinamerika in der Weise zu 
lernen, dass man nicht einfach irgend-
welche Formulierungen und Ergeb-
nisse übernähme, sondern versuchte, 
hier einen ähnlichen Lernprozess un-
ter Berücksichtigung der eigenen Si-
tuation zu gehen. 

Unsere Situation ist nicht die La-
teinamerikas. Um die richtigen Optio-
nen zu treffen und den Armen wirklich 
zu helfen, ist es nötig, hier mit Hilfe 
modernster sozialwissenschaftlicher 

Methoden und in interdisziplinärer 
Forschung die gesellschaftlichen Struk-
turen zu analysieren, die für die Armut 
verantwortlich sind. Dabei darf die Si-
tuation in Deutschland natürlich nicht 
isoliert betrachtet werden. Sie ist Teil 
einer globalen Situation, zu der auch 
die weltweite Armut gehört. Deutsch-
land ist mit den globalen wirtschaft-
lichen, politischen und kulturellen Ent-
wicklungen in einer Weise verfl ochten, 
dass unsere Entscheidungen in den ar-

men Ländern positive und negative 
„Nebenwirkungen“ zur Folge haben. 
Und auch umgekehrt können positive 
oder negative Entwicklungen in diesen 
Ländern massive Folgen für uns haben. 
Zu denken ist dabei etwa an günstige 
 Importe, neue Marktzugänge und 
Nachfrage nach unseren Exportgü-
tern – oder eben an Migrationsströme, 
ökologische Zerstörungen oder not-
wendig werdende Eingriffe bei Bürger-
kriegen und internationalen Konfl ik-
ten. Die über eine Milliarde Menschen, 
die weltweit unter der Armutsgrenze 
leben, sind in diesem Sinne also auch 

 Die Situation in Deutsch-
land darf nicht isoliert 
von der weltweiten Armut 
 betrachtet werden

 Die Situation in Deutsch-
land darf nicht isoliert 
von der weltweiten Armut 
 betrachtet werden

 Die Option für die Armen 
darf die Armen nicht 
nochmals demütigen und 
zu Objekten machen
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litische Kräfte die Erfolge der Partei 
„Die Linke“ so zu interpretieren versu-
chen. Die großen Auseinandersetzun-
gen in der zivilgesellschaftlichen Öf-
fentlichkeit drehen sich um andere 
Fragen als die der Armut einer Min-
derheit. Sparmaßnahmen, die die Mit-
telschicht treffen oder ihre Lage als ge-
fährdet erscheinen lassen, rufen mehr 
Widerstände hervor als Einschrän-

kungen für die Ärmsten. Wie beson-
ders Schönig in seinem Beitrag zeigt, 
bleibt sogar die Armutsforschung noch 
mittelschichtorientiert. Die auch hier 
existierende „Kultur der Armen“ wird 
nicht als zukunftsweisende Alternati-
ve zur dominanten Konsumkultur an-
gesehen.

Vor dem Hintergrund des Gesagten 
werden auch die Gefahren einer unre-
fl ektierten Übernahme der lateiname-
rikanischen „Option für die Armen“ 
in Anwendung auf die Minderheit der 
Armen in Deutschland erkennbar: Sie 
würde zu einer gewissen Provinziali-
tät führen, da man die globalen Ver-
fl echtungen und die größere Armut in 
der so genannten „Dritten Welt“ nicht 
mehr wahrnehmen würde. Auf Grund 
der hierzulande vorherrschenden so-
zialen Problemlagen besteht die Ge-
fahr, dass die Hinwendung zu den 
Armen in einer paternalistischen Zu-
wendung stehen bliebe, ohne sie als 
selbstständig handlungsfähige Sub-
jekte in ihrer Eigenverantwortung 
ernst zu nehmen. Wegen der größeren 
Bedeutung individueller Armuts-Fak-
toren im Vergleich zu Lateinamerika 
könnte eine unrefl ektierte Übernahme 
dazu führen, das Problem der Armut 
zu individualisieren, anstatt die poli-
tischen und strukturellen Zusammen-
hänge anzugehen. 

Eine refl ektierte Übernahme der 
Option für die Armen für Mitteleuropa 

 Die Armen in Deutschland 
sind nicht die treibende 
Kraft, um gesellschaft-
liche Veränderungen zu 
 provozieren

 Die Armen in Deutschland 
sind nicht die treibende 
Kraft, um gesellschaft-
liche Veränderungen zu 
 provozieren

oder Deutschland hingegen1 müsste 
folgende Aspekte bedenken:

Eine Option für die Armen in 
Deutschland müsste eingebettet blei-
ben in eine Option für die Armen welt-
weit. Die Armen der Dritten Welt sind 
auch „unsere Armen“. Die Option für 
die Armen, die eine Bekehrung der Rei-
chen erfordert, betrifft uns alle als 
Oberschicht dieses Erdballs. Unser Be-
mühen muss darauf gerichtet sein, 
weltweit Strukturen und Institutionen 
zu schaffen, die es den Ländern der so 
genannten Dritten Welt erlauben, sich 
entsprechend ihrer eigenen kulturellen 
Traditionen und Zielvorstellungen zu 
entwickeln und in den Weltmarkt zu 
integrieren. Dazu bedarf es sicherlich 
einer Umgestaltung der Welthandels-
strukturen (mit mehr Zugängen zu un-

seren Märkten, was auch schmerzliche 
Folgen haben kann, insbesondere für 
gering Qualifi zierte hierzulande) und 
des Aufbaus eines globalen Systems 
sozialer Sicherheit (weltweite Sozial-
hilfe etc.). Solche Veränderungen sind 
nicht nur moralisch geboten, sondern 
liegen trotz der drohenden negativen 
Folgen auch in unserem wohlverstan-
denen langfristigen Eigeninteresse. Ins-
besondere schließt dies aus, Armuts-
probleme in Deutschland durch pro-
tektionistische Maßnahmen, durch 
eine Schließung der Grenzen für jede 
Form von Zuwanderung oder Arbeits-
migration oder durch Einschränkungen 
des Kapitalverkehrs bekämpfen zu 
wollen, was verschiedene Rückwirkun-
gen hat, z. B. auch auf die Formen der 
Finanzierung sozialer Sicherung und 
Armutsbekämpfung.

Darüber hinaus bedarf es aber si-
cherlich auch einer Option für soziale 
Gerechtigkeit in Deutschland. Auch 
Christen und Kirche müssen daran mitar-
beiten, die sozialen Spaltungstendenzen 
und Entsolidarisierungsprozesse in der 

 Die Option für die Armen 
drängt auf eine Umge-
staltung der Welthandels-
strukturen

 Die Option für die Armen 
drängt auf eine Umge-
staltung der Welthandels-
strukturen

Bundesrepublik Deutsch land zu über-
winden, insbesondere die nach wie vor 
hohe Arbeitslosigkeit. Dabei dürfen die 
Armen in der sog. „Dritten Welt“ nicht 
gegen die Armen in Deutschland ausge-
spielt werden. Eine genauere Betrach-
tung könnte zeigen, dass es Modelle ei-
ner ausgewogenen Entwicklung gibt, in 
denen die vermeintlich konkurrierenden 
Ziele der Armutsbekämpfung dort und 
hier sich nicht widersprechen müssen. 

1 Mit der Frage der Bedeutung der Op-
tion für die Armen heute hat sich insbe-
sondere eine  Armutsforschungsgruppe der 
Universität Salzburg unter Leitung von Cle-
mens Sedmak beschäftigt. Vgl. die Serie 
von „Working Papers“ auf http://www.
uni-salzburg.at/portal/page?_pageid=345,
176425&_dad=portal&_schema=PORTAL, 
besonders interessant Kirchgässner 2005. 
Vgl. auch Holztrattner 2005; Sed mak 2005.
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Hört dieses Wort,
die ihr die Schwachen verfolgt
und die Armen im Land unterdrückt.

Seht, es kommen Tage – Spruch Gottes, des Herrn -,
da schicke ich den Hunger ins Land,
nicht den Hunger nach Brot, nicht Durst nach Wasser,
sondern nach einem Wort des Herrn.

Dann wanken die Menschen von Meer zu Meer,
sie ziehen von Norden nach Osten,
um das Wort des Herrn zu suchen;
doch sie fi nden es nicht.

Amos, Kap. 8, Verse 4 und 11f.
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Nur unter Aufrechterhaltung des so-
zialen Friedens wird ein so reiches Land 
wie die Bundesrepublik in der Lage sein, 
seinen Beitrag zur Bewältigung der glo-
balen Probleme zu leisten. Schließlich 
erfordert unser Selbstverständnis als de-
mokratischer Rechtsstaat, dass die allge-
meinen Bürgerrechte auch ein Minimum 
an sozialen Rechten beinhalten. 

Es gilt aber, noch ein drittes Pro-
blem im Auge zu behalten, das in Zu-
kunft stärker spürbar werden wird, 
nämlich der drohende Klimawandel, 

seine Rückwirkungen und die Fol-
gen, die eine einigermaßen faire Re-
duktion von Klimagasen für die wirt-
schaftliche Entwicklung Deutschlands 
haben wird. Sollten die vielfältigen 
ökologischen Probleme nicht bewäl-
tigt werden, droht der Menschheit ei-
ne dramatische Verschärfung von öko-
logisch verursachten Notlagen, die im 
Extremfall zu weiterer Entsolidari-
sierung und bewaffneten Auseinan-
dersetzungen führen können. In den 
Ländern der sog. „Dritten Welt“ zei-
gen sich bereits eindeutige Zusam-
menhänge von Armut und Umwelt-
zerstörung. Deshalb muss alles getan 
werden, um nachfolgenden Generatio-
nen eine Welt zu hinterlassen, die auch 
ihnen noch Lebensraum bieten kann, 

wobei es vor allem darauf ankommt, 
die Schadstoffaufnahmekapazität der 
Ökosysteme nicht zu überlasten. Bei 
der weltweiten Reduktion von Um-
weltbelastungen müssen die Prinzipien 
der Gerechtigkeit berücksichtigt wer-
den: Während die Entwicklungsländer 

zur Armutsbekämpfung auf Wachstum 
nicht verzichten können, müssen die 
Menschen der reichen Industrienatio-
nen zu einem Lebensstil fi nden, der 

 Die Option für soziale Ge-
rechtigkeit in Deutschland 
setzt auf sozialen Frieden 
und Modelle einer ausge-
wogenen Entwicklung

 Den weltweiten und 
 Generationen übergrei-
fenden Zusammenhang 
von Armut und Umwelt-
zerstörung beachten
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auch dann noch die Nachhaltigkeit der 
ökologischen Kreisläufe sichert, wenn 
alle Menschen diesen Lebensstil für 
sich beanspruchen würden. Das der-
zeit weltweit als Vorbild fungierende 
„nordatlantische Zivilisationsmodell“ 
ist nicht universalisierbar. 

Insgesamt liegt es durchaus im 
Sinne der befreiungstheologischen 
Option für die Armen bei allen Maß-
nahmen auf Effektivität zu achten, die 
Selbsthilfepotenziale der Armen zu be-
rücksichtigen, ihre Eigenverantwor-
tung zu stärken und in realistischer und 

pragmatischer Politik nicht-intendierte 
Nebenwirkungen zu berücksichtigen. 
Manch eine gut gemeinte Maßnahme 
könnte nämlich durchaus unter gege-
benen Rahmenbedingungen den Ar-
men letztlich eher schaden als nutzen. 

Fazit

Auch für Deutschland ist es sinnvoll 
und richtig, eine „Option für die Ar-
men“ zu treffen.

Diese Option muss jedoch einge-
bettet werden in globale und ökolo-
gische Zusammenhänge und darf Ar-
mutsprobleme in Deutschland nicht 
isoliert bekämpfen wollen.

Gerade vom lateinamerikanischen 
Entstehungszusammenhang der Option 
für die Armen her fordert sie eine de-
taillierte Ursachenanalyse von Armut, 
die Bereitschaft zu strukturellen Verän-
derungen, den Willen zur Effektivität 
und einen möglichst großen Realismus 
bei der Planung und Durchführung 
entsprechender Maßnahmen.

 „Vordringlich ist 
die Armut bei Kindern“
Interview über Armut und 
Armutsbekämpfung in Europa

Wie viele Arme gibt es in Europa und welche Lebenslagen bergen ein besonders ho-
hes Armutsrisiko? Was unternimmt die EU gegen Kinderarmut und wie unterstützt 
sie die Mitgliedsstaaten bei der konkreten Armutsbekämpfung? Auf welche Weise 
hängen Bildungsarmut und materielle Armut zusammen? Vladimír Špidla, EU-Kom-
missar für Beschäftigung, soziale Angelegenheiten und Chancengleichheit geht 
nicht nur auf diese Fragen ein, sondern nimmt auch Stellung zur aktuellen Diskus-
sion um die globale Konkurrenz zwischen Umweltzielen und Nahrungsmittelversor-
gung. Auch die weltweite Armut und das Ziel einer globalen Gerechtigkeit sind drin-
gende Herausforderung für die europäische Politik.

Vladimir Špidla

Amosinternational: Herr Kommissar 
Špidla, nach dem aktuellen „Bericht 
über die soziale Sicherheit in Europa“ 
ist jedes fünfte Kind in Europa arm. 
Gilt diese Zahl auch für Deutschland? 
Und wie groß sind die Unterschiede 
zwischen den armen und den reichen 
Ländern Europas?

Vladimír Špidla: Die Quote der in 
Deutschland von Armut gefährde-
ten Kinder lag im Jahr 2005 mit 14 % 
fünf Prozentpunkte unter dem Durch-
schnitt der 25 Mitgliedsstaaten. Die Er-

hebungen haben gezeigt, dass die Kin-
der in Lettland und Polen mit 26 % 
der höchsten Armutsgefährdung aus-
gesetzt sind. Dänemark und Finnland 
weisen mit jeweils 10 % die gerings-
ten Quoten auf.

Amosinternational: Wie ist der Ar-
mutsbegriff, der diesen Untersuchun-
gen zugrunde liegt, defi niert? 

Špidla: Die Mitgliedsstaaten haben 
sich darauf geeinigt, dass der Wert 
von 60 % des durchschnittlichen 

Haushaltseinkommens als Defi nition 
der Armutsgrenze verwendet werden 
soll. Dabei ist zu beachten, dass diese 
Grenze für jeden Mitgliedsstaat rela-
tiv zum durchschnittlichen Haushalts-
einkommen festgelegt wird; deshalb 
fällt dieser Wert in den einzelnen 
Mitgliedsstaaten sehr  unterschiedlich 
aus. 

Amosinternational: Welche Lebensla-
gen sind es, die die höchsten Armuts-
risiken für Familien und Kinder mit 
sich bringen: Arbeitslosigkeit der El-
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tern, Familien mit vielen Kindern, al-
lein erziehende Mütter …? 

Špidla: Da uns diese Fragen in der 
Kommission sehr beschäftigen, hat 
mein Haus hierzu eine Studie ‚Kinderar-
mut und wirtschaftliches Wohlergehen 
in Europa‘1 verfasst. Wir haben hierbei 
dreierlei untersucht: die Wirksamkeit 
von sozialen Transferleistungen, sprich 
Geldleistungen, die Auswirkungen auf 
Haushalte ohne Erwerbstätige sowie die 
niedrigen Erwerbseinkommen (working 
poor). Es hat sich gezeigt, dass im Ver-
gleich zu den anderen Mitgliedsstaa-
ten in Deutschland das Problem der 
Haushalte ohne Erwerbstätige beson-
ders vordringlich ist: 9,3 % der Kin-
der waren im Jahre 2007 davon betrof-
fen. Hinzu kommt in Deutschland die 
niedrige Erwerbsbeteiligung von Frau-
en mit Kindern (60 %). Zum Vergleich: 
Frauen ohne Kinder sind zu 77 % er-
werbstätig. 

Amosinternational: In einem sozia-
len Europa sollte Armutsgefährdung 
noch nicht gleich Armut sein. Doch 
wie tragfähig sind die sozialstaatlichen 
Netze der einzelnen Länder für die ver-
schiedenen Gefährdungssituationen? 

Špidla: Unsere Untersuchungen haben 
ergeben, dass soziale Transfers (ohne 
Renten) das Armutsrisiko von Kindern 
im EU-25-Durchschnitt um 42 % redu-
zieren. Dabei gibt es eine erhebliche 
Amplitude zwischen den Mitglieds-
staaten: Die Spannbreite liegt zwi-
schen 9 % in Griechenland und 67 % 
in Finnland. In Deutschland wird das 
Risiko um 63 % reduziert.

Amosinternational: Leben unterhalb 
der Armutsgrenze – was heißt das 
konkret? Was fehlt den Kindern vor 
allem, die heute in Europa in Armut 
leben und aufwachsen müssen? Wel-
che Chancen haben sie, im Laufe ihres 

Lebens z. B. durch Bildung aufzustei-
gen oder ihren Lebensstandard als Er-
wachsene zu steigern, etwa durch ein 
genügendes Arbeitseinkommen? 

Špidla: Kinderarmut ist ein vielschich-
tiges Problem. Heute wird allgemein 
anerkannt, dass die Bekämpfung von 
Kinderarmut eine dringende Heraus-
forderung darstellt, die eine Vielzahl 
von Maßnahmen aus den sozial-, wirt-
schafts- und kulturpolitischen Berei-
chen erfordert. Es zeigt sich näm-
lich, dass Kinder, die in Armut und 
Ausgrenzung aufwachsen, mit großer 
Wahrscheinlichkeit in einen „Kreis-
lauf “ geraten, der von Generation zu 
Generation fortgesetzt wird. Kinderar-
mut ist gekennzeichnet durch den un-
gleichen Zugang zu Ressourcen (z. B. 
adäquate Wohnverhältnisse, Urlaub 
und Freizeitaktivitäten) und Chancen 

(Zugang zu Kindertagesstätten, Schu-
le, Lesematerial etc.). Oft geht die Ar-
mut mit Diskriminierungen einher, die 
dazu führen können, dass die Rechte 
des Kindes missachtet werden. Kinder-
armut kann zudem gravierende lang-
fristige Folgen haben: Sie hindert die 
Kinder daran, ihr Fähigkeiten zu ent-
falten und auszuschöpfen, sie schädigt 
ihre Gesundheit, hemmt ihre Erziehung 
und ihr allgemeines Wohlbefi nden. Vor 
diesem Hintergrund hat die Europä-
ische Union die Armut bei Kindern 
als vordringliches Thema auf die po-
litische Agenda gesetzt – insbesondere 
soll die Übertragung von Armut von 
einer Generation auf die nächste un-
terbunden werden. 

Amosinternational: Kritiker der ak-
tuellen Armutsdiskussion bemängeln, 
dass beim heute gängigen relativen 
Armutsbegriff, der sich, wie von Ihnen 
ausgeführt, am Durchschnittseinkom-
men orientiert, die „extrem Armen“ 

aus dem Blick geraten könnten hinter 
der großen Zahl der „relativ Armen“. 
Sehen Sie diese Gefahr ebenfalls? 

Špidla: Es gibt nur wenig allgemein 
anerkannte Daten zur extremen Ar-
mut. Sie lässt sich nur sehr schlecht 
abschätzen, da die gängigen Erhe-
bungsverfahren sie nicht explizit auf-
greifen. Aus europäischer Perspektive 
möchte ich aber darauf hinweisen, 
dass die Lebensbedingungen mancher 
Armen in reicheren Mitgliedsstaaten 
wohl an die der unteren Mittelschicht 
in einigen der ‚neuen‘ Mitgliedsstaa-
ten heranreichen.

Amosinternational: Ein grassierendes 
Armutsrisiko geht heute auch in Eu-
ropa von der „Konkurrenz“ um mög-
lichst niedrige Löhne aus. Wie groß ist 
die Gefahr, dass Menschen, die einen 
Arbeitsplatz haben, nicht oder kaum 
von ihrer Arbeit leben können? 

Špidla: In der EU-25 leben 8 % der Er-
wachsenen und 13 % der Kinder in ar-
mutsgefährdeten Erwerbstätigenhaus-
halten. In Deutschland sind es 6 % der 
Erwachsenen und 7 % der Kinder.

Amosinternational: Gibt es neben den 
differenzierten Erhebungen der Kin-
derarmut auch entsprechende Zahlen 
zur Situation der Alten? 

Špidla: Die Altersarmut liegt in der EU-
25 bei 19 %, in Deutschland bei 13 %. 

Amosinternational: Eine andere spezi-
elle Gruppe sind die Armutsimigranten, 
die die sich zum Teil ohne Aufenthalts-
erlaubnis als „Illegale“ in Ländern der 
EU aufhalten. Sie fallen meist durch 
alle sozialen Netze.

Špidla: Im Rahmen des Europäischen 
Sozialfonds2 wird in grenzüberschrei-
tenden Projekten und durch Netzwerke 
von den verschiedenen Partnern (Kom-

 Die Übertragung der 
 Armut von einer Genera-
tion auf die nächste muss 
unterbrochen werden

1 http://ec.europa.eu/employment_
social/spsi/docs/social_inclusion/2008/
child_poverty_en.pdf 

2 http://ec.europa.eu/employment_
social/esf/fi elds/transnational_de.htm
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munen, Gesundheitseinrichtungen, 
NGOs …) nach Lösungsvorschlägen ge-
sucht, um z. B. den Zugang von Mi-
granten ohne Ausweispapiere zur Ge-
sundheitsversorgung zu verbessern. 

Amosinternational: Auch legale Mi-
granten scheitern häufi g an den Hür-
den des Bildungssystems im jewei-
ligen Einwanderungsland. Ist damit 
der Weg in eine relative Armut nicht 
bereits vorgezeichnet?

Špidla: Wie gesagt: In allen Mitglieds-
staaten gibt es einen deutlichen Zu-
sammenhang zwischen Bildung, Ein-
kommenshöhe und Armutsgefährdung. 
Verstärkte Anstrengungen zur Be-
kämpfung von Armut und sozialer 
Ausgrenzung, insbesondere durch ei-
ne aktive Integrationspolitik, sind un-
erlässlich. Bildung und Zugang zum 
Arbeitsmarkt sind die Schlüssel zur er-
folgreichen Armutsbekämpfung.

Amosinternational: Kann man das 
nicht auch umgekehrt sehen: Erst 
wenn ein genügendes Einkommen in 
den Familien sicher gestellt ist, ge-
lingt es jungen Menschen, einen Weg 
zu qualifi zierter Ausbildung und zu 
höherer Allgemeinbildung zu wählen 
und auch durchzuhalten?

Špidla: Nein, der Ansatz muss bei der 
lebenslangen allgemeinen und bei der 
berufl ichen Bildung liegen. Sie tragen 
höchst wirkungsvoll zur Bekämpfung 
von Ungleichheit und Armut bei. Kin-
der entwickeln schon sehr früh die für 
ihr weiteres Leben bestimmende Fä-
higkeit, sich Wissen anzueignen. In 
der Grund- und Sekundarschule ist 
eine gute Lesekompetenz Vorausset-
zung für den Schulerfolg. Unter den 
Fünfzehnjährigen in Europa kann je-
doch einer von fünf nicht richtig le-
sen. In der Gruppe der 18- bis 24-Jäh-

rigen hat jeder Sechste die Schule ohne 
einen Abschluss der Sekundarstufe I 
verlassen. Dies macht es ihnen sehr 
schwer, in den Arbeitsmarkt einzutre-
ten und dort weiterzukommen. Viele 
enden als Langzeitarbeitslose. Im Be-
zug auf die Zielvorgaben in diesem Be-
reich hat Europa keine wesentlichen 
Fortschritte erzielt. Europa – das heißt 
die Mitgliedsstaaten – muss sich nach-
drücklich dafür einsetzen, die Basis-
qualifi kationen junger Menschen an-
zuheben und den Anteil der frühen 
Schulabgänger drastisch zu reduzie-
ren. Wenn ein entscheidender Wandel 
herbeigeführt werden soll, müssen die 
Ressourcen einige Jahre lang auf die-
sen Bereich konzentriert werden.

Amosinternational: Was gehört noch 
alles zu einer erfolgreichen Armuts-
bekämpfung? Das Beispiel Deutsch-
land zeigt: Weder die Anstrengungen 
im Bereich von Bildung und Ausbil-
dung, noch die sozialstaatlich orga-
nisierten Transferleistungen können 
offenbar verhindern, das Armutsla-
gen sich verfestigen und dass auf der 
anderen Seite eine kleine Schicht von 
Reichen immer reicher wird.

Špidla: Sie haben Recht. Es gilt, den 
von Armut betroffenen Kindern Ge-
hör und Öffentlichkeit zu verschaf-
fen.

Gegen Kinderarmut vorzugehen ist 
von entscheidender Bedeutung, um 
den sozialen Zusammenhalt zu stärken 
und die nachhaltige soziale und wirt-
schaftliche Entwicklung in Europa zu 
gewährleisten. Unsere Erfolge sind bei 
weitem noch nicht groß genug. Aber 
wir intensivieren unsere Bemühungen, 
Kinderarmut in der einzelstaatlichen 
und gemeinschaftlichen Politikgestal-
tung durchgängig zu berücksichtigen 
und gleichzeitig die Indikatoren für die 
Erfassung und Beurteilung der Fort-
schritte zu verbessern, den betroffenen 
Kindern Gehör zu verschaffen und die 
Öffentlichkeit auf dieses Thema auf-
merksam zu machen. 

Amosinternational: Sie haben vor-
hin auf das zunehmende Problem der 
working poor hingewiesen, das natür-
lich häufi g ganze Familien und wiede-
rum besonders schmerzlich die Kinder 
betrifft. Welchen Anteil haben heute 
schlecht bezahlte und prekäre Arbeits-
verhältnisse in Europa?

Špidla: Genau zu defi nieren, welche 
Formen von Arbeitsverhältnissen als 
prekär oder extrem unsicher gelten, ist 
nicht so einfach; hier spielen verschie-
dene Faktoren eine Rolle. Setzt man 
beispielsweise beim Anteil der Arbeits-
verhältnisse von befristeter Dauer an, 
so stellen wir fest, dass nach der Ar-
beitskräfteerhebung der Europäischen 
Union (AKE) im Jahr 2007 14,5 % al-
ler Arbeitnehmer in der EU-27 in be-
fristeten Verträgen beschäftigt waren, 
davon 69,8 % in Verträgen unter einem 
Jahr und 26,2 % in Arbeitsverhältnis-
sen, die kürzer waren als 3 Monate. 

Amosinternational: Was wird denn 
von Seiten der EU getan, um die fort-
schreitende Flexibilisierung entgegen 
zu wirken? Welche Bedeutung hat in 
diesem Zusammenhang das viel zi-
tierte Zauberwort Flexicurity? 

Špidla: Flexicurity bedeutet: Verknüp-
fung von Arbeitsmarktfl exibilität ei-
nerseits und Beschäftigungssicherheit 
andererseits. Der Flexicurity-Ansatz 
orientiert sich in seinen Grundsät-
zen an den zentralen Elementen der 
EU-Strategie für Wachstum und Be-
schäftigung, der so genannten Lissa-
bon-Strategie. In der überarbeiteten 

Lissabon-Strategie wird ein aktiveres 
Handeln in Bezug auf die Globalisie-
rung gefordert. Dabei ist klar: Der Sta-
tus quo ist keine Option. Die vom Markt 
geforderte Flexibilität muss durch Be-
schäftigungssicherheit für Arbeitneh-

 Auch illegale Migran-
ten sollten Zugang zur 
 Gesundheitsversorgung 
haben

 Ziel ist es, bessere 
 Arbeitsplätze zu schaffen 
und die Sozialsysteme zu 
modernisieren

amos 02_2008 - ef - seiten001-0533   33amos 02_2008 - ef - seiten001-0533   33 05.05.2008   13:20:0605.05.2008   13:20:06



AMOSINTERNATIONAL 2. Jg. (2008) Heft 234

Schwerpunktthema

mer und Arbeitgeber ergänzt werden. 
Es ist erklärtes Ziel, mehr und besse-
re Arbeitsplätze zu schaffen sowie die 
Sozialmodelle zu modernisieren. Des-
halb wurde in den „Strategischen Leit-
linien“ der sozialen Dimension, der 
Bildung wie auch der Flexicurity eine 
erhöhte Priorität eingeräumt. 

Amosinternational: Also doch eine 
Armutsbekämpfung, die bei der Siche-
rung von Beschäftigung und angemes-
senen Arbeitseinkommen ansetzt? 

Špidla: Mit Wachstum und Beschäf-
tigung als Schwerpunkt sowie mit 
Maßnahmen, die auf Beschäftigungs-
fähigkeit, auf Chancengleichheit, einen 
angemessenen Sozialschutz und qua-
litativ gute Arbeitsplätze ausgerichtet 
sind, ist die neue Lissabon-Strategie 
im Wesentlichen auf eine Verringerung 
der Armut angelegt. Dabei gilt, dass 
insbesondere geringer qualifi zierte Ar-
beitskräfte, Migranten und Behinder-
te durch Förderung ihrer Fertigkeiten 
stärker unterstützt werden müssen. 
Fachliche Ausbildung und lebens-
langes Lernen unterstützen Flexicurity, 
da sie die Flexibilität, Beschäftigungs-
sicherheit und die Arbeitsplatzmobi-
lität erhöhen. Der Europäische Sozi-
alfonds kann hierzu einen wichtigen 
Beitrag leisten.

Amosinternational: Die Friedrich-
Ebert-Stiftung kommt in einer aktu-
ellen Studie zu „Ungleichheit und so-
zialem Ausgleich in Europa“ zu dem 
Ergebnis, dass das Gesamteinkommen 
der reichsten 20 % der EU-Bevölkerung 
um den Faktor 9,8 über dem der ärms-
ten 20 % liegt. Zum Vergleich: In den 
USA liege dieser Faktor bei 8,5 und in 
Russland bei 7,6. Wie beurteilen Sie 
diese dramatische Kluft zwischen Arm 
und Reich im erweiterten Europa?

Špidla: Ohne auf die methodischen 
Probleme solcher ‚weltumspannen-
der‘ Studien einzugehen, erscheint es 
schwierig, deren Grundbotschaften zu 
kommentieren.

Amosinternational: Es bleibt jeden-
falls die grundsätzliche Frage: Muss 
ein zukünftiges „Soziales Europa“ sich 
nicht auch in Fragen der Reichtums-
verteilung und der Armutsbekämpfung 
als eine Einheit verstehen und länder-
übergreifend handeln?

Špidla: Die gegenwärtigen Überle-
gungen dazu konzentrierten sich auf 
die Frage, wie das Potenzial des Von-
einanderlernens besser ausgeschöpft 
werden kann. Die Europäische Kom-
mission strebt eine Reihe von Verbes-
serungen an, die sich auf die nachfol-
genden Bereiche konzentrieren:
• Übergang zu einem stärker kontext- 

und prozessorientierten Konzept, 
das auch die Prüfung erfolgloser 
Strategien und die kontinuierliche 
Anpassung der Strategien bei auf-
tretenden Hindernissen einbe-
zieht;

• integrierte und strategische Nut-
zung aller verfügbaren Instru-
mente;

• systematischere Einbeziehung der 
wichtigsten Ergebnisse in den Ent-
scheidungsprozess als Konsequenz 
eines intensiveren Monitoring;

• Stärkung des analytischen Gerüsts 
unter Einbeziehung des Teils der 
integrierten Verträglichkeitsprü-
fungen, der die sozialen Auswir-
kungen betrifft;

• weitere Verbesserungen der Politik-
gestaltung durch Gewährleistung 
einer kontinuierlichen Einbezie-
hung der Beteiligten, einschließ-
lich der örtlichen Behörden;

• Intensivierung der positiven Wech-
selwirkung zwischen dem sozia-
len Bereich und den anderen rele-
vanten EU-Prozessen im Rahmen 
der Lissabon-Strategie;

• bessere Verbreitung der Ergebnis-
se.

Amosinternational: Konkretes Handeln 
zur Armutsbekämpfung und zum so-
zialen Ausgleich bleibt demnach wei-
terhin Aufgabe der einzelnen Län-
der?

Špidla: Die Europäische Union leistet 
auf diesem Gebiet mehrere Beiträge. 
Der Europäische Sozialfonds wird nach 
wie vor die Ausbildung und Eingliede-
rung benachteiligter Personen in den 
Arbeitsmarkt fördern. Durch die Of-
fene Methode der Koordinierung für 
Sozialschutz und soziale Eingliede-
rung verfügt die Europäische Union 
über das Potenzial, die Mitgliedsstaa-
ten bei ihren Anstrengungen zu un-
terstützen, indem Orientierungen und 
ein gemeinsamer analytischer Rah-
men vorgegeben werden, die es er-
möglichen, die jeweiligen Fortschritte 
und die jeweiligen politischen Instru-
mente miteinander zu vergleichen und 
zu bewerten.

Die im Februar 2006 eingeleitete 
öffentliche Anhörung vermittelte ei-
nen Einblick in das mögliche weitere 
Vorgehen auf EU-Ebene, einschließ-
lich einer gestärkten Offenen Metho-
de der Koordinierung, der Festlegung 
gemeinsamer Grundsätze, des sozia-
len Dialogs, der Gesetzgebung und 
des Einsatzes von Finanzinstrumen-
ten, um die Rechte und den Zugang 
zu den Dienstleistungen zu fördern, die 
für die Eingliederung von ausgegrenz-
ten Personen benötigt werden.

Während die EU-Strategie für 
Wachs tum und Beschäftigung bereits 
gute Ergebnisse erbringt, müssen in 
Europa weitere Anstrengungen un-
ternommen werden, um das Potenzial 
voll zu nutzen und für eine größere 
soziale Gerechtigkeit und einen stär-
keren wirtschaftlichen Zusammenhalt 
zu sorgen. 

Amosinternational: Bei der aktuellen 
Diskussion um Klimaschutzmaßnah-
men ist häufi g auch von einer Art 
„Umweltgerechtigkeit“ die Rede. Ein 
Argument lautet: Die Menschen in den 
reichen Ländern müssen einen anderen 
Lebensstil fi nden, der die Umwelt nicht 
mehr, sondern weniger belastet, damit 

 Wir brauchen in Europa 
mehr soziale Gerechtigkeit
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den ärmeren Ländern ein umweltbelas-
tendes Wachstum zur Armutsbekämp-
fung zugestanden werden kann. Gilt 
diese Gerechtigkeitsmaxime auch in-
nerhalb Europas und für das Verhält-
nis Europas zu den sog. Entwicklungs- 
und Schwellenländern? 

Špidla: Die Frage nach der sozia-
len Gerechtigkeit bezüglich der Um-
weltverschmutzung und der Klima-
schutzpolitik ist von grundlegender 
Bedeutung. Es ist klar, dass der heu-
tige Konsum und Lebensstil in hohem 
Maße aus Ressourcen schöpft, die zu-
künftigen Generationen fehlen wer-
den – und heute bereits den Menschen 
in ärmeren Ländern. Die reichen Län-
der müssen sich ihrer Verantwortung 
bewusst werden. Wir Europäer bean-
spruchen im Moment einen Anteil an 
Rohstoffen und Energie, der in kei-
nem Verhältnis zu unserem geringen 
Bevölkerungsanteil steht. Würden die 
Entwicklungsländer unserem jetzigen 
Lebensstil folgen, würde es die Kapazi-
täten der Erde rasch übersteigen. Man 
kann den weniger entwickelten Regio-
nen die Teilhabe am wirtschaftlichen 
Erfolg nicht vorenthalten. Hiermit er-
öffnet sich jedoch für sie die große He-
rausforderung, ihr Wachstum von vorn 
herein nachhaltig zu gestalten und da-
mit die Fehler der entwickelten Länder 
zu vermeiden.

Amosinternational: Und die reichen 
europäischen Länder sollten im Ge-
genzug auf weiteres Produktions- und 
Konsumwachstum verzichten, um ih-
ren Energieverbrauch und Schadstoff-
ausstoß entscheidend zu verrringern? 
Ist das überhaupt denkbar?

Špidla: Die jüngsten Entwicklun-
gen bei den Energie- und Nahrungs-
mittelpreisen haben das Bewusstsein 
dafür geweckt, dass es vor allem die 
Ärmsten sind, die unter den Folgen 
einer nicht nachhaltigen Entwicklung 
zu leiden haben – und möglicherwei-
se auch unter bestimmten Maßnah-
men zum Schutz des Klimas. Hierzu 

muss es eine offene Debatte geben, so-
wohl innerhalb Europas als auch auf 
der globalen Ebene. Dass dies jedoch 
auf einem Konsumverzicht in Europa 
hinausläuft, um die wachsende Um-
weltbelastung in Ländern wie China 
und Indien auszugleichen, wage ich 
zu bezweifeln. 

Amosinternational: Was könnte rea-
listischerweise statt dessen der beson-
dere Beitrag Europas sein?

Špidla: Wir müssen daran arbeiten, 
neue und nachhaltigere Wege der wirt-
schaftlichen und sozialen Entwicklung 
zu fi nden. Und dabei sollte Europa eine 
führende Rolle einnehmen: Wir haben 
die Talente und die Ressourcen, die da-
für erforderlich sind. Hier besteht ein 
gewaltiges Potential an neuen Arbeits-
plätzen. Aber es bedarf eines starken 
politischen Willens und der Unterstüt-
zung der Bürger, diese neuen Wege zu 
gehen.

Amosinternational: Durch die zu-
nehmende Nutzung von Biomasse als 
Energiequelle in den nachfragestarken 
Ländern sind die Weltmarktpreise für 
Getreide in den vergangenen Monaten 
rapide gestiegen. In zahlreichen armen 

Ländern können sich die Menschen die 
nötigten Grundnahrungsmittel nicht 
mehr leisten. Was unternimmt die EU 
gegen die katastrophale Entwicklung 
der Welternährungslage?

Špidla: Biokraftstoffe sind sinnvoll, 
wenn sie aus sonst nicht verwertbarer 
Biomasse erzeugt werden können, und 
dies in einer Art und Weise, die positiv 
für die CO2-Bilanz ist. Dieses Ziel haben 
wir noch nicht erreicht und deswegen 
müssen wir den Folgen unserer Bio-
kraftstoffpolitik besondere Aufmerk-
samkeit schenken. Gleichzeitig ist zu 
bedenken, dass auch andere Faktoren 
zu steigenden Lebensmittelpreisen 
beitragen können. Dazu gehören die 
steigende Nachfrage in schnell wach-
senden Entwicklungsländern ebenso 
wie Klimawandel,  Bodenerosion, ver-
stärkte Produktion von Futtermitteln 
für die Viehzucht und die Verstädte-
rung. Klar ist, dass der Trend steigender 
Nahrungsmittelpreise eine große Be-
drohung nicht nur für Menschen in 
den ärmsten Ländern der Welt ist. 
Auch in Europa müssen wir darüber 
wachen, dass unsere ärmsten Mitbür-
ger ausreichend mit Nahrungsmitteln 
versorgt bleiben. Die steigenden Nah-
rungsmittelpreise stellen jedoch auch 
eine Chance für die europäische Land-
wirtschaft dar.

Amosinternational: Jean Ziegler, 
der UN-Sonderberichterstatter für 
das Recht auf Nahrung kritisiert im-
mer wieder lautstark, dass IWF und 
Weltbank in den zurückliegenden 
Jahrzehnten und bis heute die hoch 
verschuldeten Entwicklungsländer 
zwingen, ihre Wirtschaft, an erster 
Stelle die Agrarwirtschaft, ganz auf 
den Export auszurichten, um ihre ho-
hen Schuldzinsen zahlen zu können. 
Dadurch sei die Fähigkeit, die eige-
ne Bevölkerung mit heimischen Pro-

 Steigende Nahrungs-
mittelpreise sind auch 
für die Ärmsten in Europa 
eine Bedrohung
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missar für Beschäftigung, soziale An-
gelegenheiten und Chancengleichheit; 
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chischen Parlament und von 1998-
2002 Minister für Arbeit und Soziales; 
in der ersten Hälfte der neunziger Jah-
re Leiter eines regionalen Arbeitsamtes; 
seit der Promotion in Geschichte und 
Frühgeschichte (1976) bis zur Wen-
de 1989 verschiedene Hilfstätigkeiten 
(u. a. Sägewerk, Bau, Theater) und zeit-
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Unteilbarkeit und Schutz 
der Menschenrechte
Die Rede Papst Benedikts XVI. vor der UNOIngeborg Gabriel

Die Rede des Papstes vor der UN-Vollversammlung am 18. April dieses Jahres wurde 
als politischer Höhepunkt seiner Reise in die USA mit Spannung erwartet. Bereits im 
Vorfeld hatte Benedikt XVI. diese Ansprache aus Anlass des 60-Jahr-Jubiläums der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (10.12.1948) als wesentliches Ziel seiner 
Reise bezeichnet.1 Damit war auch der Fokus der Rede vor den Vereinten Nationen 
vorgegeben: die Menschenrechte und damit verbunden das Prinzip der  responsibi lity 
to protect, die zugleich zentrale Themen aller Reden dieser Reise waren, soweit sie 
nicht rein pastoralen Charakter hatten. 

Kommentar

I m ersten Teil der – halb auf fran-
zösisch und halb auf englisch ge-

haltenen – Rede würdigt der Papst die 
universalen Ziele und Ideale der Ver-
einten Nationen, „das Streben nach 
Frieden, den Sinn für Gerechtigkeit, 
die Achtung der Menschenwürde, so-
wie die humanitäre Zusammenarbeit 
und wechselseitige Unterstützung.“ 
In einer globalisierten Welt bilden in-
ternational akkordierte Regeln, sowie 
Ausbau und Effektivität der interna-
tionalen Strukturen die Voraussetzung 

dukten ernähren zu können, viel-
fach zusammen gebrochen. Teilen Sie 
diese Kritik? Welche Rolle spielt da-
bei die hoch subventionierte europä-
ische Agrarwirtschaft als Armutsprä-
vention innerhalb Europas einerseits 
und als Mitverursacher von Armut in 
manchen Ländern Afrikas (z. B.) an-
dererseits?

Špidla: Die in ihrer letzen Frage ent-
haltene Ansicht möchte ich deutlich 
zurückweisen. Früher wurde die EU, 
nicht ganz ohne Grund, beschuldigt, 
die Weltmarktpreise für Nahrungsmit-
tel zu drücken und damit die Landwirte 
in Entwicklungsländern zu schädigen, 
weil wir uns überschüssiger Nahrung 

durch Exportprämien entledigt haben. 
Das ist jedoch Vergangenheit. Die Ex-
portprämien sind gesunken und die 
Preise für landwirtschaftlichen Erzeug-
nisse sind dem Weltmarktniveau ange-
glichen. Die wenigen Exportprämien, 
die noch bestehen, zielen nicht auf 
Entwicklungsländer. Ab 2013 werden 
überhaupt keine Exportprämien mehr 
existieren.

Die EU hat die Unterstützung der 
Landwirte vollständig reformiert: Frü-
her wurden Subventionen produk-
tionsorientiert gezahlt; dadurch kam 
es zu Wettbewerbsverzerrungen und 
Überschüssen. Heute unterstützt die EU 
Produzenten, die Umweltschutz, Tier-
wohlfahrt und Qualitätsnahrung ga-

rantieren können. Inzwischen werden 
90 % der EU-Zahlungen an Landwirte 
von der WTO als nicht wettbewerbs-
verzerrend eingestuft. Außerdem: Mit 
der Initiative Everything but Arms 
(alles außer Waffen) hat die EU ihren 
Markt für die 49 ärmsten Länder der 
Welt geöffnet. Diese Länder können all 
ihre Produkte – außer Waffen – oh-
ne Quoten und Zölle auf den europä-
ischen Markt bringen.

Deshalb: Kritik an der EU-Politik der 
80er Jahre mag gerechtfertigt gewesen 
sein. Aber in den letzten Jahren hat die 
EU ihre Politik vollständig verändert; 
die alte Kritik ist daher überholt.

Die Fragen stellte Richard Geisen

1 Botschaft von Papst Benedikt XVI. an die Katholiken und die gesamte Bevölkerung 
der Vereinigten Staaten von Amerika anlässlich der bevorstehenden Reise; für diese und 
alle weiteren Reden siehe www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/travels/2008/index_
stati-uniti_ge.htm (abgerufen am 25.4.2008); die Übersetzungen aus dem englischen und 
französischen Originaltext stammen von mir. 
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für globale Problemlösungen. Es sei 
daher zutiefst paradox, dass der Mul-
tilateralismus, den die UNO exempla-
risch vertritt, sich gegenwärtig in ei-
ner Krise befi nde. Durch diese – wenn 
auch verklausulierte – Kritik am US-
amerikanischen Unilateralismus setzte 
der Papst einen politischen Akzent und 
unterstrich zudem die Bedeutung der 
Vereinten Nationen und ihrer Spezial-
organisationen. Als jene internationa-
len Gremien, die für globale Sicherheit, 
Entwicklung und den Schutz der na-
türlichen Umwelt verantwortlich sind, 
obliege ihnen besonders die Förderung 
der Solidarität mit den ärmsten Regio-
nen der Erde, vor allem in Afrika.

Auf diese eher allgemein gehal-
tene Einführung folgen die zwei zen-
tralen Aussagen: ein klares Bekennt-
nis zur „Responsibility to protect“ als 
neuem UN-Leitprinzip sowie im fol-
genden Abschnitt zur Universalität, 
Unteilbarkeit und Interdependenz der 
Menschenrechte.

Da es sich bei Ersterem um das ei-
gentlich Neue in der Papstrede handelt, 
dazu ein ausführliches Zitat: 

„Das Prinzip der Responsibility to pro-
tect ist erst vor kurzem entwickelt wor-
den. Es war jedoch implizit bereits seit 
den Anfängen der Vereinten Nationen 
vorhanden und beschreibt wohl am 
besten ihre gegenwärtigen Aktivitä-
ten: Jeder Staat hat die primäre Pfl icht, 
seine Bevölkerung gegen schwere und 
wiederholte Menschenrechtsverletzun-
gen zu schützen, ebenso wie gegen die 
Konsequenzen von humanitären Krisen, 
seien sie durch Naturkatastrophen oder 
menschliche Gewalt verursacht. Wenn 

Staaten ihren Bürgern diesen Schutz 
nicht gewähren oder gewähren kön-
nen, ist es die Pfl icht der internationa-
len Gemeinschaft mithilfe der ihr nach 
der Charta der Vereinten Nationen zu-
stehenden rechtlichen und sonstigen 
internationalen Instrumente, zu inter-
venieren … Es sind Gleichgültigkeit und 
Nicht-Intervention, die wirklich Scha-
den anrichten.“

Die internationale Diskussion über die 
so genannte humanitäre Intervention 
wurde bekanntlich durch die Völker-
morde in Ruanda (1994) und Srebre-
nica (1995) angefacht. Der damalige 
UN-Generalsekretär Kofi  Annan, der 
von diesen Ereignissen und der Hilf-
losigkeit der Vereinten Nationen per-
sönlich zutiefst betroffen war, setzte 
in der Folge eine internationale Kom-
mission ein, die ihren Abschlussbe-
richt im Jahre 2001 unter dem Titel 
The Responsibility to Protect vorlegte. 
Im Jahre 2005 adoptierte die UN-Voll-
versammlung wesentliche Teile dieses 
Dokuments. Seine Intention lässt sich 
vielleicht am besten mit Worten einer 
Rede Kofi  Annans, die er aus Anlass 
des 40-Jahre-Jubiläums von Pacem 
in terris hielt, zusammenfassen: „Wir 
müssen uns immer vergegenwärtigen, 
dass Staaten existieren, um Menschen 
zu dienen und zu beschützen – und 
nicht anders herum.“2 Damit wird die 
ursprüngliche Gründungsfunktion der 
Vereinten Nationen aufgegriffen und 
einen Schritt weiter getrieben. Die na-
tionale Souveränität ist nicht absolut. 
Sie ist vielmehr – ebenso wie die Men-
schenrechte – auf den Schutz des Ein-
zelnen hingeordnet. Im Falle massiver 
Menschenrechtsverletzungen besteht 
daher eine subsidiäre Interventions-
pfl icht der internationalen Gemein-
schaft bzw. die Pfl icht des Staates, 
ihre Hilfe anzunehmen, wenn er die 
öffentliche Ordnung nicht aufrecht-

erhalten kann. Massaker an der eige-
nen Bevölkerung heben die Legitimi-
tät des Staates auf und sollen mit allen 
der internationalen Gemeinschaft zur 
Verfügung stehenden Mitteln geahndet 
werden. Dies stellt erneut vor die Fra-
ge, wie ein globales Konfl iktmanage-
ment bzw. eine internationale Ordnung 
effektiv aussehen könnten, die militä-
rische Interventionen ermöglichen, oh-
ne dem politischen Missbrauch Raum 
zu geben? Diese institutionellen Pro-
bleme der Ausgestaltung des interna-
tionalen Menschenrechtsschutzes so-
wie das Problem seiner Finanzierung 
spricht der Papst leider nicht an. Ein 
Hinweis darauf sowie ein Plädoyer 
zur fi nanziellen und personellen Un-
terstützung der UN-Friedensmissionen 
wären wünschenswert gewesen.

Das zweite zentrale Thema der Rede 
sind die Menschenrechte, ihre philoso-
phischen Grundlagen und gegenwär-
tigen Gefährdungen, wobei dem Recht 
auf Religionsfreiheit in seiner Darle-
gung besondere Bedeutung zukommt. 
Die Allgemeine Erklärung der Men-
schenrechte bezeichnet der Papst als: 

„Das Ergebnis einer Übereinstimmung 
verschiedener religiöser und kultureller 
Traditionen, die von demselben Wunsch 
erfüllt waren, die menschliche Person 
in den Mittelpunkt der Institutionen, 
der Gesetze und des gesellschaftlichen 
Handelns zu stellen und sie als wesent-
lich für die Welt der Kultur, der Religion 
und der Wissenschaft anzusehen. Die 
Menschenrechte werden daher immer 
mehr als die gemeinsame Sprache und 
das ethische Substrat der internationa-
len Beziehungen verstanden.“

Die Menschenrechte stellen demnach 
gleichsam die Schnittmenge zwischen 
einem religiösen und säkularen Huma-
nismus dar. Im Anschluss daran greift 

 Notwendig sind internatio-
nale Regeln und die 
 Solidarität mit den Armen

 Staaten und interna-
tionale Organisationen 
sollen die Bürger vor Men-
schenrechtsverletzungen 
 schützen

2 UN Doc. SG/SM/8923 vom 7.10.2003, 
zit. nach: Kofi  Annan, Die Vereinten Natio-
nen im 21. Jahrhundert. Reden und Beiträ-
ge von 1997–2003, hrsg. von Manuel Fröh-
lich, Wiesbaden 2004, 47. 

 Die Menschenrechte als 
Schnittmenge zischen 
religiösem und säkularem 
Humanismus
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Benedikt XVI. zentrale Ergebnisse der 
Wiener Menschenrechtskonferenz von 
1993 auf, die die Universalität, Unteil-
barkeit und Interdependenz der Men-
schenrechte gegen kulturelle Partikula-
rismen sowie eine einseitige Betonung 
der Freiheitsrechte festschrieb. Er tut 
dies allerdings ohne näher auf das 
für die gegenwärtige Situation wich-
tige Verhältnis von Abwehr- und An-
spruchsrechten einzugehen. Betont 
wird die Fundierung der Menschen-
rechte im Naturrecht, „das in das Herz 
des Menschen eingeschrieben und in 
den verschiedenen Kulturen und Zivili-
sationen gegenwärtig ist“ – als Grund-
lage ihrer universellen Geltung. Damit 
ist das Stichwort gegeben, unter dem 
gegenwärtige Gefährdungen der Men-
schenrechtsidee behandelt werden: Es 
ist dies zum einen ein politischer Rea-
lismus, für den nationale Interessen die 
einzige Kategorie und Motivation von 
Politik darstellen. Zum anderen kriti-
siert der Papst einen Legalismus, der 
die ethische und moralische Basis der 
Menschenrechte negiert und sie von 
einem universalen Gerechtigkeitsver-
ständnis loslöst. In der Festigung die-
ses Verständnisses liegt für den Papst 
die Bedeutung der Religionen, die „den 
transzendenten Wert der Person evi-
dent halten“. Obwohl er in mehreren 
seiner Reden die Trennung von Reli-
gion und Politik grundsätzlich begrüßt, 
ist das aktive zivilgesellschaftliche En-
gagement der Religionsgemeinschaften 
für alle Gesellschaften unverzichtbar. 
Religionen sind nicht Teil des Pro-
blems, sondern seiner Lösung. Ihr Ruf 
zur Umkehr führe zu einer „größeren 
Resistenz gegenüber der Versuchung 
zu Gewalt, zu Terrorismus und Krieg“. 
Dies fordere eine weltweite Durchset-
zung des Rechts auf Religionsfreiheit 
als zentrales Menschenrecht.

„Die Anerkennung dieser (religiösen) Di-
mension muss gestärkt werden, wenn 
wir die Hoffnung der Menschheit auf 
eine bessere Welt stützen wollen und 
die Bedingungen für Frieden, Entwick-
lung, Zusammenarbeit und die Rech-

te kommender Generationen verbes-
sern wollen.“

Aus diesem Grund stünde es der UNO 
gut an, interreligiöse Dialoge zu un-
terstützen und zu institutionalisie-
ren. Denn dadurch könnten die Reli-
gionsgemeinschaften ihre Standpunkte 
auch auf Weltebene artikulieren und zu 
einem Konsens fi nden, der ihren je ei-
genen Zielen und Werten entspricht, sie 
nicht negiert, sondern integriert. Dieser 
Aufruf an die Vereinten Nationen, den 
interreligiösen Dialog zu ihrem Anlie-
gen zu machen und den Religionsge-
meinschaften eine Art Heimatrecht zu 
gewähren, stellt in sich ein Novum dar. 
Er könnte in jedem Fall bereits beste-
hende, aber bisher nicht wirklich er-
folgreiche Initiativen stärken. 

Ertrag der Rede

Vergleicht man die Rede Benedikts XVI. 
vor der UNO mit jenen seiner Vorgänger, 
Pauls VI. (1965) und Johannes Pauls II. 
(1979, 1995), so spiegelt sich in die-
sen vier Reden der Wandel des Selbst-
verständnisses der „Kirche in der Welt 
von heute“ wider. Während Paul VI., 
der gern und häufi g den pluralis ma-
jestatis verwendet, noch eine Kirche 
repräsentiert, die der Welt gleichsam 
gegenübersteht und deren Positionie-
rung gegenüber den säkularen Insti-
tutionen noch unsicher ist, stellt sich 
das Verhältnis der katholischen Kir-
che zu den Vereinten Nationen bei Jo-
hannes Paul II. und Benedikt XVI. als 
entkrampft dar. Dieser Brückenschlag 
wurde durch eine Anerkennung der 
Menschenrechte ohne Wenn und Aber 
auf dem Zweiten Vatikanischen Kon-
zil ermöglicht. Sie stehen daher auch 
in dieser Papstrede, die gegenwärtige 
Debatten ohne Berührungsängste auf-
nimmt, kommentiert und bewertet, zu 
Recht im Zentrum. Dies ist – da in letz-
ter Zeit durchaus auch andere Töne aus 
der katholischen Kirche zu hören sind – 
eine durchaus ermutigende Klarstel-
lung. In der Rede des Papstes fi ndet sich 
nicht der geringste Anhaltspunkt für 
eine Abwertung der Menschenrechte 
zugunsten christlicher Werte. Die Zu-
stimmung ist eindeutig und ungetrübt. 
Die Fundierung in der spanischen Spät-
scholastik und im Naturrecht ermög-
licht eine Überbrückung des Grabens 
zwischen Aufklärung und katholischer 
Ethik. Das Plädoyer für interreligiöse 
Dialoge auf UN-Ebene zeigt, dass dieser 
Brückenschlag als exemplarisch für das 
Verhältnis zu anderen Religionen gese-
hen wird. Was die aktuelle Situation in 
den USA betrifft, spricht sich der Papst 
– indirekt, aber klar genug – gegen ei-
nen auch in rechten katholischen Krei-
sen verbreiteten Unilateralismus sowie 
eine Deutung des gerechten Kriegs als 
missionarisches Instrument aus. Und er 
stärkt die UNO, die von Evangelikalen 
vielfach als säkulares Weltregime ver-
teufelt wird. Dies ist nicht wenig.

Ingeborg Gabriel, Prof. Dr. theol.; Mag. 
rer. soc. oec., seit 1997 Ordinaria für 
Christliche Gesellschaftslehre und Ins-
titutsvorstand am Institut für Sozial-
ethik der katholisch-theologischen Fa-
kultät der Universität Wien; studierte 
zunächst Volkswirtschaftslehre, Ge-
schichte, Germanistik und Slawistik; 
nach einem Post-graduate Studium im 
Fach Internationale Beziehungen an 
der Diplomatischen Akademie in Wien 
Tätigkeit als internationale Beamtin bei 
den Vereinten Nationen (UNDP) in New 
York, Katmandu (Nepal) und Ulan Ba-
tor (VR Mongolei); von 1980 bis 1989 
Theologiestudium und Promotion; an-
schl. Universitätsassistentin am Institut 
für Ethik und Sozialwissenschaften der 
katholisch-theologischen Fakultät der 
Universität Wien; ab 1995 auch Assis-
tenzprofessorin und Leiterin der Abtei-
lung für Internationale Ethik; seit 2008 
ehrenamtliche Direktorin der österrei-
chischen Kommission Justitia et pax.

KURZBIOGRAPHIE

 Den interreligiösen Dialog 
institutionalisieren
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Berichte
Didaktische Phantasie 
für den wachsenden 
 Solidaritätsbedarf 
Bericht von der Fachtagung der AKSB 
„Beim Thema ‚Solidarität‘ kommt 
 niemand in unseren Kurs!“ Solidaritäts-
förderung in Lernprozessen, 
04.-05.03.2008 in Nürnberg

Die globalisierte spätmoderne Weltge-
sellschaft hat einen wachsenden So-
lidarbedarf. Vielfältige Exklusions-
mechanismen mit unterschiedlichen 
Selektionskriterien (sozialer Status, 
Geschlecht, Alter, Gene etc.) schließen 
viele Menschen, Menschengruppen, ja 
ganze Kontinente (Afrika) vom Zugang 
zu Ressourcen aus. Auf der anderen 
Seite gibt es durchaus einen Solida-
ritätsvorrat, der aber angesichts des 
Ausmaßes an sozialen Verwerfungen 
ausgebaut werden müsste. Wie ist das 
möglich?

Hierzu kann die politische Bildung 
katholisch-sozialer Provenienz einen 
wichtigen Beitrag leisten, wenn es ihr 
gelingt, Themen der Christlichen Ge-
sellschaftsethik solidaritätsfördernd 
und zielgruppenadäquat in der Bil-
dungspraxis umzusetzen. Dabei sollten 
die folgenden Impulse aus den unter-
schiedlichen Wissenschaften, aus der 
Theologie, der Sozialpsychologie, der 
Fachdidaktik und dem Marketing auf-
gegriffen werden.

Nach Paul Michael Zulehner, Lehr-
stuhlinhaber für Pastoraltheologie an 

der Katholisch-theologischen Fakultät 
der Universität Wien, geht es primär 
darum, Solidaritätskompetenz zu ent-
wickeln. Gemeint sei damit die Tugend, 
„sich stark zu machen für einen of-
fenen Zugang möglichst Vieler zu den 
knapper werdenden Lebenschancen der 
eins werdenden Welt“. Es gelte, gegen-
über Ausgrenzungsmechanismen und 
-prozessen Widerstand zu leisten.

In Deutschland sei eine beachtliche 
Gemeinwohlorientierung vorhanden, 
die aber verdrängt zu werden drohe 
durch eine Eigennutz-Attitüde. Aller-
dings dürfe die anthropologische Re-
levanz des Eigeninteresses nicht über-
schätzt werden. Die Menschen seien 
solidarischer als man gemeinhin an-
nehme. Nach Jürgen Maes, Vertretung 
der Professur für Pädagogische Psy-
chologie an der Universität der Bun-
deswehr in München, gibt es sowohl 
einen „Mythos von der Macht des Ei-
geninteresses“ wie auch die fatale 
„Macht vom Mythos des Eigeninter-
esses“. Andererseits sei, so Zulehner, 
die Solidarbereitschaft primär auf den 
Mikrolebensbereich konzentriert. 

Gerade die Sozialpsychologie bie-
tet wichtige Erkenntnisse zur Solidari-
tätsförderung. Paradoxerweise ist das 

Gerechtigkeitsmotiv dazu nach Maes 
nur bedingt geeignet, da es häufi g zu 
der Überzeugung führe, dass jeder be-
komme, was er verdient und verdie-
ne, was er bekommt. Eine solche Ein-
stellung neige zur Akzeptanz, wenn 
nicht gar zur Legitimation von ge-
sellschaftlichen Ungleichheiten und 
sozialen Spaltungen. Erfolgverspre-
chender sei die so genannte „Theorie 
der relativen Privilegierung“ als Be-
weggrund für solidarisches Verhalten. 
Gemeint ist damit ein Unbehagen an 
einer als ungerechtfertigt wahrgenom-
menen privilegierten Position, das da-
zu motiviert, zugunsten benachteiligter 
Menschen(Gruppen) tätig zu werden.

Christian Boeser, Mitarbeiter am 
Lehrstuhl für Pädagogik der Universi-
tät Augsburg skizzierte Anforderungen 
an Lernprozesse der Solidaritätsför-
derung. Solche Lernprozesse würden 
durch eine Haltung des Lehrenden un-
terstützt, die sich mit folgenden Be-
griffen beschreiben lässt: Empathie, 
Authenzität, förderndes und nicht di-
rigierendes pädagogisches Handeln. 
Nach Manuela Maria Lagemann, Ge-
schäftsführerin von sec, einer Agentur 
für Kommunikation und Gestaltung, 
brauchen Veranstaltungen zur Soli-

Enttäuschte Erwartungen

Was die (un)sozialen globalen Verhält-
nisse betrifft, bleibt die  Papstrede je-
doch hinter gerechtfertigten Erwar-
tungen weit zurück. Dass das Weltge-
meinwohl nicht nur Sicherheit durch 
die Ahndung von Genoziden, sondern 
gleichermaßen eine Weltwirtschafts-
ordnung verlangt, die diesen Namen 

verdient, bleibt in dieser Rede ausge-
spart. Auch wenn Benedikt XVI. der 
prophetische Gestus nicht liegen mag, 
eine Erwähnung der Millenniumsziele 
und vergleichbarer Initiativen zur För-
derung von mehr Gerechtigkeit und 
der natürlichen Lebensgrundlagen 
vermisst man in dieser Rede ebenso 
schmerzlich wie konkrete Vorschläge 
zur Verbesserung der Lebenschancen 

der mehr als einer Milliarde von Ar-
men und Hungernden sowie der Öko-
logie. Man kann nur hoffen, dass die 
erwartete Enzyklika zur Globalisierung 
zu diesen Kernthemen katholischer So-
zialverkündigung mehr zu sagen hat. 
Dies wäre auch als Ausdruck der christ-
lichen Botschaft der Hoffnung, auf die 
der Papst vielfach verweist, höchst an 
der Zeit.
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daritätsförderung, die die anvisierten 
Zielgruppen erreichen, ein clever an-
gelegtes Bildungsmarketing, das eine 
klare Zielgruppenanalyse (Wer sind 
meine Kunden und was bewegt und in-
teressiert sie?) mit einer präzisen kun-
denorientierten Kommunikationsstra-
tegie verbindet.

An der Fachtagung nahmen ca. 40 
Personen teil, pädagogische und lei-
tende MitarbeiterInnen von AKSB-Mit-
gliedseinrichtungen und Institutionen 
der Katholischen Erwachsenenbildung, 
sowie Engagierte in der KAB und im 
Kolpingverband.

Bernhard Eder

Keine(r) darf zurückbleiben! 
Bildungszugänge 
und -übergänge 
auf dem  Prüfstand 
Zweites Symposion des DFG-Projekts 
„Menschenrecht auf Bildung: Anthro-
pologisch-ethische Grundlegung und 
Kriterien der politischen Umsetzung“

Das Symposion fand vom 8. bis 9. Feb-
ruar in der Evangelischen Akademie 
Loccum statt. Veranstalter waren die 
Kooperationspartner des Projekts, der 
Lehrstuhls für Christliche Soziallehre 
und Allgemeine Religionssoziologie 
der Otto-Friedrich-Universität Bam-
berg sowie das Forschungsinstituts für 
Philosophie Hannover. Ausgehend von 
der gegenwärtigen Bildungsdiskussion, 
in der ökonomische und sozialpoliti-
sche Gesichtspunkte im Vordergrund 
stehen, suchte die Tagung nach We-
gen, die sozialethische Perspektive in 
den Diskurs einzuspeisen. 

Marianne Heimbach-Steins führte 
zunächst in den Stand des Forschungs-
projektes ein und wies dabei das Span-
nungsfeld aus, in dem „Bildungsge-
rechtigkeit zwischen Empirie und 
Normativität“ steht. Auch den Aus-
sagen der empirischen Forschung un-
terliegt eine bestimmte Perspektive als 
hermeneutisch unhintergehbare Linie. 
Dienen sie als Quelle ethischer Refl e-

xion, müssen die gesetzten Prämissen 
transparent gemacht werden, um per-
spektivische Verengungen aufzeigen 
zu können. Zugleich ist es notwen-
dig, ein geeignetes normatives Instru-
mentarium auszudifferenzieren. Heim-
bach-Steins wies der Wechselwirkung 
zwischen Empirie und Normativität 
eine Scharnierfunktion zum normativ 
ethischen Gerechtigkeitsdiskurs zu und 
legte damit eine Spur, die sich durch 
die Diskussion beider Tage zog. 

Unter der Frage „Exklusion oder 
Chance“ zeigte Katja Neuhoff auf, 
wie Übergangsentscheidungen in der 
Schullaufbahn die Bildungswege von 
Jugendlichen mit Migrationshinter-
grund bestimmen. Bedingt durch ihre 
Herkunft geraten sie an den kritischen 
Gelenkstellen der Bildungsbiographie 
wie Einschulung, Übertritt zur Se-
kundarstufe und Einstieg in die Aus-
bildung signifi kant ins Hintertreffen. 
Vor diesem Hintergrund fragte Neu-
hoff nach der moralischen Legitimi-
tät dieser Zuweisung verschiedener 
Chancen. Während die Übergänge zu-
nehmend verschärft werden, versagen 
die Bildungsinstitutionen dabei, un-
gleiche Voraussetzungen aufzufangen. 
Vor allem Sprachdefi zite bestimmen die 
Bildungsbiographie und führen zu einer 
ethnischen Selektion, die diese Jugend-
lichen strukturell benachteiligt, stigma-
tisiert und die letztlich zum Phänomen 
ihrer Exklusion führt. Statt der gefor-
derten Anpassung der  SchülerInnen an 
das Bildungssystem empfahl Neuhoff 
eine Bottom-up-Strategie, die ausge-
hend vom Bildungsstand des Einzelnen 
Fördermaßnahmen vorsieht. 

Maßnahmen zur Verbesserung der 
Schulqualität stellte Benno Haunhorst 
am Beispiel des Bischöfl ichen Gymna-
siums Josephinum in Hildesheim vor. 
2006 richtete die Schule eine Steue-
rungsgruppe aus Vertretern aller am 
Schulleben Beteiligten ein, die ein pä-
dagogisch entfaltetes Schulkonzept auf 
den Säulen Unterrichtsqualität, Schul-
seelsorge und räumliches Lernumfeld 
entwarf. Die Schulqualität zeigt sich 
in der hohen Identifi kation der Er-

ziehungsgemeinschaft mit der Schu-
le, in Transparenz, Kommunikation 
und Partizipation, in den Strukturen 
der Schulorganisation, in der Setzung 
klarer Verabredungen und ihrer Ein-
haltung sowie in den hohen Ansprü-
chen und ihrer Verwirklichung. Haun-
horst konnte darauf hinweisen, dass 
die Schule damit den Qualitätsanfor-
derungen des Landes Niedersachsen 
mehr als entspricht. 

Aus der Perspektive der Sozial-
forschung schloss Marcel Helbig die 
Vortragsrunde mit dem Thema „Bil-
dungspolitik im Dienst der Beteili-
gungsgerechtigkeit“ ab. Er erläuterte 
den Zusammenhang zwischen Bil-
dungs- und Sozialpolitik und mach-
te eindrücklich klar, wie mangelnde 
Bildung den Finanzhaushalt des Staa-
tes, aber auch das individuelle Schick-
sal negativ beeinfl usst. Auch er wies 
auf die Benachteiligung von Kindern 
und Jugendlichen aus bildungsfer-
nem Elternhaus sowie mit Migration-
hintergrund hin, die sich durch primä-
re Effekte im Erwerb von Kompetenzen 
sowie durch sekundäre Effekte bei der 
Entscheidung an den Bildungsüber-
gängen verstärkt. Helbig forderte im 
Rahmen einer vorsorgenden Sozialpo-
litik eine professionalisierte Vorschul-
pfl icht, die Einführung der fl ächende-
ckenden Ganztagsschule sowie eine 
längere gemeinsame Schulzeit. Zudem 
seien die Aufl ösung der Hauptschule 
sowie Personalsteigerung und die Ein-
stellung sozialpädagogischen Personals 
in Vorschule und Schule notwendig. 

Die Ergebnisse der kontroversen 
Diskussionen, die vor allem die Fül-
lung des Bildungsbegriffes sowie das 
Verhältnis zwischen empirischer For-
schung und normativem Diskurs be-
trafen, werden in die Arbeit der For-
schungsgruppe eingehen. 

Die Abschlusstagung des DFG-Pro-
jektes fi ndet vom 13. bis 15. November 
d. J. in Mainz statt. Weitere Informa-
tionen sind der Seite www.menschen-
recht-auf-bildung.de zu entnehmen. 

Anna Noweck
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Daniel Bogner: Ausverkauf der Men-
schenrechte? Warum wir gefordert sind, 
Freiburg u. a.: Herder 2007, 142 S., ISBN 
978–3–4512–9382–5

Manche gesellschaftliche Akteure ver-
wenden in politischen Diskussionen den 
Bezug auf die Menschenrechte als „mo-
ralische Keule“ undifferenziert für alle 
möglichen Anliegen – und stärken damit 
jene, die ohnehin nur Eigennutz-Argu-
menten Überzeugungskraft zusprechen. 
Wird die Menschenrechtsfrage dagegen 
differenziert und mit einer stichhaltigen 
Begründung in die Diskussion einge-
bracht, können Menschenrechte helfen, 
wichtige Wertgrundlagen in der eigenen 
und in anderen Gesellschaften zu fördern 
und zu erhalten und menschenwürdige 
Positionen zu fi nden.

Daniel Bogner stellt sich als langjäh-
riger Referent für Menschenrechtsfragen 
bei der Deutschen Kommission Justitia 
et Pax im Sekretariat der Bischofskon-
ferenz zentralen Fragen der Menschen-
rechtsdiskussion. Aufgebaut ist der kur-
ze Band in drei Teilen. 

Zuerst werden die wesentlichen „Zu-
gänge und Grundlagen“ dargestellt und 
begründet: der Zusammenhang von 
Menschenwürde, Menschenbild und 
Menschenrechten; religiöse und säku-
lare Begründungen; Menschenrechte 
als „rechtlich-politischer Freiheitsan-
spruch“; ihre universale Reichweite (15–
56). Ein Fazit Bogners: „Wer gläubig ist, 
hat aus seinem Glauben heraus viele gu-
te Gründe und eine starke Veranlassung, 
auch für die Menschenrechte einzutre-
ten“ (53).

Im zweiten Teil werden diese Hinfüh-
rungen an vier exemplarisch ausgewähl-
ten Beispielen konkretisiert und es wird 
eindeutig Position bezogen. Die ausge-
führten Herausforderungen im Bereich 
„kultureller Identität“ liegen im Umgang 
mit Kultur und Religion von Zuwander-
ern in Deutschland. Bogner legt dar, dass 
die Debatte um die Leitkultur fragwür-
dige Frontstellungen aufbaut, da die so 
genannnten „westlichen und christli-

chen Werte“ begründungsoffen sind, 
während Kultur und Religion durch die 
Menschenrechte geschützt sind; Gren-
zen dieses Schutzes durch die Menschen-
rechte, etwa bei Genitalbeschneidungen, 
erörtert er nicht (59–68). Im Bereich der 
„bürgerlich-politischen Freiheitsrechte“ 
greift Bogner die Folterdebatte um den 
Fall des Kriminalbeamten Daschner aus 
dem Jahre 2002 auf und beantwortet sie 
mit einem eindeutigen Plädoyer für das 
Folterverbot (69–77). Das dritte Thema, 
nämlich das Recht auf Nahrung, kommt 
aus dem Bereich der „sozialen Menschen-
rechte“; es ist derzeit von hoher Brisanz, 
wie die Hungerrevolten in Haiti drama-
tisch vor Augen führen. Dringend – und 
völlig zu Recht! – betont Bogner neben 
Entwicklungs- und Katastrophenhilfe die 
Notwendigkeit einer strukturellen Verän-
derung der wirtschaftlichen Globalisie-
rung und der Verwirklichung weltweiter 
Gerechtigkeit (78–86). Als viertes The-
ma benennt Bogner das „Zukunftsthe-
ma“ Bioethik, um die Embryonen ver-
brauchende Forschung abzuwehren trotz 
eines (eventuellen!) Nutzens bei der zu-
künftigen Behandlung von Krankheiten 
(87–98). 

Im dritten und letzten Teil des Bandes 
wird vornehmlich die vom Autor präfe-
rierte Rolle der katholischen Kirche beim 
Einsatz für Menschenrechte herausge-
arbeitet. Die zentrale These des Buches 
lautet: „Die Kirchen müssen stärker und 
vernehmbarer als bisher zu öffentlichen 
Anwältinnen der Menschenrechte wer-
den!“ (12). Als innerkirchliche Heraus-
forderungen benennt er Gewaltentei-
lung und Frauen im Priesteramt.

Der Titel des Buches führt in die Irre. 
Abwägungen zwischen Finanzierungs-
problemen und der Reichweite von 
Menschenrechten oder zwischen den 
globalen Wirtschaftsinteressen und der 
offi ziellen Menschenrechtspolitik von 
Staaten werden nicht angemessen be-

handelt. Die Kritik an „Konsumwut und 
Kapitalismus“ (122) bleibt im Rahmen 
eines kritischen Populismus. Auch die Be-
hauptung, dass eine „vorausschauende 
Menschenrechtspolitik“ (129) struktur-
schaffend und friedensstiftend sei, hät-
te genauer belegt werden müssen. Somit 
sind leider eine Reihe strittiger und ent-
scheidender Diskussionspunkte ausges-
part. Der Analyse der kirchlichen Men-
schenrechtsarbeit hätte es gut getan, 
wenn Bogner als ausgewiesener Fach-
mann in praktischen Menschenrechts-
fragen nicht die theoretische lehramt-
liche Verkündigung zum Bezugspunkt 
genommen, sondern die praktische Ar-
beit der kirchlichen Hilfswerke und der 
Teilkirchen in Afrika, Asien und Latein-
amerika analysiert hätte. 

Neben Formulierungen, die in  einer 
Hinführung für eine breite Zielgrup-
pe unverständlich, verkürzt und zu ab-
strakt sind, fi nden sich rhetorische Glanz-
lichter, die verständlich, zielführend und 
anschaulich in Problemlagen einführen 
und die Gründe für die Menschenrechte 
überzeugend darlegen. Am stärksten ist 
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Bogner, wenn er aus seinem weltwei-
ten Erfahrungsfundus differenzierte 
und einprägsame Lebenswirklichkeiten 
aus unterschiedlichen Ländern anführt, 
etwa um die Differenz zwischen Reli-
gion und Kultur zu belegen und mono-
lithische Vorstellungen von ‚dem‘ Chris-
tentum und ‚dem‘ Islam ad absurdum zu 
führen (z. B. 118).

Das „wir“ im Titel umfasst laut Klap-
pentext „wache und engagierte Men-
schen und Institutionen, insbesondere 
die Kirche“. Das Experiment, sozialethi-
sche Erkenntnisse für ein Publikum au-
ßerhalb der akademischen Zirkel anspre-
chend aufzubereiten, sollte unbedingt 
öfter gewagt werden.

Andreas Fisch

berger zu den sozialen Bedürfnissen der 
Mitarbeiter oder den aktuelleren Ansatz 
von Blanchard zum Mitarbeiter als Mit-
unternehmer. 

Analog dazu strukturiert Wirz den 
zweiten Schritt des ersten Kapitels, in 
dem er den Menschen innerhalb der 
Unternehmensorganisation themati-
siert. Hier ordnet er verschiedene An-
sätze den beiden Gegenpolen „Mario-
nette“ oder „Mündiger Bürger“ zu. In 
einem dritten Schritt schließlich steht 
das Unternehmen und dessen notwen-
diger Selbstverortungsprozess zwischen 
Gewinnmaschiene und „Corporate Citi-
zen“ im Mittelpunkt. Auch bei diesem 
Schritt bleibt Wirz bei seiner stringenten 
und klaren Systematik und stellt Konzep-
tionen, die im Gewinnstreben die einzige 
Unternehmensaufgabe erkennen, und 
solche, die die soziale und ökologische 
Verantwortung von Unternehmen stark 
machen, einander gegenüber. 

In einem Zwischenfazit werden zwei 
Feststellungen getroffen:
• „Bei den Managementkonzepten 

kann man zwar nicht von einer li-
nearen, kontinuierlichen Zunahme 
der ethischen Implikationen im Ver-
lauf des 20. Jahrhunderts sprechen, 
aber doch – über das Ganze gese-
hen – von einer Entfaltung sowohl 
des anthropologischen als auch des 
Unternehmensverständnisses und, 
damit verbunden, der unternehme-
rischen Verantwortung.“

• „Die moralischen Einsichtsbestän-
de können allerdings immer wie-
der auch regressieren. Nicht zu allen 
Zeiten eröffnet sich den Urhebern 
neuer Managementtrends die Plau-
sibilität der von früheren Manage-
mentkonzepten geschaffenen ‚Mini-
ma moralia‘.“ (129) 

Wirz sieht erreichte moralische Mini-
malstandards insbesondere dann in Ge-
fahr, wenn diese nicht als refl ektierter 
Eigenwert Bestand und Gültigkeit ha-
ben, sondern lediglich als geeignetes 
Instrumentarium zur Gewinnsteigerung 
rein funktional eingesetzt werden. Eine 
funktionalistische Begründung mora-

 Unternehmensethik

Stephan Wirz: Erfolg und Moral in der 
Unternehmensführung. Eine ethische 
Orientierung im Umgang mit Manage-
menttrends (Moderne Kulturen Relatio-
nen 9), Frankfurt am Main: Peter Lang 
Verlag 2007, 297 S., ISBN 978–3–631–
56371–7. (Habilitationsschrift Theolo-
gische Fakultät Universität Luzern) 

Der Markt für Managementkonzepte 
scheint nahezu unerschöpfl ich. Ihre je-
weilige „Halbwertzeit“ ist allerdings meist 
auf wenige Jahre begrenzt. Und doch 
verbindet sich damit stets die Hoffnung 
und häufi g auch der Anspruch, einen un-
ternehmerischen Königsweg gefunden 
und in formalisierten Gesetzmäßigkeiten 
erfasst zu haben. Stephan Wirz hat in 
seiner Zeit bei einem großen internatio-
nalen Industrieunternehmen miterlebt, 
wie verschiedene Managementtrends 
Niederschlag im konkreten Unterneh-
mensalltag fanden. Diese berufl iche Er-
fahrung und die dabei erlebten Defi zite 
haben ihn zu einer systematischen Ana-
lyse von Managementtrends bewogen. 
Sein wissenschaftliches Interesse besteht 
dabei darin
• „erstens, die ethischen Implikationen 

exemplarischer Managementkon-
zepte im Hinblick auf die Beziehungs-
felder Unternehmen – Mitarbeiter 
und Unternehmen – Gesellschaft zu 
analysieren und

• zweitens, den Führungspersonen eine 
Orientierungshilfe anzubieten für ei-
ne erfolgreiche und ethisch verträg-
liche Anwendung zukünftiger Ma-
nagementkonzepte.“ (5) 

Die Arbeit gliedert sich in zwei Hauptka-
pitel. Das erste analysiert Management-
konzepte aus den letzten Jahren bzw. 
Jahrzehnten in Bezug auf darin enthal-
tene ethische Implikationen. Dabei geht 
Wirz in drei Schritten vor: In einem ers-
ten befasst er sich mit dem Stellenwert 
und der Bedeutung des Menschen in der 
Produktion. Dabei skizziert er – gewisser-
maßen gegenpolartig – einerseits Kon-
zepte, die den Menschen eher als bloße 
„Funktionseinheit“, als Quasi-Maschi-
ne auffassen. Beispielhaft wird hier auf 
den Taylorismus oder auf neomechanis-
tische Ansätze wie Lean Production und 
Business Reengineering verwiesen. Ande-
rerseits nimmt er Konzepte in den Blick, 
die den ausdifferenzierten menschlichen 
Bedürfnissen Rechnung tragen, so etwa 
die frühen Überlegungen von Roethlis-
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lischer Implikationen würde jedoch ihre 
Legitimation verlieren, sobald beispiels-
weise aufgrund neuer wissenschaftlicher 
Erkenntnisse empirisch belegt würde, 
dass sich die Orientierung am „Eckwert 
Mensch“ für das Unternehmen monetär 
nicht auszahlt.

Die Absicherung der notwendigen 
„moralischen Einsichtsbestände“ bei Ma-
nagementkonzepten bedarf – gewisser-
maßen von aussen – einer anthropolo-
gischen Refl exion und Fundierung. Für 
diesen Dienst sieht Wirtz die theologi-
sche Ethik als grundlegend geeignet an, 
sofern sie „von den Vertretern der Ma-
nagementlehre und der Unternehmens-
praxis als ‚Integrationswissenschaft‘ ak-
zeptiert wird.“ (145–146)

Das zweite – etwas kürzere – Ka-
pitel formuliert folgerichtig Anforde-
rungen an die Unternehmensführung 
aus ethischer Sicht und soll damit die 
erforderliche Fundierung bieten. In An-
lehnung an die Kategorien der „minima 
moralia“ des ersten Kapitels benennt 
Wirz vier dafür relevante Management-
dimensionen:
• die anthropologische Dimension, bei 

der u. a. die sozialethischen Kriterien 
der Personalität, Solidarität und Sub-
sidiarität zum Tragen kommen,

• die funktionale Dimension, bei der 
der grundsätzliche Nutzen für das 
Gemeinwohl durch funktionierende, 
ökonomisch gesunde Unternehmen 
betont wird,

• die soziale Dimension, z. B. in Bezug 
auf die Mitarbeiterführung, aber 
auch das Engagement als „Corpo-
rate Citizen“ und schließlich

• die ökologische Dimension, für die 
die Aspekte der Regelkonformität 
und der freiwilligen ökologischen 
„Mehrleistung“ durch Unternehmen 
relevant sind. 

Anhand von Präzisierungen innerhalb 
dieser vier Dimensionen entwirft Wirz 
ein Konzept der „multidimensionalen 
Unternehmensführung“. Dabei wird kei-
ner der Dimensionen, im ausdrücklichen 
Widerspruch zu Peter Ulrich, eine domi-
nierende Rolle zugeordnet; weder der 

anthropologischen noch der funktiona-
len. Positiv hervorzuheben ist in diesem 
Zusammenhang die nüchterne und m. E. 
angemessene Würdigung der Funktiona-
lität, der auch eine ethische Qualität an 
sich zugesprochen wird. Gleichwohl be-
tont Wirz die bleibende Notwendigkeit 
der „ethischen Begleitung des Funktio-
nalen“. 

In einem letzten Schritt wird ver-
sucht, die vier Managementdimensionen 
gewissermaßen zu synchronisieren, Re-
geln für ihr konkretes Zusammenwirken 
zu fi nden, damit die geforderte Multidi-
mensionalität zur Steigerung der mora-
lischen Qualität von Unternehmensfüh-
rung auch gelingen kann: „Nur durch 
die Synopse aller vier Dimensionen ge-
langen wir von einer Nachhaltigkeit je-
der einzelnen Dimension (Stufe 1) zu ei-
ner integralen Nachhaltigkeit, die sich 
über alle Dimensionen hinweg erstreckt 
(Stufe 2)“ (260). Als systematische „Hilfs-
mittel“ werden die Prinzipien der Reti-
nität und Equilibration eingeführt. Das 
Retinitätsprinzip (abgeleitet vom latei-
nischen „rete“ = das Netz) beinhaltet 
gewissermaßen die nachhaltige „Ver-
netztungspfl icht“ für die vier Manage-
mentdimensionen. Als Voraussetzung 
dafür sieht Wirz die Notwendigkeit ei-
ner Verankerung des Prinzips im „Ethos 
der Mitarbeiter“, insbesondere bei den 
Führungskräften, und in der organisa-
torisch-strukturellen Gestalt des Un-
ternehmens an. Das Equilibrationsprin-
zip beinhaltet den Gedanken, dass die 
vernetzten Managementdimensionen in 
ihrem Verhältnis zueinander situations-
bezogen je neu und fl exibel ausbalan-
ciert werden müssen. Dabei können die 
verschiedenen Dimensionen zwar nicht 
gegeneinander realisiert und ausgespielt 
werden (Retinität), aber sie können ganz 
nach Art der unternehmerischen Heraus-
forderung in unterschiedlichem Ma-
ße zueinander gewichtet und realisiert 
werden. Als Untergrenze gelten dabei al-
lerdings Minimalstandards. Die Aufgabe 
des „Ausbalancierens“ kommt nach Wirz 
den Unternehmensleitungen zu, die Set-
zung der Minimalstandards liegt im Ver-
antwortungsbereich des Staates. Insge-

samt soll das Equilibrationsprinzip eine 
fl exible, aber nachhaltige „Positionie-
rung des Unternehmens in einem ‚Kor-
ridor des ethisch Verträglichen‘ “ (264) 
ermöglichen. 

Die Arbeit von Wirz bietet insgesamt 
einen guten Überblick über die Entwick-
lung von internationalen Management-
trends in den Bereichen Produktion und 
Unternehmensorganisation. Allerdings 
werden dabei mehrheitlich ältere Trends 
skizziert. Das von Wirz aus der Refl exion 
dieser Trends entwickelte Konzept der 
mehrdimensionalen Unternehmensfüh-
rung und die darin enthaltene Synchro-
nisierung der aufgezeigten vier Manage-
mentdimensionen bietet einen guten 
theoretischen Ansatz zur nachhaltigen 
Verortung ethischer Aspekte in unter-
nehmerischen Entscheidungsprozessen. 
Die prinzipiell gleichberechtigte Zuord-
nung und Verknüpfung der unterschied-
lichen Dimensionen befreit die Ethik 
gewissermaßen aus der „Funktionali-
tätsfalle“, betont ihren grundsätzlichen 
Eigenwert und bringt sie doch gleichzei-
tig in ein produktives Abhängigkeitsver-
hältnis zu den anderen Managementdi-
mensionen, also auch der Funktionalität. 
Gerade für diesen Zusammenhang wäre 
jedoch eine intensivere Rezeption jünge-
rer wirtschaftsethischer bzw. moralöko-
nomischer Ansätze und Diskussionspro-
zesse aus dem deutschsprachigen Raum 
bereichernd und wünschenswert gewe-
sen. So beispielsweise in Bezug auf die 
Frage nach „Wirkungsvoraussetzungen“ 
für das ökonomische Funktionieren 
ethischer Ansätze in Unternehmen (vgl. 
z. B. Josef Wieland). 

Christoph Giersch

amos 02_2008 - ef - seiten001-0543   43amos 02_2008 - ef - seiten001-0543   43 05.05.2008   13:20:0805.05.2008   13:20:08



AMOSINTERNATIONAL 2. Jg. (2008) Heft 244

Buchbesprechungen

  Betriebliche Interaktionskulturen

• Wie wirken sie auf die wechselsei-
tigen informellen Übereinkünfte zwi-
schen Management und Mitarbeitern 
(psychologische Verträge)?

• Welche Bedeutung haben in diesem 
Zusammenhang die jeweilige Mitbe-
stimmungsstruktur und die betrieb-
liche Interaktionskultur?

Als empirische Fallstudien wählten die 
Autoren drei Unternehmen, die sich in 
Belegschaftszahlen, Branchenzugehö-
rigkeit und Mitbestimmungsstrukturen 
unterscheiden (Deutsche Steinkohle AG, 
Adam Opel GmbH und ein Pressglas her-
stellender Mittelbetrieb). In diesen führ-
ten sie 180 qualitative Interviews und 20 
Workshops mit Mitarbeitern, Führungs-
kräften und Betriebsräten durch. Letz-
tere in enger Zusammenarbeit mit der 
erwähnten ökumenischen Industriekoo-
peration der „Gemeinsamen Sozialarbeit 
der Konfessionen“ (GSA) im Steinkohlen-
bergbau und in der Automobilindustrie. 
Methodisch gehen die Autoren sehr dif-
ferenziert vor. Sie analysieren die Wahr-
nehmungs- und Verarbeitungsmuster 
von Belegschaften mithilfe von drei ver-
schiedenen Zugangswegen:

Um die Logik der ‚inneren‘ Verarbei-
tungsprozesse von massivem Personal-

abbau durch die Betroffenen abbilden 
zu können, wählen sie zunächst einen 
sozialpsychologischen Zugang. Damit 
gewinnen sie sowohl Erkenntnisse über 
die Verschiebungen der impliziten (in-
formellen) Übereinkünfte zwischen Ma-
nagement und Mitarbeitern (psycho-
logischer Kontrakt), als auch über die 
Arbeitsemotionen, über Anerkennung 
und Vertrauen sowie über die verschie-
denen Phasen von Schock- und Stress-
verarbeitung. Den im methodischen In-
dividualismus liegenden Gefahren von 
vertragstheoretischen und psycholo-
gischen Ansätzen entgehen die Autoren 
überzeugend durch die Kombination mit 
zwei weiteren Herangehensweisen:
• der Frage nach der Bedeutung von 

Transaktionskostenkalkülen von Mit-
arbeitern im Dilemma zwischen den 
beiden Orientierungen „Bleiben“ oder 
„Gehen“ sowie

• der Einbindung sozialpsychologischer 
Deutungsmuster in einen Industrial 
Relations-Ansatz.

Dabei ermöglicht die nach betrieblichen 
Interaktionskulturen und betrieblichen 
Mitbestimmungsstrukturen differen-
zierte Untersuchung eine informative 
Beschreibung der Wechselwirkung von 
individuellen, kommunikativen und so-
ziostrukturellen Faktoren bei der Ausbil-
dung von Verarbeitungsmustern nach 
betrieblicher Restrukturierung und Per-
sonalabbau.

Der abschließende Vergleich zwischen 
den drei untersuchten Unternehmen 
führt die Autoren zu folgenden Ergeb-
nissen:
• Personalabbau und Restrukturierun-

gen wirken in jedem Fall einschnei-
dend auf die Arbeitsemotionen von 
Belegschaften, Führungskräften und 
Betriebsräten. Außerdem veranlassen 
sie die Belegschaften zu individuellen 
Kalkulationen der Abkehr- und Bleibe-
kosten (Transaktionskosten). Relevant 
sind ebenfalls die unterschiedlichen 
Lern- und Reaktionstypen innerhalb 
einer Belegschaft sowie die jewei-
ligen Wertewandelpräferenzen.

Michael Stahlmann / Walter Wendt-
Kleinberg: Zwischen Engagement und 
innerer Kündigung. Fortschreitender 
Personalabbau und betriebliche Inter-
aktionskulturen (Unter Mitarbeit von 
Irmgard Weyrather), Münster: Verlag 
Westfälisches Dampfboot 2008, 288 S., 
ISBN 978–3–89691–678–5

Die allenthalben begrüßte konjunk-
turelle Belebung kann nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass anhaltende tech-
nische und organisatorische Restruk-
turierungen sowie die weltweite Down-
sizing-Konkurrenz zwischen Unterneh-
men weiterhin zu Personalabbau in 
großem Maßstab und in immer kürzer 
aufeinander folgenden Zyklen führen. 
Während die unternehmensstrategischen 
Überlegungen und fi nanzpolitischen 
Rahmenbedingungen kontinuierlicher 
 Personalabbaumaßnahmen von Sozial- 
und Wirtschaftswissenschaftlern breit 
dokumentiert und diskutiert werden, 
muss man ein merkwürdiges Defi zit an 
Forschungsarbeiten konstatieren, was die 
emotionalen Folgen und Verarbeitungs-
prozesse durch die betroffenen Beleg-
schaftsangehörigen und ihre Interessen-
vertreter anbelangt. Umso erfreulicher 
sind die hier in Buchform vorliegenden 
Ergebnisse einer qualitativen empirischen 
Untersuchung. Sie wird von zwei Sozial-
wissenschaftlern vorgelegt, die nicht nur 
ihr sozialwissenschaftliches Methoden-
repertoire beherrschen, sondern die auch 
über ein immenses Erfahrungswissen ver-
fügen, das sie sich im Rahmen jahrzehn-
telanger Tätigkeit in der ökumenisch und 
paritätisch (in Kooperation mit Unter-
nehmensleitungen und Belegschaftsver-
tretungen) organisierten Industriearbeit 
der Landeskirchen und Bistümer in NRW 
(GSA) durch teilnehmende Beobachtung 
erworbenen haben. Die Autoren gehen 
von folgenden Fragen aus:
• Wie werden Personalabbau und da-

mit einhergehende Restrukturierun-
gen von den Mitarbeitern in den be-
troffenen Betrieben arbeitsemotional 
verarbeitet?
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• In den beiden Betrieben, in denen 
das Management harte Konzessions-
verhandlungen (Concession Bargai-
ning) vornimmt, zeigen die Mitarbei-
ter Befunde eines „Repetitiv Change 
Syndroms“, d. h. die Mitarbeiter sind 
nicht a priori veränderungsresistent, 
sie werden aber resistent durch stän-
dige und nicht abgeschlossene Um-
strukturierungen.

• Bei der Deutschen Steinkohle AG stel-
len die Autoren dieses Syndrom nicht 
so fest, weil das Management hier 
seiner sozialen Verpfl ichtung gegen-
über den Mitarbeitern nachkommt. 
Deshalb beteiligen sich die Mitar-
beiter dort engagiert an kontinuier-
lichen Verbesserungsprozessen und 
bringen sich in die Organisationsent-
wicklung ein, trotz des projektierten 
Auslaufens des Deutschen Steinkoh-
lenbergbaus im Jahre 2018.

• Ehemals stabile „psychologische Ver-
träge“ können zu fragilen werden. 
Während „Überlebende“ betriebsbe-
dingter Kündigungen eine Wieder-
holung befürchten, wie es im Mit-
telbetrieb der Fall ist, modelliert ein 
ständiger, allerdings „sozialverträg-
licher“ Personalabbau den psycholo-
gischen Vertrag immer wieder aufs 
Neue. Arbeitsemotionen eskalieren 
und psychologische Verträge werden 
dagegen zerstört, wenn das Manage-
ment mit betriebsbedingten Kündi-
gungen droht, wie das Fallbeispiel 
Opel Bochum eindrucksvoll belegt.

• Zudem schafft Personalabbau Ent-
scheidungsdilemmata für betrieb-
liche Akteure und Betroffene. Ih-
re Handlungsorientierungen werden 
beeinfl usst von der wirtschaftlichen 
Situation, den Ressourcenzugängen, 
von der Transparenz, der Verlässlich-
keit und der erfahrenen Vertrau-
enswürdigkeit der betrieblichen In-
teraktionskultur, aber auch von der 
jeweiligen betrieblichen Position, 
von den Vermittlungschancen auf 
den jeweiligen regionalen Arbeits-
märkten sowie von den kalkulierten 
sozialen Integrationskosten in einer 
neuen Umgebung. Folglich erzeugt 

Personalabbau Stress bei den Betrof-
fenen. 

• Stress und Vertrauensverlust resultie-
ren aber auch aus der zunehmenden 
Arbeitsintensität, aus steigendem 
Prozessdruck, aus der Reduzierung 
ehemals kommunikativer Zonen und 
aus dem sich verschärfenden Be-
triebsklima. Demgegenüber wirken 
die von den Betriebsräten ausge-
handelten Transfer- und Abkehrhil-
fen Stress reduzierend.

• Eines der interessantesten Ergeb-
nisse der Studie ist die Bedeutung, 
die mehr oder weniger entfaltete 
Mitbestimmungs- und Partizipati-
onsstrukturen für die Verarbeitung 
von betrieblicher Restrukturierung 
und Personalabbau haben: Je weiter 
die Mitbestimmung entfaltetet ist, 
desto größer ist der jeweilige soziale 
Rückhalt für die Belegschaft. Und je 
ausgewogener das Verhältnis von Ge-
ben und Nehmen (Reziprozitätsori-
entierung) in der betrieblichen Inter-
aktionskultur ist, desto eher können 
sozialverträgliche Abfederungen des 
Personalabbaus ausgehandelt wer-
den. Deutlich wird dies am Beispiel 
Deutsche Steinkohle.

• Auch der internen Information und 
Kommunikation kommt eine große 
Bedeutung zu. Nicht zuletzt spielt 
die Mobilisierungsfähigkeit der Be-
legschaft für den konkreten Verlauf 
und die Ergebnisse des concession 
bargainings zwischen Management 
und Belegschaften eine entschei-
dende Rolle, was sich nach Meinung 
der Autoren deutlich in der Fallstu-
die Opel/Bochum zeigt. 

Hervorzuheben bleibt das Kapitel über 
das Betriebsratshandeln. Die verglei-
chende Diagnose belegt überzeugend: 
Die Konfl ikt entschärfende Wirksamkeit 
von Betriebsratshandeln während einer 
Downsizing-Krise ist abhängig vom je-
weiligen rechtlichen Entfaltungsgrad 
der Mitbestimmungsstruktur. So orien-
tiert sich der Betriebsrat der Deutschen 
Steinkohle AG im Kontext der Montan-
mitbestimmung und tripartistischer Re-

gulierungen (Vereinbarungen zwischen 
IGBCE, Unternehmen und Staat) an 
einem Co-Management als Geschäfts-
partnerschaft mit dem Unternehmens-
management. Der Betriebsrat von Opel 
Bochum konnte, obwohl das GM-Kon-
zernmanagement permanent die Stand-
orte gegeneinander in Konkurrenz 
brachte und mit Schließungen drohte, 
den Standort durch sein konstruktiv-
kritisches Co-Management retten; dazu 
gehörte allerdings eine deutlich signali-
sierte Konfl iktbereitschaft. Demgegen-
über hat der engagierte Betriebsrat des 
Mittelbetriebes in einer autoritär-pater-
nalistischen Unternehmenskultur und 
aufgrund der schwächeren Mitbestim-
mungsform ungleich schwierigere Hand-
lungsbedingungen.

Das Buch überzeugt nicht nur durch 
eine scharfsinnige Analyse der Wand-
lungsprozesse von „psychologischen Ver-
trägen“ und ihrer Wirkungsfaktoren in 
Personalabbauprozessen und bei organi-
satorischen Umstrukturierungen. Es er-
laubt dem Leser auch einen plastischen 
Einblick in moderne Arbeitsbeziehungen 
und in die betriebliche Alltagsrealität. Es 
schärft insbesondere den Blick für die 
Bedeutung der so genannten „weichen 
Faktoren“. Das macht die Lektüre auch 
für aufgeklärte Führungspersonen loh-
nend. Die trotz eines hohen wissen-
schaftlichen Niveaus erstaunlich ver-
ständliche Sprache erschließt das Buch 
hoffentlich einem großen Leserkreis.

Norbert Zöller
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 Gerechtigkeiten

dierende und Lehrende der Sozialethik, 
die vor allem am gerechtigkeitstheore-
tischen Durchdringen und Aufarbeiten 
von konzeptionellen und sozialen Fra-
gestellungen interessiert sind, kommen 
hingegen weniger auf ihre Kosten. Ge-
rechtigkeitstheoretische Überlegungen 
fi nden sich gleichwohl z. B. in Emunds’ 
Ausführungen zur Beteiligungsgerech-
tigkeit, die er als Leitkonzeption für die 
Gerechtigkeit in der demokratischen Ge-
sellschaft vorstellt, der die Verteilungs-
gerechtigkeit als Mittel beizuordnen ist, 
oder in Möhring-Hesses kritischen Be-
merkungen zur „Generationengerechtig-
keit“ und den logischen Grundlagen, die 
für eine sinnvolle Verwendung dieses Be-

griffs in sozialethischen Zusammenhän-
gen berücksichtigt werden müssen.

Im Vorwort werfen die Herausge-
ber die Frage auf, ob es bei der Viel-
zahl und Diversität der sozialen Sach-
verhalte sowie der so unterschiedlichen 
Konsequenzen, die die Frage nach Ge-
rechtigkeit zu fordern scheint, nicht an-
gebracht wäre, von einer legitimen Viel-
zahl von „Gerechtigkeiten“ auszugehen 
und den Kollektivsingular damit fallen 
zu lassen. Leider lässt sich unter den Bei-
tragenden nur Peter Steinacker zur Fra-
ge provozieren, was das überhaupt be-
deuten könnte: Pluralität der Zugänge, 
Pluralismus der legitimen praktischen 
Folgerungen, oder gar eine begriffl iche 
Vielheit an Gerechtigkeiten, also noch 
über die in der Struktur moderner Ge-
sellschaften begründete Mehrzahl nicht 
auf einander rückführbarer Gerechtig-
keitstheorien hinaus? 

Von der Veröffentlichung einer Ring-
vorlesung kann gerechterweise nicht er-
wartet werden, grundlegende Fragen der 
Gerechtigkeitstheorie zu beantworten 
oder Neuansätze für die ethische Bewer-
tung in sozialen Bereichen zu liefern. Das 
Genre eignet sich viel eher dazu, den Ein-
stieg in die sozialethische Betrachtungs-
weise zu erleichtern und einen (zwangs-
läufi g) rhapsodischen Überblick über die 
Bandbreite der Gerechtigkeitsthema-
tik zu geben. Letzteres ist diesem Buch 
durchaus gelungen, und es ist sein Ver-
dienst, die Schwierigkeiten nicht zu ver-
schweigen, die sich bei der Vertiefung 
unweigerlich einstellen.

Christof Mandry

Gerhard Kruip / Michael Fischer (Hg.): 
Gerechtigkeiten. Hannoversche Zwi-
schenrufe 2006 (Philosophie aktuell. 
Veröffentlichungen aus der Arbeit des 
Forschungsinstitutes für Philosophie 
Hannover, Bd. 5), Münster: Lit 2007, IX 
und 167 S., ISBN 978–3–8258-0121–2

Der aus einer Ringvorlesung am For-
schungsinstitut für Philosophie Han-
nover hervorgegangene schmale Sam-
melband vereint insgesamt 13 Beiträge, 
die sich mit gerechtigkeitstheoretischen 
Ansätzen, aber auch mit Kontexten und 
ethischen Feldern befassen, in denen 
die Gerechtigkeitsfrage aktuell disku-
tiert wird. Thematisch lassen sich die 
Beiträge folgenden Schwerpunkten zu-
ordnen: Mit Zugängen und Konzepten 
der (sozialen) Gerechtigkeit befassen 
sich Arno Anzenbacher, Wolfgang Vö-
gele, Bernhard Emunds und Matthias 
Möhring- Hesse. Eine größere Gruppe 
von Beiträgen informiert über und dis-
kutiert Einzelfragen im Kontext des in die 
Kritik geratenen Sozialstaats, wobei der 
Schwerpunkt auf (Kinder-)Armut liegt 
(Walter Lampe, Hans-Jürgen Marcus, Elke 
Feustel), neben dem noch die Gerechtig-
keit zwischen den Geschlechtern (Sigrid 
Häfner, Christa Schnabl), im Bildungs- 
(Axel Bernd Kunze) und Gesundheitswe-
sen (Ruth Schimmelpfeng-Schütte) be-
handelt wird. Peter Steinacker wirf die 
Frage nach den gerechten Bedingungen 
für Migration und ihre Bedeutung für 
die Zivilgesellschaft auf. Johannes Wal-
lachers Perspektiven auf einen entwick-
lungsgerechten Welthandel stellen den 
einzigen Beitrag dar, der den Rahmen des 
Nationalstaats überschreitet.

Attraktiv macht den Sammelband, 
dass die Beiträge überwiegend kurz ge-
fasst und leicht verständlich sind und 
zudem die anwendungsbezogenen Ge-
rechtigkeitsfragen nicht nur von So-
zialethikern behandelt werden, sondern 
auch von Mitarbeitern und Leitungsper-
sonen aus Kirche, Diakonie und Caritas. 
Er eignet sich daher gut zur einführenden 
und problemeröffnenden Lektüre. Stu-

 Leben mit Hartz IV

Thomas Wagner: Draußen – Leben mit 
Hartz IV. Eine Herausforderung für die 
Kirche und ihre Caritas. Mit einem Vor-
wort von Bischof Kamphaus, Freiburg 
i. Br.: Lambertus 2008, 183 S., ISBN 
978–3–7841–1822-

Der Buchtitel suggeriert: Wer von 
Arbeitslosengeld II leben muss oder von 

einem entsprechend aufgestockten Nied-
rigstlohn, wird zum gesellschaftlichen 
Außenseiter, gerät ins Abseits. Auch 
manche Verteidiger der Hartz IV-Gesetze 
werden dem nur bedingt widerspre-
chen, jedoch hinzufügen: Gleichzeitig 
sind aber die Chancen enorm gestiegen, 
von „draußen“ auch wieder nach „drin-
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Insgesamt liegt hier ein sehr lesens-
wertes Buch vor, das exakte Informa-
tion und engagierte sozialethische Ori-
entierung mit einem ausführlichen und 
eindrucksvollen Blick auf die Lebens-
umstände von Armen in Deutschland 
verbindet. Auf kleinere formale Män-
gel (der Kontext von Zitaten und zi-
tierten Autoren in den Texteinschüben 
wird nicht immer klar, s. 33. 34. 97 u. ö.; 
Qualität der Abb. S. 55) sei nur der Voll-
ständigkeit halber hingewiesen. Zumin-
dest gewagt erscheint es, John Rawls’ 
Differenzprinzip (ein Element seiner li-
beralen und vor allem auf faire Verfah-
ren bedachten Gerechtigkeitstheorie) zur 
säkularen Parallele der christlichen Op-
tion für die Armen aufzuwerten und als 
Begründung für deren Geltung auch au-
ßerhalb des christlichen Kontextes her-
anzuziehen.

Richard Geisen

nen“ zu kommen, einen Arbeitsplatz mit 
entsprechendem Einkommen zu fi nden. 
Die „Reform“ habe – so die Argumenta-
tion – einen durchaus beachtlichen An-
teil an der jüngsten Belebung auf dem 
Arbeitsmarkt und der Verminderung der 
Arbeitslosenzahlen; das Prinzip „Fördern 
und Fordern“ sowie die Neuorganisation 
der Beratungs- und Vermittlungsdienste 
zeige positive Wirkung. Thomas Wagner 
widerspricht in allen Punkten: Der Anteil 
der Langzeitarbeitslosen, die das höhere 
Arbeitslosengeld I erhalten, sei durch die 
Reform deutlich verringert und damit die 
durchschnittliche Höhe des Arbeitslosen-
geldes abgesenkt worden. Die fünf Mio. 
Menschen aber (Stand: Sept. 2007), die 
ALG II erhalten, seien mit dem Regel-
satz von 347 €, der keineswegs das so-
ziokulturelle Existenzminimum sichere, 
meist wesentlich schlechter gestellt als 
bei der früheren Arbeitslosenhilfe. Die 
Kürzungen aufgrund der Berücksichti-
gung der jeweiligen „Bedarfsgemein-
schaft“ schränkten vor allem die Perspek-
tiven junger Menschen ein. Es gebe in 
Deutschland, so Wagner, keine „armuts-
feste Grundsicherung“ und das sei eine 
„gravierende Gerechtigkeitslücke“ (154). 
Das Prinzip des Förderns werde spätes-
tens dann unterschlagen, wenn es um 
schwer Vermittelbare gehe. Das massen-
haft eingesetzte Instrument der so ge-
nannten „Arbeitsgelegenheiten“ (Ein-Eu-
ro-Jobs) sei kaum tauglich; es schaffe für 
die Betroffnen „in der Regel keine Brü-
cke in den ersten Arbeitsmarkt“ (155). 
Statt dessen würden vielfach reguläre 
Arbeitsverhältnisse ersetzt. Die unter 
den Stichworten „Fordern“ und „Eigen-
verantwortung“ eingeführten Kontroll- 
und Sanktionsmechanismen haben, so 
Wagner, gerade nicht die „Autonomie 
des Einzelnen“ gestärkt, sondern ihn 
zum „ausgegrenzten Marktsubjekt“ frei-
gesetzt (160).

Für das Engagement von Kirche und 
Caritas gegen Armut und Ausgrenzung 
fordert Wagner daher u. a.: verstärktes 
Werben für eine armutsfeste und diskri-
minierungsfreie Grundsicherung; Mithil-
fe beim Aufbau eines „Dritten Arbeits-
marktes“ für Geringqualifi zierte und 

Langzeitarbeitslose; vielfältige Bera-
tungs- und Unterstützungsangebote 
für die Opfer der Hartz IV-Reform. Sei-
ne sozialethische Bewertung sieht er 
begründet in der Option für die Armen 
als Kern der christlichen Botschaft, aber 
auch in allgemein anerkannten Gerech-
tigkeitsregeln. Mit Blick auf die jüngeren 
kirchlichen Erklärungen zur Gerechtig-
keitsfrage fasst er knapp zusammen: Die 
angemahnte „Beteiligungsgerechtigkeit“ 
fuße nicht auf einer abstrakten Chan-
cengleichheit, sondern auf einer konkret 
umzusetzenden Befähigungs- und Ver-
teilungsgerechtigkeit; das viel gerühmte 
Subsidiaritätsprinzip dürfe dabei nicht 
als „Vorfahrt für Eigenverantwortung“ 
missverstanden, sondern müsse mit Nell-
Breuning als „Assistenzgebot“ verstanden 
und praktiziert werden (148 f.).

Ihr besonderes Gewicht und ihre 
Glaubwürdigkeit erhalten diese Überle-
gungen dadurch, dass der Autor ihnen 
eine ebenso konkrete wie kritische Erhe-
bung und Analyse der Hartz IV-Reform 
und ihrer Folgen vorausschickt. Ausführ-
lich werden neun betroffene Personen in 
ihren sehr unterschiedlichen Lebensla-
gen vorgestellt. Sie kommen selbst sehr 
eingehend zu Wort. Knappe Kommen-
tare vervollständigen die jeweiligen Le-
bensbilder, die durchweg von einer mi-
serablen materiellen Lage geprägt sind, 
die aber doch ganz unterschiedliche bio-
grafi sche, soziale und weltanschauliche / 
religiöse Orientierungen zeigen. Einge-
schoben sind jeweils längere Textblöcke 
mit kompakten und präzisen Informa-
tionen bzw. Analysen zur Hartz IV- Ge-
setzgebung und den ganz konkreten Fol-
geproblemen. Ein Vorwort von Bischof 
Franz Kamphaus und eine Einführung 
des Autors zu den leitenden Fragestel-
lungen sind den Porträts vorangestellt. 
Im Anhang fi nden sich ein Literaturver-
zeichnis, eine Liste von Kontaktadressen 
im Bistum Limburg (die Studie ist im Auf-
trag des dortigen Sozialpolitischen Ar-
beitskreises entstanden) und eine zur 
Buchveröffentlichung aktualisierte In-
formation über die Situation der neun 
porträtierten Personen.
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Der europäische Einigungsprozess 
fordert die Kirchen heraus, ih-

ren Öffentlichkeitsauftrag gemeinsam 
wahrzunehmen – jedenfalls sollte er 
dies tun. Dass auch die europäische 
Politik ein Interesse an einem aktiven 
und kritischen Beitrag der Kirchen hat, 

zeigt nicht zuletzt die 
Klausel im Reformver-
trag von Lissabon, die 
einen regulären Dia-
log zwischen den eu-
ropäischen Institutio-
nen und den Kirchen 
und Religionsgemein-
schaften vorsieht. Ein 
derartiges gemeinsames 
Engagement setzt eine 
innerchristliche Ver-
ständigung über Ziele 

und Inhalte, d. h. eine sozialethische 
Ökumene, voraus. Die Tatsache, dass 
die Kirchen des Kontinents durch die 
europäische Einigung erstmals in ih-
rer Geschichte unter einem politischen 
Dach leben, stellt zudem einen öku-
menischen Kairos ersten Ranges dar. 
Durch den EU-Beitritt Rumäniens und 

Bulgariens (2007), d. h. von Ländern 
mit großen orthodoxen Mehrheiten, 
wurde klar, dass es nicht mehr nur um 
das Verhältnis katholischer und evan-
gelischer Ethik geht, sondern die ost-
kirchliche Sozialtheologie in diesen 
Verständigungsprozess einzubezie-
hen ist. Die Frage nach den Ressour-
cen für eine ökumenische Sozialethik 
weitete sich auf diese Weise auf jene 
nach den Gemeinsamkeiten, aber auch 
Differenzen zwischen den drei großen 
christlichen Traditionen. 

Hintergründe

Das Projekt „Sozialethik aus ökume-
nischer Perspektive“ am Institut für 
Sozialethik der Katholisch-Theologi-
schen Fakultät der Universität Wien 
widmet sich seit einigen Jahren die-
ser Frage eines ökumenischen „Tria-
logs“ in sozialethischen Belangen. Den 
Anstoß dafür gab der österreichische 
Sozialwortprozess (1999 bis 2003), an 
dem vierzehn christliche Kirchen be-
teiligt waren, darunter mehrere ortho-

doxe und altorientalische (vgl. www.
sozialwort.at). Die Teilnahme der öst-
lichen Kirchen, die durch die geopo-
litische Lage und das von jeher gute 
ökumenische Klima in Österreich mög-
lich wurde, war das eigentliche Novum 
an diesem Prozess. Das österreichische 
Sozialwort gewann dadurch eine be-
sondere Vorbildwirkung und fand weit 
über Österreich hinaus Beachtung. 

Es sei an dieser Stelle daran erin-
nert, dass die ökumenische Sozial-
verkündigung seit dem Durchbruch 
bei der Ersten Europäischen Ökume-
nischen Versammlung in Basel 1989 
national und europäisch beachtliche 
Fortschritte gemacht hat. Vor allem 
die Charta Oecumenica (2001) mit dem 
programmatischen Untertitel „Leitli-
nien für eine wachsende Zusammen-
arbeit der Kirchen in Europa“ plädiert 
für eine auf Kontinuität hin angelegte 
ökumenische Kooperation vor allem 
im sozialen und politischen Bereich, 
der so als wichtiger Ort der Ökumene 
anerkannt wird. 

Das Projekt einer ökumenischen So-
zialethik war zuerst als wissenschaft-
liche Begleitung und Fundierung des 
österreichischen Sozialwortprozesses 
gedacht. Denn abgesehen von einigen 
Publikationen zum Verhältnis von ka-
tholischer und protestantischer Sozial-
ethik im deutschen Sprachraum, gab 
und gibt es wenig an sozialethischer 
Refl exion über konfessionelle Grenzen 

Der europäische Einigungsprozess drängt zum ökumenischen „Trialog“ zwischen den 
Vertretern ostkirchlicher, katholischer und evangelischer Sozialethik. Das Projekt „So-
zialethik aus ökumenischer Perspektive“ an der Katholischen Fakultät der Universität 
Wien stellt sich seit einigen Jahren dieser Herausforderung. Ingeborg Gabriel gibt ei-
nen kurzen Einblick in Hintergründe, Inhalte und bisherige Ergebnisse und zeigt Per-
spektiven für die ökumenische Zusammenarbeit im Bereich der Sozialethik auf.

Auf dem Weg zu einer 
ökumenischen Sozialethik 

Europa

Ingeborg Gabriel
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hinweg. Die orthodoxe Sozialtheologie 
war praktisch terra incognita.

Bestandsaufnahme

Den ersten Schritt sollte daher eine 
Bestandsaufnahme bilden, deren Ver-
öffentlichung in Form eines Tripty-
chons konzipiert wurde. Nach einem 
gemeinsamen Vorwort über Methode 
und Grundlagen sollten die sozialethi-
schen Zugänge in der Orthodoxie, dem 
Katholizismus und dem Protestantis-
mus als je eigenständige Formen der 
Refl exion über die Verwirklichung des 
gemeinsamen christlichen Auftrags zu 
Nächstenliebe und Gerechtigkeit dar-
gestellt werden. Der methodische An-
satz war so multiperspektivisch und 
zielte darauf, die konfessionellen So-
zialethiken in ihrer Eigenart zu würdi-
gen und auf ihre Ergänzungsfähigkeit 
und -bedürftigkeit hin auszuloten. Die 
Einführung in die biblisch, patristisch 
und theologisch begründete orthodoxe 
Sozialtheologie bildet – durchaus im 
Sinne eines Fundaments – den An-
fang. In der Mitte steht die traditionell 
ethisch-philosophisch begründete ka-
tholische Sozialethik, gefolgt von der 
evangelischen. Der Aufriss zeigt be-
reits, dass – auch wenn die theologi-
schen Grundlagen wichtig bleiben – der 
jeweilige soziale und historische Kon-
text das sozialethische Denken der Kir-
chen nachhaltig geprägt hat. Das Buch 
„Perspektiven ökumenischer Sozial-
ethik. Der Auftrag der Kirchen im grö-
ßeren Europa“ wurde 2005 (in zweiter 
Aufl age 2006) publiziert. Mit Ulrich H. 
Körtner, dem Systematiker der evange-

lisch-theologischen Fakultät der Uni-
versität Wien, stand ein ausgewiesener 
Autor und Gesprächspartner für dieses 
Projekt zur Verfügung. Den orthodoxen 
Teil verfasste Alexandros Papaderos, 
Direktor der Orthodoxen Akademie von 
Kreta. Ihm kam die schwierige Aufga-
be zu, einen Überblick über ein Fach zu 
erstellen, das erst im Entstehen begrif-
fen ist. Der Band ist so auch als eine Art 
Lehrbuch konzipiert, das die Studieren-
den mit der Sozialethik der jeweils an-
deren Konfessionen vertraut machen 
soll. Übersetzungen ins Englische und 
Rumänische sind in Vorbereitung. Der 
gemeinsame Festvortrag des Metro-
politen von Novi Sad, Irenej (Bulo-
vic), und des Erzbischof von Belgrad, 
Stanislao Hocevar, bei der Buchpräsen-
tation war ein ökumenisches Zeichen, 
das zugleich die politische Brisanz des 
sozialethischen Dialogs gerade auch 
mit der Orthodoxie zeigte.

Solidarität und Gerechtigkeit

Das anschließende Symposium – die 
erste einer Reihe von Tagungen, die 
Grundlagenfragen sowie Themen an-
gewandter Sozialethik ökumenisch be-
handeln sollen – war dem Themenbe-
reich „Solidarität und Gerechtigkeit“ 
gewidmet.1 Die Referenten kamen aus 
Österreich, Deutschland, Griechenland, 
Rumänien und Serbien.2 Die Beiträge 
der protestantischen und katholischen 
Autoren (Bedford-Strohm, Tobler, Neu-
hold) zeigen eine große Übereinstim-
mung im Grundsätzlichen aber auch in 
praktischen Fragen. Der Ansatz der Or-
thodoxie ist demgegenüber, wie in den 

Referaten (Preda, Bel) deutlich wurde, 
stärker theologisch fundiert und ekkle-
sial verankert. Doch das tradierte Kli-
schee, dass praktische Diakonie und 
ethische Fragen in der orthodoxen 
Theologie keine Rolle spielen, bestä-
tigte sich nicht.

Kirchen und politische Kultur

Im November 2007 veranstaltete das 
Institut eine zweite Tagung diesmal 
zum Thema „Die Kirchen und die po-
litische Kultur Europas“, das sich mit 
der sozialethischen Argumentation 
im Bereich Menschenrechte, Demo-
kratie, Nation und Zivilgesellschaft in 
den verschiedenen Konfessionen aus-
einander setzte.3 Die Referate, wie die 
(gleichfalls dokumentierten) Diskus-
sionen im Anschluss daran, zeigten, 
dass hier noch ein weites Terrain für 
theologisch substanzielle und poli-
tisch dringliche Diskurse ist. Denn die 
christliche Rezeption der säkularen po-
litischen Erfi ndungen der Moderne un-
ter gleichzeitiger Zurückweisung eines 
gesellschaftlich wieder an Boden ge-
winnenden Säkularismus ist politisch 
höchst aktuell und fordernd, vor allem 
für die orthodoxe Theologie. 

Ergebnisse

Wie lassen sich nun die bisherigen 
Ergebnisse dieses Dialogprozesses zu-
sammenfassen?
• Zum einen wurde deutlich, dass das 
sozialethische Denken stark vom jewei-
ligen historischen und sozialen Umfeld 
abhängt. Das Grundgebot der Nächs-
tenliebe hat zwar immer und überall 
zu christlichem Sozialengagement und 
zur Refl exion von Gerechtigkeitsfra-
gen geführt. Beides nahm und nimmt 
jedoch je nach politischem, sozialem 
und geistigem Kontext unterschied-
liche Formen an. Dies ist nicht wei-
ter verwunderlich. Die gesellschaft-
liche Stellung der Kirchen und die 
damit gegebenen (oder  verweigerten) 

1 Der Tagungsband ist inzwischen erschienen: I. Gabriel / F. Gassner (Hg.): Solidarität 
und Gerechtigkeit. Ökumenische Perspektiven, Ostfi ldern 2007.

2 Die russisch orthodoxe Theologie wurde bewusst nicht einbezogen, da ihre Posi-
tionen im Anschluss an die Veröffentlichung der Sozialkonzeption im Jahre 2000 (vgl. 
R. Uertz / R. Thesing: Die Sozialdoktrin der Russisch Orthodoxen Kirche, St. Augustin 
2001) bei mehreren Anlässen behandelt worden sind, so bei einer von Pro Oriente ge-
meinsam mit dem Institut für Sozialethik veranstalteten Tagung, vgl. „Die Sozialkonzep-
tion der Russisch Orthodoxen Kirche. Ein Dokument der sozialen Verantwortung“, Wien 
2007 hrsg. v. Pro Oriente. 

3 Der Tagungsband wird im Herbst unter dem Titel: I. Gabriel (Hg.): Politik und Theo-
logie. Perspektiven ökumenischer Sozialethik (Ostfi ldern 2008) erscheinen.
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Möglichkeiten zur intellektuellen Par-
tizipation und Diakonie beeinfl ussen 
naturgemäß die Sozialethik und die 
theologische Refl exion zu sozialen 
Themen. Die Unterschiede sind daher 
weniger grundsätzlich als das Resul-
tat geschichtlicher Prägungen und Er-
fahrungen (oder Widerfahrnisse). Mit 
Blick auf die orthodoxen Kirchen: Die 
lange Zeit osmanischer Herrschaft und 
die vergleichsweise kurze aber bis heu-
te stark präsente des Kommunismus 
sind wohl in stärkerem Maße für das 
Fehlen einer entfalteten Sozialethik 
verantwortlich als ein grundsätzlich 
auf das Mystische und Jenseitige hin 
angelegter Charakter der Orthodoxie. 
So wichtig die Verbindung von Litur-
gie und Diakonie in ihnen ist, so we-
nig überzeugend ist es, daraus essen-
tielle Unterschiede zwischen Ost- und 
Westkirchen abzuleiten. Dies bedeu-
tet jedoch nicht, dass es nicht beacht-
liche kulturelle Barrieren gibt. Die 
Westkirchen haben das ostkirchliche 
Erbe weitgehend ausgeblendet, ohne 
diese Halbierung der christlichen Kul-
tur als den Verlust zu begreifen, der 
sie tatsächlich ist. Das Bild der Ost-
kirchen vom Westen hingegen ist viel-
fach negativ geprägt, auch wenn sich 
hier nicht zuletzt durch die europä-
ische Integration Änderungen abzu-
zeichnen beginnen.
• Zweitens zeigte sich, dass die theo-
logischen Differenzen vor allem im Be-
reich der Anthropologie und Ekklesi-
ologie auch sozialethisch relevant 
sind. Anthropologisch führt die Ein-
schätzung der Fähigkeiten der prak-
tischen Vernunft notwendig zu einem 
spezifi schen Profi l menschlicher Ver-
antwortlichkeit als Grundlage der So-
zialethik. Doch auch hier war über-
raschend, dass das theologisch im 
Protestantismus anders konzipierte 
Verhältnis von Natur und Gnade sich 
weniger auf die konkrete Ethik aus-
wirkt, als man annehmen könnte. Zwar 
ist die protestantische Anthropologie 
eher relational, die katholische hin-
gegen eher substanziell geprägt, aber 
diese Sichtweisen ergänzen sich mehr 

als sie sich ausschließen. Das „Men-
schenbild“ der Orthodoxie ist trini-
tarisch und stark ekklesial verankert. 
Hier bedarf es noch weiterer Klä-
rungen, um die Vorwürfe des Indivi-
dualismus; Horizontalismus und der 
Selbstsäkularisierung gegenüber der 
westlichen Theologie zu entkräften 
und das Konzept einer relativen Au-
tonomie der irdischen Wirklichkeiten 
verständlich zu machen.
• Damit ist bereits ein dritter Punkt 
angesprochen: Die Relevanz der kirch-
lichen Strukturen und Ekklesiologie 
für die Sozialethik. Hier fallen wich-
tige Vorentscheidungen über das Ver-
hältnis von Gemeinschaft und In-
dividuum und jenes zwischen den 
Mitglieder der eigenen Kirche und den 
Anderen. Darüber hinaus ist die Be-
deutung des kirchlichen Amtes für die 
ethisch-moralische Entscheidungsfi n-
dung des Einzelnen in den Kirchen be-
kanntlich unterschiedlich. Auch diese 
Unterschiede erweisen sich freilich bei 
genauerer Betrachtung als geringer als 
vielfach angenommen. Die katholische 
Sozialverkündigung nimmt zwar was 
Verbindlichkeitsanspruch und globa-
le Verbreitung betrifft eine Sonder-
stellung ein. Die protestantischen und 
orthodoxen Sozialdokumente spielen 
schon aufgrund der meist nationalen 
Begrenztheit (z. B. die Schriften der 
EKD) keine vergleichbare Rolle. Doch 
die verbindlichen anthropologischen 
Grundsätze sind weitgehend iden-
tisch. Wenn in letzter Zeit öfters von 
ethischen Differenzen als Hemmschuh 
der Ökumene die Rede ist, dann be-
schränken sich diese auf bio- und se-
xualethische Themen, die vielfach als 
Ethik schlechthin bezeichnet werden. 
Dies berührt jedoch die Sozialethik nur 
am Rande. In ihr verläuft die Debatte 
eher quer zu und nicht entlang kon-
fessioneller Linien.4

Fazit

Die vielfach konstatierte Krise der 
Ökumene hat mehrere Gründe. Zu 
wenig Beachtung wurde m. E. bis-
her der Tatsache geschenkt, dass die 
jahrhunderte langen Spaltungen ei-
genständige konfessionelle Kulturen 
und Identitäten, sowie Arten, Theolo-
gie zu treiben, hervor gebracht haben. 
Sie sind jedoch eher das Resultat histo-
rischer Erfahrungen als dogmatischer 
Unterschiede. Ein Projekt, wie jenes ei-
ner ökumenischen Sozialethik, in dem 
es nicht um dogmatisch sensible Fra-
gen kirchlicher Strukturen geht, kann 
einen wichtigen Beitrag zu den not-
wendigen kulturellen Brückenschlä-
gen leisten. Bereits das „Dekret über 
den Ökumenismus“ regte eine „stärkere 
Zusammenarbeit in den Aufgaben des 
Gemeinwohls“ an, um „der mensch-
lichen Person zu ihrer wahren Würde 
zu verhelfen, für die Förderung des 
Friedens … wie auch für die Bereitstel-
lung von Mitteln aller Art gegen die 
Nöte unserer Zeit …“ (UR 12). Dies soll-
te unter Anerkennung der „legitimen 
Verschiedenheit“ in der theologischen 
Lehrverkündigung geschehen (UR 17). 
Diese Ausweitung der Ökumene auf die 
Sozialethik ist heute von noch größerer 
Bedeutung als damals. Denn um in den 
pluralistischen Gesellschaften Europas 
soziale Themen anzusprechen und zu 
refl ektieren, braucht es eine paneuro-
päische Sozialethik, die theologisch 
fundiert ist – dies ist ihr Identitäts-
ausweis –, ohne hinter das erreichte 
Niveau begriffl icher Differenzierungen 
zurückzufallen, das in der Auseinan-
dersetzung mit der Ethik der Moder-
ne bereits erreicht wurde. Eine öku-
menische Zusammenarbeit kann dafür 
nur von Vorteil sein. 

4 So auch Heinrich Bedford-Strohm: Ökumene in der Sozialethik. Wie eng ist die Ver-
bindung zwischen Ekklesiologie und Ethik? HerderKorr 62, 4/2008, 192–196 als Antwort 
auf Ulrich H. Körtner: Auf dem Weg zu einer ökumenischen Soziallehre. Evangelische Kir-
che vor neuen Herausforderungen, ZEE 51 (2007), 163–168.
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Ist von „Menschen am Rande“ die 
Rede, weiß sich die Kirche in beson-

derer Weise herausgefordert. Die Par-
teinahme für die Armen und Benachtei-
ligten ist ihre vorrangige Option, wenn 
es um die Bewertung gesellschaft-
licher Zustände geht. Sie kann sich 
nicht, auch nicht in ihrer refl exiven 
Gestalt als christliche Sozialethik, wie 
die meisten Sozialwissenschaften, mit 
der neutralen Beobachterperspektive 
begnügen. Gleichwohl muss sie im-
mer wieder nüchtern prüfen, welche 
Umstände das Schicksal der Menschen 
prägen. Dieser Hinweis ist zwar selbst-
verständlich, aber er wird im Zusam-
menhang mit dem politisch-sozialen 
Engagement der Kirche immer wieder 
kritisch angefragt. „Engagiert aber in-
kompetent“, so könnte man viele Re-
aktionen auf kirchliche Stellungnah-
men nicht nur von wissenschaftlicher 
Seite zusammenfassen.1 So sehr sich 
die Kirche auch müht, so sehr wird 
ihr immer wieder Moralismus vorge-
worfen, weil sie ans Solidaritätsge-

fühl appelliert oder soziale Gerech-
tigkeit fordert, ohne, so der Argwohn, 
die spezifi schen Bedingungen moder-
ner Gesellschaften und das Anwen-
dungsproblem von Ethik angemessen 
zu berücksichtigen.

Hinter einer solchen Skepsis gegen-
über kirchlichem Engagement steht ein 
fundamentales Problem, nämlich das 
des Verhältnisses von Markt und Mo-
ral. In den folgenden eher thesenhaften 
Überlegungen geht es aus sozialethi-
scher Sicht um die Caritas, die zu-
nächst ein ausgesprochen konfl ikt-
haftes Verhältnis zum Markt 
kennzeichnet. Um so überraschender 
klingt folgende These „ökonomischer 
Ethik“: Die Marktwirtschaft ist die ef-
fi zienteste Form der Caritas. Weil diese 
These nicht nur provokant klingt, son-
dern durchaus programmatische Kraft 
gewonnen hat, übrigens nicht nur in 
Wirtschafts- und Politikkreisen, gilt es, 
zunächst einen Blick auf die aktuelle 
wirtschaftsethische Debatte zu werfen, 
um die strukturellen Bedingungen 

kirchlich-sozialen En-
gagements in der mo-
dernen Gesellschaft 
besser zu verstehen. 
Kann es das Ziel sein, 
Caritas überfl üssig zu 
machen oder ist sie 
gar als kontraproduk-
tiv einzustufen? Aber 
könnten überhaupt, 
wie die These zu sug-
gerieren scheint, alle, 
wenn sie nur wollten, in die freie 
Marktwirtschaft integriert werden? 
Und grundsätzlicher: In welchem Ver-
hältnis stehen Caritas und Marktwirt-
schaft zueinander?

Bevor wir uns der in der soeben 
zitierten These implizierten Verhält-
nisbestimmung von Markt und Cari-
tas zuwenden, muss eigens das hier 
zugrunde liegende Verständnis von 
Caritas angesprochen werden. Caritas 
ist zunächst zu verstehen als die Insti-

 Die Caritas ist die 
 Institution gewordene 
 Vermittlung kirchlicher 
Liebestätigkeit

 Die Caritas ist die 
 Institution gewordene 
 Vermittlung kirchlicher 
Liebestätigkeit

Der Beitrag wendet sich gegen eine zentrale These der ordoliberalen Wirtschaftsethik 
und fragt nach dem Stellenwert der Caritas in einer Gesellschaft, die sich dem Ord-
nungsrahmen einer sozialen Marktwirtschaft verpfl ichtet weiß. Wie kann das Selbst-
verständnis heutiger Caritas beschrieben werden? Verstärkt die Caritas Tendenzen 
zur unsachgemäßen Moralisierung gesellschaftlicher Probleme? Sind die Aufgaben 
einer institutionalisierten Praxis der Nächstenliebe nicht doch zurückführbar auf Ka-
tegorien einer funktionierenden Marktwirtschaft? Wo liegen heute die spezifi schen 
Chancen und Herausforderungen der verbandlichen Caritas?

Ist die Marktwirtschaft 
die effi zientere Form 
der Caritas?

Günter Wilhelms

1  Man denke etwa an die Reaktionen 
auf das Gemeinsame Wort der beiden deut-
schen Kirchen zur wirtschaftlichen und so-
zialen Lage in Deutschland „Für eine Zu-
kunft in Solidarität und Gerechtigkeit“ von 
1997.
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tution gewordene Vermittlung kirch-
licher Liebestätigkeit. Aber zugleich 
ist die kirchliche Liebestätigkeit prak-
tische Nächstenliebe jedes einzelnen 
Christen. Unter dieser Voraussetzung 
besteht die Herausforderung darin, 
zwischen Institution und individueller 
Liebestätigkeit zu vermitteln.

Genau diese Herausforderung ver-
sucht die hier zu diskutierende Position 
zu umgehen: „Das Streben nach indi-
vidueller Besserstellung wird zum Mo-
tor der Solidaritätsmoral des Abend-
landes. Marktwirtschaft löst die alte 
Caritas, die alte Mildtätigkeit, ab, sie 
wird zur effi zientesten Form der Cari-
tas, die die Weltgeschichte bisher ge-
sehen hat.“ (Homann 2001, 95). Diese 
Behauptung von einem der prominen-
testen Wirtschaftsethiker ist der Aus-
gangspunkt unserer Überlegungen. Da-
hinter steht eine nicht nur in 
Wirtschaftskreisen fest verankerte Vor-
stellung von gesellschaftlicher Ord-
nung und Wohlfahrt. Die Geschichte 
der modernen Gesellschaft scheint ja 
auch den schlagenden Beweis zu lie-
fern: „Die moderne Marktwirtschaft 
hat bei gleichzeitig exorbitantem Be-
völkerungswachstum einen Pro-Kopf-
Wohlstand hervorgebracht, wie sich 
das vormoderne Utopisten nicht vor-
stellen konnten.“ (ebd.) Möglich ge-
macht hat es, so die dominierende 
Theorie, eine kluge Rahmenordnung 
mit forciertem Wettbewerb und die mit 
ihr einhergehende Verfolgung der In-
teressen jedes Einzelnen. Mehr „Moral“ 
ist gar nicht nötig: „Nicht vom Wohl-
wollen des Metzgers, Brauers und Bä-
ckers erwarten wir das, was wir zum 
Essen brauchen, sondern davon, dass 
sie ihre eigenen Interessen wahrneh-
men. Wir wenden uns nicht an ihre 
Menschen-, sondern an ihre Eigenlie-
be, und wir erwähnen nicht die eige-
nen Bedürfnisse, sondern sprechen von 
ihrem Vorteil.“ (Smith 1978, 17) Dieser 
berühmte und wohl meistzitierte Satz 
in der wirtschaftsethischen Literatur 
des Moralphilosophen Adam Smith er-
wartet also, anders als etwa die tradi-
tionelle Philosophie oder die Theolo-

gie, eine Besserstellung aller von 
Regelungen, die dazu führen, dass sich 
bestimmte Normen gleichsam selbst 
durchsetzen, weil sie den als eigenin-
teressiert gedachten Akteuren den je 
größeren individuellen Vorteil verspre-
chen. Der Wohl-Stand aller hängt nicht 
(mehr) vom Wohl-Wollen der Einzel-
nen ab.

Entscheidende Plausibilität gewinnt 
diese Vorstellung, so die Theorie, durch 
bestimmte gesellschaftliche Kräfte, die 
die individuelle Moral als integrative 
Kraft als chancenlos, ja als unangemes-
sen und kontraproduktiv erscheinen 
lassen. Es geht um das, was die moder-
ne Gesellschaft ausmacht, um Plura-
lisierung, funktionale Differenzierung 
und Globalisierung. Das heißt, ano-
nyme, komplexe Verkettungen kenn-
zeichnen das Handeln und machen 
eine Integration über Face-to-face-
Beziehungen wie in vormodernen Ge-
sellschaften unmöglich. Individuelle 
Moral wird gesellschaftlich ortlos be-
ziehungsweise in die Privatsphäre zu-
rückgedrängt, wenn man sich nicht mit 
den „Minima moralia“ reiner Funkti-
onslogik begnügen will. Angesichts 
solcher Ideen über den Zusammenhalt 
der Gesellschaft mögen sich so manche 
beruhigt fühlen, gestatten sie doch, ei-
geninteressiertes Handeln als ethisch 
legitim zu qualifi zieren, ja der Ethik 
die Aufgabe zuzuweisen, vor Moral 
zu warnen. Und man darf sich nicht 
täuschen lassen: Trotz aller medialen 
moralischen Empörung sind solche 
Vorstellungen in Wirtschafts- und Po-
litikerkreisen längst zur unbezweifel-
baren Grundanschauung geworden.

Zu dieser Analyse passt auch ei-
ne soziologische These, derzufolge die 
moderne Gesellschaft durch eine zu-
nehmende Entpersönlichung gekenn-
zeichnet ist. Organisationen oder kor-
porative Akteure sind es, die die Art 

 Individuelle Moral gilt 
heute weithin als chan-
cenlos im Spiel der gesell-
schaftlichen Kräfte

 Individuelle Moral gilt 
heute weithin als chan-
cenlos im Spiel der gesell-
schaftlichen Kräfte

der sozialen Beziehungen mehr und 
mehr prägen. Sie kultivieren Unper-
sönlichkeit, das einzelne Mitglied ist 
als Person austauschbar, so heißt es. 
Die Person interessiert nur noch als 
Inhaber bestimmter gesellschaftlicher 
Funktionen. So sehr diese Strukturen 
Freiheit ermöglichen, indem sie Funk-
tion und Person trennen, sosehr bedeu-
ten sie eben auch eine „Freisetzung“ 
der Person, die sie zugleich überfl üs-
sig macht (Coleman: Die asymmetri-
sche Gesellschaft).

Solche gesellschaftsanalytisch eru-
ierbaren und ökonomisch legitimier-
baren Entwicklungen, mit ihrer beson-
deren Rollenzuschreibung von Moral, 
sind aus christlich-ethischer Sicht nicht 
hinnehmbar. Und zwar vor allem des-
halb, weil die Kluft zwischen der öko-
nomisch rationalen Selbstoptimierung 
der Interessen und der moralischen 
Selbstverständigung unüberbrückbar 
erscheint und diese Trennung nicht als 
Not beklagt, sondern als Tugend gefei-
ert wird. Aber wieso Trennung? Wird 
nicht in der oben vorgestellten These 
Caritas durch Markt wirtschaft schlicht 
ersetzt, also Solidarität als durch öko-
nomische Rationalität vermittelt ge-
dacht? Tatsächlich wird der individu-
elle Liebesdienst als mindestens in-
effektiv beurteilt und damit Caritas 
durch den Markt ersetzt. Dann wäre 
eine Vermittlung zwischen individu-
eller Moral und Wirtschaft nicht (mehr) 
notwendig oder gar als unsachgemäß 
zu qualifi zieren. Das individuelle sitt-
liche Subjekt hätte sich so oder so als 
überfl üssig, ja als ineffektiv erwiesen 

und sollte sich anderswo verorten, je-
denfalls nicht im Kontext wirtschaft-
lichen Handelns. Demgegenüber hat 
die christliche Sozialethik immer an 
der Maxime festgehalten, dass „Wur-
zelgrund nämlich, Träger und Ziel al-
ler gesellschaftlichen Institutionen“ die 

 Aus der Sicht christ-
licher Sozialethik bleibt 
der Einzelne in der 
 Verantwortung

 Aus der Sicht christ-
licher Sozialethik bleibt 
der Einzelne in der 
 Verantwortung
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menschliche Person ist und sein muss 
(Mater et magistra 1961, Nr. 219). Das 
heißt, das individuelle moralische Sub-
jekt ist unhintergehbar und nicht er-
setzbar durch den Verweis auf markt-
konformes Verhalten. Der Einzelne 
bleibt in der Verantwortung. Anders ist 
eine Ordnung, die der Freiheit des 
Menschen dienen soll, nicht denkbar. 
Dass der Ruf nach Moral, der sich in 
letzter Zeit noch verstärkt hat, auch als 
eine Reaktion auf die Unfähigkeit des 
Marktes zur Lösung zentraler gesell-
schaftlicher Probleme interpretiert 
werden kann, sei hier nur angemerkt.

Wie auch immer: Die Konsequenzen 
für ein Verständnis der Strukturen ca-
ritativen Engagements liegen nahe. 
Die Liebestätigkeit, wie sich der Papst 
in seiner ersten Enzyklika ausdrückt, 
wird nie überfl üssig, seien die Struk-
turen noch so gerecht. Es wird „nie 
eine Situation geben, in der man der 
praktischen Nächstenliebe jedes ein-
zelnen Christen nicht bedürfte, weil 
der Mensch über die Gerechtigkeit hi-
naus immer Liebe braucht und brau-
chen wird.“ (Deus caritas est 2006, 41) 
Der Dienst der Liebe ist immer nötig, 
auch gegenüber den Armen, so betont 
er gegen den möglichen Einwand, ca-
ritativer Einsatz stünde ständig in der 
Gefahr, „systemstabilisierend“ zu wir-
ken (ebd., 46). Was Papst Benedikt hier 
als ein zeitenthobenes Bedürfnis zu be-
stimmen versucht, die fundamentale 
und unaufhebbare Spannung zwi-
schen dem Anspruch des Menschen 

und den tatsächlichen sozialen Be-
dingungen, muss noch einmal herun-
tergebrochen werden, damit die not-
wendigen Vermittlungen in den Blick 
genommen werden können. Die prak-
tische Nächstenliebe jedes einzelnen 
Christen muss in ihren institutionel-
len Vermittlungen ansichtig werden. 
Insofern sollte man die ökonomische 
Perspektive ernst nehmen. Aber das 
für die Caritas zentrale Problem der 
„Menschen am Rande“ wird durch das 
Trennungsschema hier Markt dort Ca-
ritas, eher verstärkt, wenigstens verste-
tigt. Ganz gleich, ob es uns gelingt, die 
betroffenen Menschen (wieder) in die 
Marktwirtschaft zu integrieren, so dass 
sie keiner unmittelbaren Hilfe mehr be-
dürfen: Wir bleiben mitverantwortlich. 
Der Markt kann und darf nicht nur als 
eigene Welt jenseits aller Liebestätig-
keit verstanden werden, so naiv sich 
diese Forderung für bestimmte Ohren 
auch anhören mag. Die Logik der The-
se von der Trennung von Markt und 
Moral jedenfalls erklärt, mit der Ver-
abschiedung individueller Moral, auch 
die Marktwirtschaft als für die Men-
schen am Rande grundsätzlich unzu-
ständig. Und sicherlich steht auch die 
Kirche ständig in der Gefahr, ihre Ver-
mittlungsaufgabe zu vergessen und in 
die von der „ökonomischen Ethik“ ge-
legte Falle zu tappen, nämlich dann, 
wenn sie etwa gemeindliches Leben 
und Caritas auseinanderfallen lässt 
statt sie zu verbinden.

Das Verhältnis von Caritas und 
Markt lässt sich in Form von Thesen 
folgendermaßen bestimmen:
• Die Caritas wendet sich den „Men-

schen am Rande“ zu,  denjenigen, 
die von der Marktlogik nichts 
(mehr) zu erwarten haben, weil sie, 
aus welchen Gründen auch immer, 
nicht in der Lage sind, den Anfor-
derungen der Marktlogik zu folgen. 
Gerade sie brauchen persönliche 
Ermutigung und zwar so, dass sie 
nicht wieder zu Objekten werden. 
Dieses spezifi sche Tätigkeitsfeld 
bleibt grundsätzlich unersetzbar 
durch Markthandeln: Entweder wir 
sprechen vom Eigeninteresse und 
Kalkulieren und von Machtpositio-
nen oder wir versuchen, Empathie, 

persönliche Zuwendung, Solidari-
tätsgefühl institutionell zu vermit-
teln. Beide Bereiche sind nicht auf-
einander rückführbar. 

• Caritatives Handeln wendet sich 
an alle (!) Menschen, weil es durch 
Marktwirtschaft nicht ersetzt wer-
den kann. Mehr noch: Dieses Han-
deln ist auch für die Marktwirt-
schaft selbst unverzichtbar. Wieso 
braucht der Markt die Caritas? Weil 
sie deutlich machen kann, dass per-
sönliches Engagement und Verant-
wortung unersetzbar sind, und weil 
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sie dadurch einen besonderen Bei-
trag leisten kann zum Aufbau der 
„moralischen Infrastruktur“ der Ge-
sellschaft. Die politische Dimension 
bestünde dann darin, ihre kom-
pensatorische Funktion gegenüber 
dem Markt, die nicht aufl ösbar ist, 
selbstkritisch immer wieder in Fra-
ge zu stellen.

• Die Caritas steht als institutionali-
sierte Hilfe zwischen professioneller 
Rationalität und persönlicher So-
lidarität. Sie integriert funktiona-

les Denken, ob in therapeutischer 
Form oder in Form von ökono-
mischer Kalkulation mit persön-
licher Zuwendung. In „Deus caritas 
est“ heißt es sinngemäß, dass be-
rufl iche Kompetenz allein nicht ge-
nügt, weil die Menschen „Mensch-
lichkeit“ brauchen, die „Zuwendung 
des Herzens“. Das heißt, die Caritas 
bleibt unverzichtbar, aber nicht in 
ihrer weithin vorfi ndbaren ausdif-
ferenzierten Form.

So hängen diese drei Aspekte noch 
einmal zusammen: Die Benachteilig-
ten brauchen die besondere Form der 
Zuwendung (1.). Gleichwohl bleibt die 

Caritas für alle notwendig, weil alle 
Menschen Liebe brauchen, weil das 
Gelingen menschlichen Lebens nicht 
(nur) am Markterfolg hängt und weil 
ausschließlich marktförmig vermittelte 
soziale Integration die Humanisierung 
der Gesellschaft nicht gewährleisten 
kann (2.). Dabei hat die Kirche die be-

sondere Chance, ihren spezifi schen 
Auftrag, ihren „professionellen“ Dienst 
mit dem Leben der Gemeinden zu ver-

binden (3.). Dadurch könnte sie das Be-
wusstsein dafür wachsen lassen, dass 
nicht alles der Logik des Marktes zu 
dienen habe, dass man sein Herz nicht 
an die Logik der Ökonomie hänge. In 
diesem Sinne ist die Marktwirtschaft 
nicht die effi zientere Caritas, sondern 
Caritas bleibt für eine humane Gesell-
schaft unverzichtbar und damit auch 
für den Markt. Die besondere Heraus-
forderung besteht heute tatsächlich da-
rin, Caritas und Markt miteinander zu 
vermitteln. Das gelingt nur, wenn sich 
auch die Caritas immer wieder daran 
erinnern lässt, dass sie die Institution 
gewordene Vermittlung praktischer 
Nächstenliebe jedes einzelnen Chris-
ten ist und nicht irgendein Dienstleis-
ter neben anderen.

 Alle Menschen brauchen 
die „Zuwendung des Her-
zens“

 Caritas und Markt 
müssen heute auf neue 
Weise miteinander ver-
mittelt werden

Günter Wilhelms, Prof. Dr. theol. 
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chologie und Soziologie in Paderborn, 
Würzburg und Eichstätt; 1998 bis 2004 
Direktor der kath. Akademie Kardinal-
von-Galen-Haus; seit 2004 Inhaber des 
Lehrstuhls für Christliche Gesellschafts-
lehre an der Theologischen Fakul-
tät Paderborn; Arbeitsschwerpunkte: 
Wirtschaftsethik und politische Ethik, 
Kultur, Kirche und Religion in der mo-
dernen Gesellschaft.

KURZBIOGRAPHIE

amos 02_2008 - ef - seiten001-0554   54amos 02_2008 - ef - seiten001-0554   54 05.05.2008   13:20:1205.05.2008   13:20:12



AMOSINTERNATIONAL 2. Jg. (2008) Heft 2 55

Summaries

Werner Schönig: Perceiving and Ex-
posing Extreme Poverty. Against Mid-
dle-class Orientation in Poverty Re-
search

Extreme poverty is widely neglect-
ed, because scientifi c poverty research as 
well as the broad public debate is being 
dominated by a middle-class orientation. 
A starting-point for an adequate recog-
nition of extreme poverty is to forcefully 
overcome this perspective, i. e. through a 
clear terminological distinction and an 
empirical assessment. In view of the ter-
minology the author suggests a succes-
sion of terms for poverty, in which ex-
treme poverty is described as the ‘core 
of the poverty problem’.

Udo Lehmann: Integration and Exclu-
sion in the Welfare State. Social-eth-
ical Remarks on Social Policy Legisla-
tion

Social legislation in Germany rais-
es the claim to ensure integration and 
social cohesion. The realisation of this 
claim is often being doubt in the public 
debate. The appropriate analysis of social 
policy necessitates an extended glance, 
which not only considers the fi nancial 
transfers but also social services and the 
public acceptance of the current social 
policy. Gainful employment is still an im-
portant strategic break point between 
integration and exclusion. So it makes 
sense to choose this subject area as an 
initial point for a social ethical review of 
latest social legislation.

Andreas Lob-Hüdepohl: Prevention Is 
Better Than After-Care. BudgetOrgan-
izationTraining and the Philosophy of 
a Federal Welfare State

The German Social State confi nes it-
self neither in its philosophy nor in prac-
tice to the after-care of precarious life 
situations by fi nancial tranfers to those 
in need. It compromises as well those 

services which try to restore and vouch-
safe the ability for a self dependent and 
autonomous life. Thus it is in accord-
ance with the fundamental norms of 
the German constitution. By the exam-
ple of the BudgetOrganizationTraining 
can be shown the workings as well as 
the dangers of such competence-fur-
thering measures. On the one hand the 
competence to cope with daily life is be-
ing trained, which has a key role in the 
prevention of poverty-inducing situa-
tions. On the other hand there lays the 
danger that the lifestyle of the persons 
concerned is being unintentionally oth-
er-directed by the expertise of profes-
sional family aid. Competence-oriented 
prevention activitiy is confi ned therefore 
to careful assistance and opens up at the 
same time the endogenous resources of 
the social habitat – a particulary impor-
tant dimension of subsidiary solidarity.

Gerhard Kruip: Option for the Poor. 
What does it mean in Germany?

In Germany, too, many socially com-
mitted Christians invoke the „Option for 
the Poor“, originated in Latin America. A 
closer analysis of its inception can help 
to correctly transfer it to the German 
situation. It is by no means only under-
standable on a religious background, but 
the result of a close analysis of the situ-
ation, a moral judgement based on cri-
terial of justice and a will for an effec-
tive and realistic fi ght against poverty. 
The Option for the Poor in Germany has 
to be embedded into global and eco-
logical contexts. It is not to fi ght pover-
ty problems in an isolated manner just 
in Germany.

Child Poverty is most Important – In-
terview with Vladimír Špidla on Pover-
ty and Fight against Poverty in Europe

How many poor are there in Europe 
and which social classes harbour a par-
ticularly high poverty risk? What does 

the EU do against child poverty and 
how does it support the member states 
in the concrete fi ght against poverty? 
In what manner do educational pover-
ty and material poverty depend on each 
other? Vladimír Špidla, EU Commissioner 
for Employment, Social Affairs and Equal 
Opportunities, not only dwells on these 
questions but also comments on the cur-
rent discussion on global competition 
between ecological goals and food pro-
duction and supply. Worldwide poverty 
and the aim of a global justice are urgent 
challenges for European politics.

Ingeborg Gabriel: Towards to an Oecu-
menical Social Ethics

The European unifi cation process 
pushes towards an oecumenical „tria-
logue“ between representatives of East-
ern church, Catholic and Protestant so-
cial ethics. The project „Social ethics in 
oecumenical perspective“ at the Catholic 
Faculty of the University in Vienna has, 
for some years now, met this challenge. 
Ingeborg Gabriel provides some insights 
into the backgrounds, contents and re-
sults achieved so far, and shows perspec-
tives for an oecumenical cooperation in 
the fi eld of social ethics.

Günter Wilhelms: Is Market Economy 
the More Effi cient Form of Charity?

The article opposes a fundamental 
tenet of ordo-liberal economy-ethics 
and questions the signifi cance of charity 
in a society committed to the framework 
of social market economy. How can the 
self-conception of today’s charity be de-
scribed? Does charity support tendencies 
towards an inappropriate moralization 
of social problems? Are the objectives of 
an institutionalized practice of brotherly 
love not attributable to the categories of 
a functioning market economy? Where 
are the specifi c chances and challenges 
of corporate charity, i. e. Catholic Relief 
Services, today?
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Werner Schönig; Déceler et dénoncer 
l’extrême pauvreté. Contre une recher-
che sur la pauvreté qui prend comme 
point de départ les classes moyennes

Des formes extrêmes de pauvreté 
passent généralement inaperçues par-
ce que les recherches scientifi ques sur 
la pauvreté, comme les débats publics 
en général, sont polarisées sur la situa-
tion des classes moyennes. Une prise en 
considération plus adéquate de l’ex trême 
pauvreté suppose de dépasser résolu-
ment cette perspective par une clarifi -
cation des concepts et par des évalua-
tions empiriques. Au niveau des concepts 
l’auteur propose une échelle des notions 
de pauvreté dans laquelle l’extrême pau-
vreté est présentée comme le « noyau dur 
du phénomène de la pauvreté ».

Udo Lehmann: Intégration et exclu-
sion dans l’Etat social. Remarques, 
sous l’angle de l’éthique sociale, sur la 
législation récente en matière sociale

La législation sociale de la RFA, selon 
ses auteurs mêmes, a l’ambition de pro-
mouvoir l’intégration et la cohésion so-
ciales. Dans le débat public, la réponse 
concrète à cette ambition est souvent re-
mise en question. Un jugement pertinent 
de la politique sociale et de son potentiel 
d’intégration nécessite une vue plus large 
qui tient compte non seulement des aides 
fi nancières mais aussi des prestations des 
services sociaux ainsi que de l’acceptation 
publique de la poli tique sociale. Le tra-
vail rémunéré reste un élément stratégi-
que décisif qui marque la ligne de rupture 
entre intégration et exclusion. Aussi est-
il indiqué de prendre cet aspect comme 
point de départ d’une révision éthique de 
la législation so ciale récente.

Andreas Lob-Hüdepohl: Mieux vaut 
prévenir que guérir. Le « Programme 
de formation à l’organisation du mé-
nage » (HOT) et la philosophie de l’Etat 
social allemand

L’Etat social allemand, tant au niveau 
de sa philosophie que de sa pratique, ne 
se limite pas à atténuer, par des aides fi -
nancières a posteriori, des situations de 
vie précaires. Il comprend aussi des pres-
tations de services destinés à rétablir et 
à consolider l’aptitude des personnes à 
mener une vie autonome et responsable. 
Ainsi il tient compte des normes de base 
de la Loi fondamentale de l’Allemagne. 
L’exemple du programme HOT peut illus-
trer les modes d’action aussi bien que les 
dangers de mesures destinées à renforcer 
la compétence individuelle. D’une part, 
la formation vise à l’acquisition de com-
pétences utiles dans la vie quotidienne 
essentielles pour faire face à des situa-
tions de vie précaires. D’autre part il y a 
le risque de rendre involontairement dé-
pendantes les personnes concernées en 
mettant à leur disposition le savoir-faire 
d’une aide familiale professionnelle. C’est 
pourquoi le travail de prévention pour 
développer les compétences se limite à 
une assistance prudente et cherche, en 
même temps, à faire appel aux ressour-
ces endogènes du milieu social ambiant – 
une dimension particulièrement impor-
tante d’une solidarité respectueuse de la 
subsidiarité.

Gerhard Kruip: L’option pour les pauvres. 
Que signifi e-t-elle en l’Allemagne?

En Allemagne, non moins qu’ailleurs, 
beaucoup de chrétiens se réclament, 
dans leur engagement social, de « l’op-
tion pour les pauvres » apparue en Amé-

rique latine. Une analyse plus détaillée de 
sa genèse peut aider à la transférer, de 
façon appropriée, à la situation de l’Alle-
magne. Cette option ne se comprend pas 
à partir du seul contexte religieux ; elle 
est aussi le résultat d’une analyse dé-
taillée de la situation, d’un jugement 
moral selon les critères de la justice et 
d’une volonté de lutter effectivement et 
avec réalisme contre la pauvreté. L’op-
tion pour les pauvres doit s’inscrire dans 
un contexte mondial et écologique sans 
vouloir affronter d’une façon isolée les 
problèmes de pauvreté en Allemagne. 

« La préoccupation majeure, c’est la 
pauvreté des enfants » – Interview de 
Vladimir Špidla, Bruxelles, sur la pau-
vreté et la lutte contre la pauvreté en 
Europe

Combien de pauvres y a-t-il en Eu-
rope et quelles sont les situations de vie 
qui entraînent un risque de pauvreté éle-
vé? Qu’entreprend l’UE contre la pau-
vreté des enfants et comment soutient-
elle les Etats membres dans leur lutte 
concrète contre la pauvreté? Quel est 
le lien entre le manque de formation et 
la pauvreté matérielle? Vladimir Špidla, 
Commissaire pour l’emploi, les affaires 
sociales et l’égalité des chances, répond 
à ces questions et donne son point de 
vue sur les discussions actuelles au su-
jet de la concurrence mondiale entre les 
objectifs de l’environnement et l’appro-
visionnement en produits alimentaires. 
La pauvreté dans le monde et l’objectif 
d’une justice globale constituent, eux-
aussi, un défi  urgent pour la politique 
européenne.
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Ingeborg Gabriel: Vers une éthique so-
ciale écuménique

L’intégration européenne rend inéluc-
table un  »trialogue » écuménique entre 
les représentants de l’éthique sociale des 
Eglises orthodoxe, catholique et protes-
tante. (L’intégration européenne pousse 
les représentants de l’éthique sociale des 
Eglises orthodoxe, catholique et protes-
tante à entamer un « trialogue » écumé-
nique.) Depuis quelques années, le projet 
« L’éthique sociale sous un angle écumé-
nique » concu par la faculté catholique 

de Vienne répond à ce défi . Ingeborg Ga-
briel en résume les idées de base (arrière-
fonds), les thèmes (contenus) et les ré-
sultats obtenus jusqu’à ce jour – tout en 
montrant des pespectives d’une coopé-
ration écuménique dans le domaine de 
l’éthique sociale.

Günter Wilhelms: L’Economie sociale 
de marché est-elle la forme la plus ef-
fi cace de la Caritas ?

L’article conteste une thèse centrale 
de l’éthique économique de l’ »ordo libé-

ralisme » et s’interroge sur la place de la 
Caritas dans une société fi dèle aux prin-
cipes et règles de l’économie de marché. 
Comment décrire l’image que la Caritas 
se fait d’elle-même? Est-ce que la Cari-
tas, face à des problèmes sociaux, ren-
force les tendances à une approche mo-
ralisante inadéquate? Ne peut-on pas 
réduire les tâches d’une pratique insti-
tutionalisée de l’amour du prochain à des 

Où se situent aujourd’hui les chances et 
les défi s d’une Caritas organisée en as-
sociation.
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